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Leitartikel

Frieden ist mehr
aIs
Sicherheit

10 Thesen für einen erweiterten Friedens-
begriff

Aufgaben und Verantwortung des Staates

1. Nach kfassischer Definition (Barmen
5) ist es Aufgabe des Staates. "unter An-
drohung und Ausübung von Gewalt für Recht
und Frieden zu sorgen". Das bedeutet in-
nenpolitisch die Durchsetzung der Rechts-
ordnung und außenpolitisch die Abschrek-
kung und Abwehr gewaltsamer Angriffe u.U.
auch auf das Gebiet verbündeter Staaten.
Frieden als Sicherheit und damit nach in-
nen gesehen als der Bestand der Rechtsord-
nung und nach außen als Nichtkrieg und die
Normalität internationaler Beziehungen. Er
wird gesichert durch rechtsförmigen Ge-
brauch staatlicher Macht durch die Organe
des staatlichen Gewaltmonopols.

2. Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts
wurde ein erweiterter Sicherheitsbegriff
im außenpolitischen Bereich eingeführt, um

die Aufgaben der Bundeswehr u.a. um inter-
nationale Ordnungsfunktionen zu erweitern.
Dringender ist es einen erweiterten Frie-
densbegriff zur Grundlage öffentlichen
Handelns nach innen und außen zu machen.

3. Die Verantwortung des Staates reicht
weiter als seine hoheiElich bestimmten
Aufgaben. Sie besteht auch darin, zu er-
möglichen und zu fördern, was er selbst
nicht leisten kann, nämlich den Dienst am

Frieden, der mehr ist als Sicherheit.

Ambivalenz der Gewalt

4. Auch rechtmäßige und rechtsförmige,
verhältnismäßig angewandte staatliche Ge-
walt ist ambivalent, weil sie wie jede Ge-
walt Gegengewalt hervorruft und der Logik
der Eskalation unterliegt. Sie erreicht
oft nicht ihr Ziel und, wenn sie einen
Schwellenwert ilberschreitet, häufig das
Gegenteil.

5. Androhung und Ausilbung staatlicher
Gewalt kann die nationale und internatio-
nale Rechtsordnung nur sichern, solange
deren Verl-etzung die Ausnahme bleibt.

6. Der Bestand der Rechtsordnung aber
ist nur die Hül-le des Friedens, nicht der
Frieden selbst. I,tlirklicher Frieden kann
nicht gesichert, er muß gewagt werden (D,
Bonhoeffer). Ist Frieden gestört oder gar
zerstört, so kann er nicht erzwungen, er
muß gestiftet werden.

1. Dies ist nicht nur Aufgabe einzelner
Bürger (innen) , sondern muß aIs gesamtge-
sel-l-schaftliche Aufgabe begriffen werden.
lileil Menschenrechte in Kriegen und Bürger-
kriegen am schli-mmsten und massenhaft ver-
letzt werden, ist dies auch eine interna-
tional,e Auf gabe.

Frieden stiften durch Friedensdienst

8. Beispiele von Einsätzen bestehender
Friedensdienste zeigen, daß friedensstj-f-
tendes Handeln (informieren, helfen, ver-
mitteln, versöhnen) möglich ist und in
vielen Fällen erfolgreich war. Sie zeigen
aber auch,daß mit verschwindend geringen
personellen und materiell-en Mitteln nur
sehr begrenzte Erfolge erreicht werden
können und daß hohe Qualifikation und Pro-
fessionalität erforderlich sind.

q Deshalb ist es möglich und nötig,
einen Zivilen Friedensdienst (ZFD) im fun-
damentalen Friedensinteresse der GeseLl-
schaft und in ihrem Auftrag aufzubauen.
Dafür sind staatliche Unterstützung und
ein gesetzlicher Anspruch der Finanzierung
aus der öffentlichen Hand erforderfich und
gerechtfertigt !

10. ülegen der Komplementarität der frie-
denssichernden Aufgabe des Staates und der
friedensstiftenden Aufgabe des ZFD kann
dieser nur durch freie Träger kooperati-v
getragen werden. Er soIl j-m Einvernehmen
seiner Träger und in Koordination mit dem
Staat eingesetz werden. Der ZED erhebt
nicht den Anspruch, Allheilmittel für Kri-
sen aller Art zu sein, aber er ist ein
Heilmj-ttel, der eigentlichen Frieden sti-f-
ten kann, der mehr ist als Sicherheit.

H.-J, Fischbeck
Evang. Akademie
Millheim/Ruhr
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Rahmenvereinbarung

Die Bundesrepublik Deutschland und die Evangelische Kirche in Deutschland:

Rahmenvereinbarung

über die evangelische Seelsorge in der Bundeswehr
in den neuen Bundesländern

llonrr urtd llannover, (Paraphiert am 8. März 1996, die Unterzeichnung soll spätererfolgen.)

Die Bundesrepublik Deutschland
- vertreten durch den Bundesminister der Vertei-
digung -

und die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD)
- vertreten durch den Vorsitzenden des Rates und

den Präsidenten des Kirchenamtes -

in der Erkenntnis. daß die ostdeutschen Landes-
kirclren rJerzeit den Militärseelsorgevertrag nicht
iiberrrehmen,

in dcrn Bewußtsein der gemeinsamen Verantwor-
turrg ftir die freie religiöse Betätigung von Solda-
ten und die Ausiibung der Seelsorge in der Bun-
deswehr sowie der Unverzichtbarkeit des Dien-
stes der Kirche an Soldaten,

irr cler Übereinstinrrnung, daß die Glaubens-,
Cewissens- und Bekenntnisfreiheit Wesens-
nrerkntal einer freiheitl iclren Lebensorduung sind,

in dem Bestreben, den gesetzlichen Anspruch des
Soldaten auf Seelsorge und ungestörte Religions-
ausübung auch in den nerren Bundesländern zu
verwirklichen,

Itaben fiir den Bereich der rreuen Bundesländer
lblgcndes vereinbart:

L

( l) Die kirclrliche Leitung der evangelischen
Seelsorge in der Bundeswehr in den ueuen Bun-
desländern obliegt dem Militärbischof.
(2) Soweit eine Landeskirclre in den neuen Bun-
clesländern den Militärseelsorgevertrag vom 22.

licbrurar 1957 nicht angenommen lrat, stellt die
EKD zur Ausübung der evangelischen Seelsorge
in der Bundeswehr irr den neuen Bundesländern
Geistliche zur Verftigung, die als Kirchenbeamte
der EKD mit dieser Aufgabe hauptamtlich betraut
s ind.

- Verantwortung 18/96 S. 385 -

(3) Die EKD verpflichtet sich, durch die von ihr
eingesetzten Pfarrer die evangelische Seelsorge in
der Bundeswehr in den neuen Bundesländern
nach den Weisungen des evangelischen Militärbi-
schofs unter dessen Dienstaufsicht zu gewährlei-
sten. Zu diesem Zweck übernimmt sie Pfarrer in
ihr Dienstverhältnis.

(a) Die Zahl der hauptamtlich eingesetzten Pfar-
rer richtet sich nach den im Bundeshaushalt vor-
gesehenen Planstellen ftir evangelische Militär-
geistliche in den neuen Bundesländern.

(5) In besonderen Fällen können auch irn Dienst
der Gliedkirchen stelrende Ceistliche neberranrt-
lich mit Aufgaben der Seelsorge in der Bundes-
wehr in den neuen Bundesländern betraut werden.

2.

Es wird ein ,,Bevollmächtigter fiir die evangeli-
sche Seelsorge in der Bundeswehr in den treuen

Bundesländern" als Kirchenbearnter bestellt. Er
nimmt die Aufgaben eines Wehrbereichsdekans
wahr, die in einer Dienstanweisung des Militärbi-
schofs beschrieben werden. Die Dienstanweisung
ist mit dem Bundesminister der Verteidigung
abzustimmen.

3.

Die EKD verpflichtet sich, liir alle ihr vom Bun-
desnrinister der Verteidigung benannten Standorte
Pfarrer einzusetzen. Die Pfarrer müssen die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung im Sinne
des Grundgesetzes anerkennen. Dazu gehört die
Achtung vor der Entscheidung der Soldaten zum
Wehrdienst mit der Waffe. Die Pfarrer dürfen
sich innerhalb dienstlicher Unterkünfte und Anla-
gen nicht zugunsten oder zuungunsten einer be-
stimmten politischen Richtung betätigen.
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4.

(l) Die EKD gewälrrleistet, daß die Pfarrer dem
in Artikel 7 Militärseelsorgevertrag genannten
l)crsonenkrcis dcrt Dienst aru Wort und Sakra-
ment und die Seelsorge leisten.

(2) Die Aufgaben der Pfarrer entsprechen den
l(cgelungerr irn Militärseelsorgevertrag und den
ihrr ergänzenden Vorschriften. Die Pfarrer müssen
bereit sein, die Truppe zu Aufenthalten auf Trup-
penübungsplätzen und bei Verwendungen im
Ausland zu begleiten. Die Aufgaben im einzelnen
werderr irr einer Dienstanweisung des Militärbi-
sclrol's besclrrieben. die rnit dem Burrdesminister
der Verteidigung abzustimmen ist.

5.

(l) Der Militarbischof entscheidet über die Eig-
nung eines Pfarrers ftir die evangelische Seelsor-

ge in der Bundeswehr in den neuen Burrdeslält-

dern.

(2) Vor Aufnahnre seiner'Iätigkeit ist das Einver-
nehnren mit dem Bundesminister der Verteidi-
gung herzustellen.

6.

Dic Partner dieser Rahntenvereinbarung werden
sich freundschaftlich verständigen, wenn eine
vorzeitigc Atrberufung eirrcs Pfarrers erfolgerr
soll.

7.

(l) Die llezüge der hauptarntlich eingesetzten
Plarrer und des Bevollmächtigten nach Ziff. 2

regelt die EKD nach kirchlichem Recht. Die Be-
ziige werden ohne Zulagen, Nebengebührnisse
(ausgenomrnen Reisekosten) und Beiträge oder
Zuschüsse zu kirchlichen Versorgungseinrichtun-
gen vonr Bundesrninister der Verteidigung ent-

sprechend den Bezügen des öflentlichen Dienstes

in den neuen Bundesländern gegen Vorlage spe-

zifizierter Berech n u n gen v ierte lj ähr I ich nachträg-

lich aus Haushaltsmitteln des Bundes erstattet.

(2) Die Vergütung der nebenamtlich eingesetzten

Pfarrer und die Erstattung von Auslagen richten

sich nach der Vergütungsordnung llir die neben-

arrrtlichc Militürseelsorgc. Dic Vcrgtitung urrd dic
Auslagert werden ihnen entsprechend den Bezü-

gen des öfferrtlichen Dienstes in den neuen Bun-

desländern gegen Vorlage spezifizierter Berech-

nungen vierteljährlich nachträglich aus Haus-

haltslnittelrr des Bundes erstattet.
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(3) Versorgungsansprüclre gegerr den Bund körr-
nen nicht geltend gemacht werden.

8.

(l) Dem ,,Bevollmächtigten ftir die evangelische
Seelsorge in der Bundeswehr in den neuen Bulr-
desländern" und den hauptarntlich eingesetzten
Pfarrern werden vom Bund die erforderlicherr
Hilfskräfte zur Unterstützung bei gottesdienstli-
chen Handlungen und Verwalturrgsaufgaben zur
Verfiigung gestellt.

(2) Die Hilfskraft bei dem ,,Bevollrnächtigterr liir
die evangelische Seelsorge in der Burrdeswehr in
den neuen Bundesländern" wird in das Eleanrterr-
verhältnis liberrromrnen. Die übrigen l-lillskrälle
(Pfarrhelfer) sind Angestellte des Bundes. Die
Hilfskräfte unterstehen der fachlicherr Leitung des

Evangelischen Kirchenarntes fijr die Bundeswelrr.

9.

Der Bundesminister der Verteidigung stellt durch
geeignete Maßnahmen die erforderlichen Ar-
beitsbedingungen sicher. Dazu gelrören insbeson-
dere:

- Zugang zu den Dienststellen und Urrterktirrften
der Bundeswehr

- Durchftihrung von Reisen irn In- und Auslarrd
- Benutzung von bundeswehreigenen Diensträu-

rncrr. Ccrütschaftcn urrd Material.

10.

Das Evangelische Kirchenarnt liir die Burrdes-

wehr wird im Auftrae des Militärbisclrols vcrin-
lassen, daß

- die Pfarrer vor dcr Au[rrtlrrrrc ilrrcr 'l'iitig-

keit in der evangelischcrr Scclsorgc in der
Bundeswehr in den neuerr lJundesländern
sicherheitsmäßig rnindcstcrrs nnch Stufe I
überprüft und in dcr ftir tlas Zivilpersorral
üblichen Weise sicherlreitsnräßig belelrft
werden,

- die Pfarrer verpflichtet werden, die fiir
den allgemeinen Dienstbetrieb gelterrden

Vorschriflen und Dicrrstartlveisungett zu

beachten,

- der Bundesminister der Verteidigung über

die Tätigkeit der Pflnrrer hinsichtlich des

Beginns, der Dauer, der vorgesehenen Tä-
tigkeit, möglicher Verlängerungen und der
Beendigung durch die Übersendung einer
Ausfertigung der jeweiligen Beauftragung
unterrichtet wird.
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il.
(l) Die Partner werden zwischen ihnen entstehen-
de Meinungsverschiedenheiten über die Ausle-
gung eiuer Bestintmung dieser Vereinbarung auf
freurrdschaftliche Weise beseitigen, ln Zweifels-
ftillen können die Regeluugen des Militärseelsor-
gevertrages elrtspreclrend lrerangezogen werderr.

(2) Arrderungen dieser Rahrnerrvereinbarung be-
d ürfen der Schriftfornr.

t2.

Diese Ralrrnenvereinbarurrg tritt am 'fage der
Utrterzeiclrrrung durch beide Partner als Zwi-
schenlösung in Kraft urrd endet am 31. Dezember
2003. Beide Partner werden sich nach einern Zeit-

raunl von vier Jalrren hitrsiclrtlich einer überprii-
fung dieser Regelungen verständigen.

Bonn und Hannover, den ...

Der Bundesminister Der Vorsitzende des
der Verteidigung Rates der Evangelischen

Kirche in Deutschlarrd

Der Präsident des

Kirchenamtes der
Evarrgelischen Kirche
in Deutschland .

Presscstelle rlcr EKD: Prcssemitteilung

flannover, 7.3.1996 (Diese Pressemitteilung wurde gleichlautcnd von der EKD und dern BMVg veröft'entlicht.)

Die irn vergangenen Jahr vorr Buttdeskattz-
ler Dr. Ilehnut Kohl der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) angebotenen

Gcspräohe nrit dern Bundesnrinisteriunr der
' Verleidigung (BMVg) über eine Zwischen-

lösung zur Durchfiihrung der evangelischen
Militärseelsorge in den neuen Bundeslän-

dern sind zunr Abschluß gebracht wordett.

ZieJ war es, dort die gegenwärtig unbefrie-
digende Situation dcr Seelsorge ftir evan-

gelische Soldaten zu verbessetn.

lrr nrehreren Beratuttgen ltaben EKD und

BMVg eine llaltmenvereinbarung für den

Bereich der neuen Bundesländer ausgehan-

delt, die die evangelische Seelsorge in der

Bundesweltr sicherstellen soll.

Die Rahmenvereinbarung sieht vor, daß die

Leitung der evangelischen Militärseelsorge
dem evangelischen Militärbischof obliegt.

Die EKD bzw. ilrre östliclren Cliedkirchen
setzen fiir die seelsorgerische Betreuung in
ihrem Dienstverhältnis stehende hauptanrt-
liche bzw. nebenarntliche Pfarrer ein, dic
im Einvernehmen mit dem BMVg bcstellt
werden. Die Personalkosten werdett ohne

Versorgungsanteile aus llausltaltstnittellr
des Bundes erstattet. Darüber hinaus ge-

währt der Bund persotrelle (Pfarrhelfer) und

materielle (Kfz u.a.) Unterstützuttg. Die

Geltung der Rahmenvereirtbarutrg ist zeit-
lich befristet bis Ende 2003.

Die Voraussetzungen frir die Anwettdung
der Rahmenvereinbarung in ilrrem Bereiclr

müssen jetzt die östlicherr Cliedkirchen der
EKD schaffen. .

- Verantwortung 18/96 S. 38? -
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Nr. 11/96 ron 41.3.96 THrmn DER WocHr EKI H+N Seifu, s

Eines der Arbeilsgebiete der
Militilrseelsorge ist der

kbenskundliche Unterrichl - aul
dem Bild mit Wehrptlichtigen eines

Pan ie rg re nad i e rbol ai I I o ns.
Foro: epd-bild/Nee,z
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WIEDER
TRITI

GEFASST

I I ilitär
ff,/l zeigt
I Y lDaß
der evangelischen Kirche bei der Re-
gelung der Militärseelsorge in den
ostdeutschen Landeskirchen derart
weit entgegenkilme, sei beileibe nicht
zu erwarten gewesen, bilanziert er.
Unler Hinweis auf den Kompromiß-
chrakler der ausgehandelten Rah-
menvereinbarung zur Bundeswehr-
seelsorge-Ost widerspricht er vehe-
ment dem von Kritikem vermiltel-
ten Eindruck, die Kirche habe ge-
genilber der Regierung ,,stramm ge-
slanden" oder,,klein bcigegeben".

Lediglich an zwci Stcllcn scien
die Verhandlungsziele der Kirche
nicht eneicht, räumt der Bischof
ein, So bestimmt die ..Rahmenver-
einbarung über die evangelische
Militärseelsorge in der Bundeswehr
in den neuen Bundesländern", die
om vergangenen Freitag in Bonn
paraphiert wurde, daß die Kirchc
selbst fllr die Pensionslasten der bis
zu zehn Pfarrer im Kirchendienst
aufkommen muß. die an ostdeut-
schen Bundeswehr-Standorten die

evangelischen. Soltluten betreuen.
Ein kleiner Unterschied zum Mi-
litärseelsorgevertrag: zahlt danach
doch der Bund für die westdeut-
schen Militärpfarrer als Staatsbe-
amte auf Zeit ncben den Gehältern
auch die Allersversorgung. Dahin-
ter stehe wohl die Position, für die
Landeskirchen nrüsse sich cin Bei-
tritt zum Militärseclsorgevertrag
auch finanziell ein bißchen lohnen,
deutet Löwe die staatliche Haltung
an diesem Punkt.

Nicht nach Wunsch der kirchli-
chen Verhandlungsdelegation ist
ebenfalls dic Bcfiistung dcr Rah-
mcnvereinbarung bis Ende 2ü)3,
da man auf eine .,unbefristete Zwi-
schenlösung" geselzt hatte. An die-
sem Punkt hoffl die Kirche aufeine
Verlängerung, während die staatli-
che Seite darauf setzt, da0 die eine
oder andere osldeutsche Landes-
kirche in der Zwischenzeit und im
Lichte neuer Erfahrungen dem Mi-
I itärseelsorgevertrag beitritt.

lm Cegenzug können die Unter-
händler der Kirche darauf verwei-
sen, daß in Ostdeutschland Kir-

chenbeamtc hauptamtlich die Seel-
sorge an Soldaten wahrnehmen
können. Für sie bcstchen dieselben
Arbcits- und Zugangsbedingungen
wie für ihre westdeutschen Amts-
brüder. In der praktischcn Arheit
gebe es keine Unterschicde, findet
Generaldekan Erhard Knaucr.

Positive Signale zu rlent Kom-
promiß, dern der Rat der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland be-
reits zugeslimmt hal, seien aus ein-
zelnen ostdeulschen Landeskirchen
zu vernehmen, heißt es. Durch Ab-
gesandle will der Rat bci dcn östli-
chen Synoden, die sich in dcn
nüchstcn Wochen untl Monalcn nrit
der Rahmenvereinbarung befassen
werden, um Verständnis und Zu-
stimmung werben. Das Plazet der
einen odcr anderen l-andeskirche
könnte allerdings ersl elwas später
kommen, meint Löwc.

Für dcn Militärbischof stehr je-
doch bereits jctzt fcst, daß nuch den
teilwcise selbstquülerischen Debat-
ten in der evangelischen Kirche die
Militärseelsorge wieder Tritt gefaßt
habe. Hans-Gerd Martens

Bonhoeffer-Verein
kritisiert Kompromiß
WIESBADEN. Der Dietrich-Bon-
hoeffer-Verein in Wiesbaden hat
den Kompromiß über die Regelung
der Militärseelsorge in tlen neuen
Bundesländern scharf kritisiert.
Die Rahmenvcrcinbarung witler-
spreche in ,,krasser Weise" tlent
von den Synodcn in Halle urrd Fricd-
richshrlcn bcschlossencn Ziel, dic
Soldatenscclsorge in dcr gesatntcn
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land weitcrzuenlwickeln, erkliirte
der Vorsitzende des Vereins, P[ar-
rer Karl Martin. Mit dcr Vereinba-
rung wcrde die Ost-West-Spaltung
in dicscm ,,wiöhtigcn Bcrcich
kirchlichen Hundclns" festge-
schricbcn. Vtrrr eincr,,lntcnsivie-
rung der Ccmeindenähe und syn-
odalen Einbindung des Dienstes an
Soldaten" (Synodenbeschlu0 von
Osnabrück | 993) sei in der Rahmen-
vereinbarung nichts zu spüren, be-
mängelte Martin fcrner. Die ,,per-
sonalen Scelsorgebereiche" aus denr
altcn Seelsorgevcrtrirg, tlic den Diensl
der Kirche unter den Soldaten prin-
zipiell als Gerneindearbeit auswei-
sen, seien in der Neuregelung nicht
berücksichtigt worden. Statt dessen
erhielten die ostdeutschen Militär-
geistlichen ihre Dienstanweisungcn
ausschlicßlich vorn Militärbischof,
dic riieser nrit dcnr Vcrtcirligungs-
minister, nicht aber mit der einz-el-
nen Gliedkirche abzustimmen ha-
be. Daß es sich bei der Rahmenver-
einbarung um eincn ,,versteckten
Mi I ilärseelsorgevertrag alter Mach-
art handelt", so Martin, zeige sich
au'ch daran. daß sich die Zahl dcr in
tlen neuen Ländern hauptarntlich
eingcsetztcn Militürgeistlichen nuch
den im Bundeshaushalt vorgesehe-
nen Planstellen richte. Außerdem
werde in der Vercinbarung rlas un-
rnittelbar dern Verteidigungsmini-
sterium nachgeordncte,,Evangeli-
sche Kirchenamt für die Bundes-
wehr" zu cincr olfiziellcn Dicnst-
stcllc fiir dic lvlilitiirpfarrcrinrrcn
und pl'aner in den neucn Lrindern
gemrcht. Nach Ansicht des Diet-
rich-Bonhocffer-Vereins, der sich
laut Satzung urn die Fördcrung von
christlichcr Verantwortung in Bun-
deswehr, Kirchc und Gesellschaft
kiimnrert. enthält der Text auch
nrchrcre llinwcise darauf, daß die
Gliedkirchcn in ilrren Rechten ,,uus-
gehebclt wordcn sintl". Währcnd
etwa beim alten Militärseelsorge-
verlrilg von 1957 die Zustimmung
der Landeskirchen erforderlich ge-
rvesen sei, reichten für das lnkraft-
lreten der ,,Zwischenlösung" für
die ncuen Ländcr die Unterschrif-
tcn dcs Bundesverteidigungsmini-
sters, des Ralsvorsitzenden und des
Präsidenten des Kirchenamles der
EKD.

,Wie können Menschen einander so etwas antun?//
flter Wreschollek, Milirlirpfaner
I rua dem niedenlichsischcn FaS'
lcry, lü8t kcl n Zweifel daran, dall
lhn dlc deutschen Soldaten in Kroa-
tied brsuchcn. .,Wenn man mit den
Soldarcn zu Hausc gute Zciten er-
lebt, dom tnuß man auch bereit scin,
cie zu bcgleian, wonn es nicht so
rngeoehm lsf', sagt cr. Cut 4ü) Pio-
nierc rind In Bcnkovac slationiert,
cincr klchön Sladt am Ronde dcr
chcmallgpn Lnjinc 40 Kilomctcr
lDrI dcr Adrial0stc entfemt lm Au-
Irllt ttrym8crEn Jahres haben dle
Itoatcn die Stadt wn den Serben
zurtlckcrobert. Fdlher lebten hier
5.ü)0 Menrhcn, hcute sind cs noch
etwr 1,500. lm Oegensalz zu den
meislcn cndercn Oncn in dcr Um-
gcbunt ist Benkomc kaum zenttht

Die deutschen Soldaten sollen von
Benkovrc aus Brücken in Bosnien
instandsetzen. Der evangelische Mi-
litäneelsorger lebt zusammen mit
sclnem katholischen Amtskollegen
Reinhold B8rtmann aus Bad Rei-
chenhall in einem Container. Wohn-
fläche etwu acht Quadratmeter. De
Koserne darf Wicschollek nicmals
allein verlassen; Freizeitmöglich-
kcitcn gibt es so gut wie keine.
Cnttcsdienst frn&t jeden Samstag
nachmittag in Benkovac stalt - bel
gutem Wettcr draußen, bei scblech-
tem im,,Pqvillon". Der,,Pavillon"
ist eine Neuheit In der Bundes-
wetu: ein weißes Zelt mit 120 Sitz-
plützen, freundlich eingerichtet.
Mer Monete rlauert der Diensl fllr
alle in Kroatien. Hcimatbesuche

werden nur in bcsonders wichtigen
Fällen genehmigt, bcinr Tod eines
Familienangehörigen zum Beispiel
oder wenn die Soldaten den psy-
chischcn Belastungen dcr langcn
Trennung von zu Hause nicht stand-
halten, Dann wird auch der Seelsor-
ger gesucht. Belastend sind Wie-
schollek zufolgc für vicle Soldatcn
vor allem die Eindrücke in Kroati.
en und Bosnien: an der Kijste Pal-
mcn und blaues Meer, intakte üirfer
- landeinwlirts ganze Orlschaften
menschenleer. gesprengte Häuscr,
olles voller Minen. Wer die Stra"
ßen verläßt, bcgibr sich in Lebens-
gefahr. Die om meislen gesrellte
Frage bei den Soldulen ist: ,.Wic
können Menschcn einunder so el-
was antun?' Hans-Gerd liartens
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Rahmenvereinbarung

Ratschluß im
Osten erwünscht
Strittige Soldaten-Seelsorge

Von Karl-Helnz Baum (Berlln)

Dle von Evangelischer Xlrche In Deutsch.
land (EKD) und B
Mürz vorgelegte
ilber dle evangell
Bundeswehr ln den neuen Bundeslön.
dern" bcdnrf nach Melnung des Blschols
von Berlln-Brandenburg, Wolfgang Hu-
ber, ,,noch erheblicher Dlskusslon und
Klärung".

Huber weist kritiach auf Artikel 3 dee
Abkommens hin, der featlegt: Seelsorger
hätten die Entacheidung der Soldaüen
für Wehrdienet zu achten. Die Pasüoren
dürften sich in den Kasernen nicht
zugunsten oder zuungunsten einer politi-
schen Richtung betätigen. Daß laut der
Vereinbarung Soldatcnseelaorger in Oet-
deutschland Kirchenbeamüe sein werden,
die Militärpfarrer im Westln aber Staate-
beamte bleiben, bezeichnet Huber ale

"mißlich".
Die Vereinbarung wird von der EKD ale

fiwischenlöeung" bezeichnet und soll
acht Jahre gelten. Der Dietrich Bonhoef-
fer-Verein (Wiesbaden) rügt, die Bundea-
regierung rechne damit, daß in acht Jah-
ren nur noch der Militärseelsorgevertrag
von 196? maßgeblich eein wird. Den Pakt
aber lehnen die meisten ostdeutEchen
Landeekirchen bislang ab. Der Bonhoef-
fer-Verein wirft den Uoterhändlern von
Regierung und Kirche nun vor, ,in diesem
wichtigen Bereich kirchlichen Handelns
die Ost-Weet-Spaltung" bia 2003 feetzu-
schreiben.

Bigchof Huber geht davon aua, daß oet-
deutoche Kirchenparlamente die Verein-
barung beraüen werden: ,Ich kann mir
keine Kirchenleitung im Oet€n vorstellen,
die ohne Synodenbeschluß zustinmen
wird." In der kommenden Woche tagt
Thilringens Synode.

Der Voreitzende des Bonhoeffer-Vereins
Karl Martin wertet die ,Rahmenvereinba-
rung" als oweiteren Vertrag" und fordert,
daß nicht nur die oetdeutschen landea-
synoden, sondern auch der Deutsche Bun-
destag zustimmen muß. Dei Voreitzende
des Ratea der EI(D, Klaue Engelhardt,
etellt dagegen in einem Brief an die [ei:
tungen der Gliedkirchen feet, die Verein-
barung beruhe 

"nicht 
auf dem Militäraeel-

sorgevertrag". Man müase gich aber be-
wußt aein, daß eie ohne deseen Geltung
irn Weaten ,so nicht hättn ausgehandelt
werden Lönnen'. Engelhardtr Schluß: Die
Vereinbarung bestehe 

"neben 
dem Mili-

tÄrseelaorgevertragl. Er eieht in der Ver-
einbarung eine geeigne0e, gute Gnrndla-
ge für die Seeleorge an Soldaten in den
neuen LÄodern'. Die eingegangenen Ver-
pflichtungen hönne die EXD jedoch nur

Sind Solda ten pote ntielle ltlörfur?

Kaum eine Außerung ist in iüngster Zeir in

der Öffentlichkeit, in Politik und Justiz so

konrrovers beuneilt worden wie des (ebgc-

wandelte) Tucholsky-Zitat ,Soldaten sind - po
tentielle - Mörder.. Dieses neue Buch stellt

die Gegenfrage: Sind Soldaten potentielle

Mörder - und wenn ja, weshalb und mit

welchen Konsequenzen?

Auf den Ebencn der Rechtsgeschichte, der

Thcologie, der Semantik und der Moral unter-

sucht Dirk Heinrichs die tieferen Bedeutungs-

zusammenhänge dieser komplexen Problema-

tik. Geleitet von eigenen Kriegserfahrungen,

richtet der Autor nicht zuletzt den Blick

auch auf die Zweifel einer quälenden Gewis-

sens- und Glaubensnot, die schon Erasmus

und Luther beschäftigt hatte: 'Ob Kriegsleute

auch in seligem Stande sein können?. Eine

solche Frage nach 400 Jahren wieder auf-

zuwerfen - im säkularisienen Zeitalter der

Veltkriege, der Massenvernichtungsmittel,

der Stellvenreter- und Bandenkriege - und
sie mit dem Tucholsky/Dr. AugscZitat zu kon-

frontieren, mag manch einem als Skandal er-

scheinen. Dirk Heinrichs sieht dies als - not-

wendiges - Argernis im Für und Vider einer

aufgeregten wie aufregenden Debatte.

Den Kriegentehren - ein nachdenklicher und

streitbarer Beitrag zur politischen Kultur der

Bundesrepublik.

erftillen, wenn die ttetlichen Gliedkirchen
dalilr die Vorauasetzungen schalfen'.
Fehle dieee Zuotimmung, Lönne an vom
Verteidigungeminister benannten S0and-
orten keine Pfarrer eingeaetzt werden.

Dirh Heinrichs, geb. 1925, l94l-45 Soldet.

1947-51 Studium der Philosophic und Gc-

schichte, Promotion an der Universirit Zrj,-

rich. Eintrin in ein Familienunternehmen und

Heirat. Vonräge und Publikationen, Reisen

u.a. nach Rußland, Afrika, China,USA, in
humanitärer Mission nrch Polcn, Togo, Vica
nam. seit 1992 nach Kroatien und Serbien.

Aus: Frankfurter Rundschau vom 22. März 1996

An dcn Radius-Vcrleg, Olgutreßc ll{, D.70lE0 Stutttart, Tcl0Tll-607 66 56, Fex 607 55 55

Hiermit bestelle ich Expl. Dirk Heinrichs: Dcn Kricg cntchrcn. Sind Soldaten porcz.

tielleMörder? 120 Seiten, ßroschur, einzeln DM 25,- flSBN l-87tZJ-081-l) - zuzügl. Versandkosten

Name, Anschrift
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Verfahrensfragen

Verfahrensfragen
nit der

Verfahrenefragen fitr dcn ttngang der örtlL-
etrcn Gliedlirchen dcr EfD Eit dcr
,,Rdlnnvlrcinbarung tibcr dl.c evangeliache
geelaorge Ln der Bundcawchr in dcn ncucn
Bundcrlllndernrl

Mit Schrelben vom 4. März 1996 hat der
Vorsitzende des Rates der EKD, Landesbi-
schof Dr. Klaus Engelhardt, den Leitungen
der Glledkirchen der EKD den Text einer
trRahmenvereinbarung tlber die evangelische
Seelsorge in der Bundeswehr in den neuen
Bundesländern" vorgelegt. Die "Rahmenver-
einbarung" ist bereits von den Verhand-
lungsftlhrern paraphiert worden. Der Rat
der EKD hat den Ratsvorsitzenden und den
Präsidenten des Kirchenamtes der EKD er-
nächtigt, die Rahmenvereinbarung zu unter-
zeLchnen.

Mit der "Rahmenvereinbarung" sind eine
ganze Reihe von Verfahrensfragen aufgewor-
fen, die im folgenden in Ktlrze dargestellt
werden. Im 1. TeIl wird die Posltion der
Leitung der EKD referiert. Im 2. TeiI
schlleßt sich eine Erwlderung arlr dle sich
auf die Rechtsauffassung des Kirchenrecht-
Iichen Instltuts der EKD sttltzt. Der 3.
TetI enthäIt el-ne Zusanunenfassung und
Schlußfolgerung.

Es ergibt sich folgende

Glicdertrng

1. Tetl: Dle Sicht der LeLtung der EKD zu
den Verfahrensfragen

2. TeiI: Dle Rechtsauffassung des Kirchen-
rechtlichen Instituts der EKD und
eine darauf aufbauende Erwiderung

3. TelI: Zusarunenfassung nit Schlußfolge-
rungen

1. Tcil: Sicht dcr Icitung der EXD zu
Vcrfehrcnefragen

Im Vorfeld der Verhandlungen zwischen
Staat und Kirche über eine Rahmenvereinba-
rung tlber die Soldatenseelsorge in den
neuen Bundesländern hat das Kirchenamt der
EKD ein Papier erarbeitet, das ftlr die
Verhandlungsdelegation gleichsam aIs
Spickzettel, Leltfaden und orientierungs-
hilfe dienen sollte. Dieses "Konzept" ftlr
Veränderungen in der Seelsorge an Soldaten
(unterhalb der Schwelle einer Anderung des
Militärseelsorgevertrages) " trägt das Da-
tum des 20. Oktober 1995. Das Kirchenamt
der EKD hat das "Konzept filr Veränderun-
gen" nach Beratung im Rat der EKD heraus-
gegeben, "der gebiltigt hat, dieses Kon-
zept den von ihm benannten l4itgiiedern der
anstehenden Gespräche mit dem Bundesver-
teidigungsministerium aIs Arbeitsmaterial
an die Hand zu geben".

In dem Papier Konzept ftir Veränderungen"
wird die Verfahrensfrage in einem eigenen
Punkt angesprochen. Es heißt dort im Hin-
blick auf die anstehenden Verhandlungen:

"Der Hauptgegenstand der Verhandlun-
gen mit dem Bundesminister der Ver-
teidigung sind Inhalte und Modalitä-
ten der von der Bundesregierung ange-
botenen Lösung. Das Interesse an ei-
ner raschen Verbesserung der Arbeits-
bedingungen ftlr die Seelsorge an Sol-
daten in den östlichen Gliedkirchen
gebietet eine zugige Durchfilhrung
dieser Verhandlungen.

Rat und Bundesrdnister der Verteidi-
gung treffen, nachdem die Verhand-
lungskommission ihre Ergebnisse vor-
gelegt hat, die nötigen Vereinbarun-
gen.

Nach Vorliegen der neuen Regelungen
sollen die östllchen Gliedkirchen der
EKD dle Möglichkeit erhalten, bis zu
einem zu vereinbarenden Stichtag ver-
bindlich zu erklären, ob sie kilnftig
ihre Pfarrer und Pfarrerinnen im Sta-
tus von Bundesbeamten oder Im Status
von Kirchenbeamten der EKD in den
Dienst der Seelsorge an Soldaten ent-
senden wollen. "

Bereits in Vorfeld der Verhandlungen hatte
also die EKD die Vorstellung, daß die
Gliedkirchen der angestrebten Rahmenver-

Dic
den

,,Rahnenvereinbarungrr
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Verfahrens fragen
einbarung nicht zustimmen milssen und, daß
filr das Inkrafttreten der Rahmenvereinba-
rung die Zustinunung der Gliedkirchen nicht
notwendig sei. Vorgesehen wurde lediglich
eine Entscheidung der Gliedkirchen - und
zwar nach Erstellung, Unterzeichnung und
Inkrafttreten der Rahmenvereinbarng -, ob
sie ßit der Rahmenvereinbarung oder mit
dem Militärseelsorgevertrag arbeiten woI-
Ien.

Die Überlegungen, die die EKD zu den Ver-
fahrensfragen vor Beginn der Verhandlungen
angesEellt hat, finden sich wieder in ganz
ähnlicher Form in einem Begleitpapier, das
nunmehr nach Abschluß der Verhandlungen
den Text der "Rahmenvereinbarung" erläu-
tert. Diese "ErIäuEerungen zur Rahmenver-
einbarung über die evangelische Seelsorge
in der Bundeswehr in den neuen Bundeslän-
dern" wurden am 23.2.L996 vom Kirchenamt
der EKD in Hannover und Berlin in Verbin-
dung mit der Dienststelle des Bevollmäch-
tigten des Rates der EKD in Bonn herausge-
geben.

Die "Erläuterungen" gehen wiederum in ei-
nem eigenen Punkt auf die Verfahrensfragen
ein. Es heißt dort:

"Den Gliedkirchen steht es nunmehr
frei,
- die Rahmenvereinbarung über die

evangelische Seelsorge in der Bun-
deswehr in den neuen Bundesländern
anzunehmen und damit den kirchli-
chen Status der Seelsorger und
Seelsorgerinnen in der Bundeswehr
ftlr ihre Kirche zu wählen,

- oder dem Militärseelsorgevertrag
beizutreten und damit den Bundesbe-
amtenstatus der MiIitärpfarrer und
Militärpfarrerinnen für ihre Kirche
zu wählen

- oder weder die Vereinbarung anzu-
nehmen noch dem Militärseelsorge-
vertrag beizutreten. Das hieße aI-
lerdings, daß die Seelsorge an Sol-
daten nur noch außerhalb der Kaser-
nentore betrieben werden könnte, da
die bisherige Regelung, die auf dem
Briefwechsel zwischen dem Sekreta-
riat des damaligen Bundes der Evan-
gelischen Kirchen und dem Bundesmi-
nister der Verteidigung beruht,
ausläuft. Trotz der Verpflichtung
in Ziffer 3, Satz 1 der Rahmenver-
einbarung wird in diesem Falle der
MiIitärbischof nicht von slch aus

tnit dem Aufbau einer Seelsorge in
der Bundeswehr beginnen können.

Der Text der RahmenvereLnbarung hat
den Leitenden Geistlichen und den
Leitenden ilurlsten der östli.chen
Gliedkirchen bereits vorgelegen. Dle
Erage, ob die Kirchenleltungen alleln
oder nach Informationen ihrer Synoden
tlber dle genannten ALternatlven ent-
scheiden, wird unterschiedlich beant-
wortettt.

Die Position der EKD zu den Verfahrensfra-
9etrr wie sie in den I'ErIäuterungen" ent-
faltet wird, ist in sich nicht schlilssig.
Die "Rahmenvereinbarung" sieht in ihren
Bestimmungen keine Annahme oder Zustinunung
der Gliedkirchen vor, sondern geht davon
ausß, daß die Vertragspartner EKD und BRD

von slch aus, ohne Mltwirkung der
Gliedkirchen, die "Rahmenvereinbarung" ln
Kraft setzen können. Die r'Erläuterungen"
behaupten ftlr den Zeitpunkt nach der In-
kraftsetzung die Notwendigkeit elner An-
nahme durch die Gliedkirchen, gehen aber
davon aus, daß diese in Form einer Annahme
durch die Kirchenleitungen ausreichend sel
und die Synoden nicht substantiell betei-
Iigt r^rerden milßten (wenn ilberhaupt die
Synoden einzubinden sind, reiche eine In-
formation an sie aus). Der Rat hat be-
reits, bevor eine synodale Meinungsbildung
stattfinden konnte, den Ratsvorsitzenden
und den Präsidenten des Kirchenamtes der
EKD zut Unterzeichnung der "Rahmenver-
einbarung" ermächtigt. In der öffentlich-
keit wird der Eindruck erweckt, man stelle
die Unterzeichnung noch eine geraume Zeit
zurück, weil der EKD an einer Zustimmung
der Synoden der östlichen Gliedkirchen ge-
Iegen sei. Man hofft, auf diesem üteg die
Synoden der östlichen Gliedkirchen zu ei-
ner rechtlich nicht notwendlgen Good-!{ill-
Erklärung bewegen zu können, die den Zweck
hätte, den Rat der EKD in seiner Verant-
wortung zu entlasten.

Im Hintergrund dieser Bemilhungen verbirgt
sich ein sehr grundsätzliches Problem. Die
Leitung der EKD geht davon aus, daß sie
bereits jetzt gemäß Art. 10 der Grundord-
nung der EKD (GO) filr das Sachgebiet SoI-
datenseelsorge/Militärseelsorge zuständig
sei, und zwar nicht nur filr die. alten Bun-
desländer - dies ist unstrittig -, sondern
auch filr die neuen Bundesländer. Mit der
behaupteten Zuständigkeit der EKD entfäIlt
von vornherein das Zustimmungserfordernis
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Verfahrensfragen

der Gliedkirchen. Weiter gehen die Leitung
der EKD und der Vertragspartner BRD davon
aus, daß es sich bei der t'Rahmenver-

elnbarung" nicht um einen Vertrag im ei-
gentlichen Sinne handele - um welche
Rechtsgröße es stattdessen nach Auffassung
von EKD und BRD gehen soII, wird nicht ge-
sagt -. Mit der Bestreitung des Charakters
eines Vertrages entfäI1t auf staatficher
Selte dle Notwendigkeit einer Beratung
durch den Bundestag und seine Ausschtlsse,
auf kirchlicher Seite das Zustimmungser-
fordernLs der EKD-Synode. Staat und Kirche
verfolgen mit der Behandlung der
"Rahmenvereinbarung" als Nlcht-Vertrag zum
Tell gemelnsame, zum Teil je eigene Inter-
essen. Gemeinsam ist das Interesse, zum
jetzigen Zeitpunkt nicht eine allgemeine
Diskussion des Staat-Kirche-Verhältnisses
im politlschen Raum und in der öffentlich-
keit auszulösen. Der Staat hat zusätzlich
das Interesse, nicht sein Ziel' die östli-
chen Gliedkirchen nach der "Zwischen-
lösung" in den alten Militärseelsorgever-
trag zu integrieren, durch neue rechtliche
Fakten zu erschweren. !{as die Interessen-
Iage speziell der EKD betrifft, so wlrd
ihr daran gelegen seinr' Diskussionen mit
ihrer eigenen Synode, deren Vorstellungen
von elner Reform der Soldatenseelsorge sie
völltg unzureichend umgesetzt hat, aus dem
I{eg zu gehen.

Die Zustlrunung der Synoden der östlichen
Gliedkirchen zu der "Rahmenvereinbarung"
ohne daß ihr vordergrtlndig eine rechtliche
Bedeutung ftlr das Inkrafttreten der
"Rahmenvereinbarung" zugeschrleben wtlrde -
wäre dennoch höchst willkonmren. Es könnte
nänlich eine solche Zustirunung von der EKD

dazu benutzt werden zu behaupten, die öst-
llchen Glledklrchen hätten mit dleser Zu-
stLmnung dLe Zuständlgkeit der EKD nach
Art. 10 Go ftlr das Sachgebiet Soldaten-
seelsorge/MiIitärseelsorge in den neuen
Bundesländern anerkannt bzw. begrtlndet.
Ist el.nnal ein Sachgebiet aus der Zustän-
dlgkelt der Gliedkirchen ln die Zuständig-
kelt der EKD tlbergegangen, so Iiegt die
weitere Ausgestaltung dieses Sachgebietes
und eLne Ln der Zukunft liegende nögliche
Veränderung seiner Arbeitsstrukturen und
Rechtsgrundlagen allein in den Händen der
EKD. Die Gliedkirchen haben kelnen direk-
ten Einfluß nehr darauf, sondern können
nur noch Uber die normalen EKD-Gremlen
(Synode und Klrchenkonferenz) daran mit-
wlrken, weil sie ihre eigene Regelungskom-
petenz aufgegeben haben. Es wäre also die

Gefahr, daß rrtit eLner Zustirnmung zu der
"Rahmenvereinbarung" die Synoden der öst-
Iichen Gliedkirchen einer Argumentation
Vorschub leisteten, die die Handlungsfä-
higkeit und Entscheidungsfreiheit der öst-
Iichen Gliedkirchen fi.lr die Zeit nach Ab-
Iauf der "Zwischenlösung" schwächen wtlrde.
Aber erst nach Ablauf der "Zwischenlösung"
werden die endgüItigen Entscheidungen fal-
len, näml-ich ob sich die Kirche mit ihrer
Forderung nach dauerhaften kirchlichen
DienstverhäItnissen in der Soldatenseel-
sorge gegenüber dem Staat durchsetzen wj-rd
oder ob es dem SLaat gelingen kann, den
alten Militärseelsorgevertrag im gesamten
Gebiet der neuen Bundesrepublik zur Anwen-
dung zu bringen. Ftlr diesen eigentlichen
Entscheidungszeitpunkt sollten' sich die
östlichen Gliedkirchen aIIe rechtlichen
und argumentativen Möglichkeiten offenhal-
ten.

Den 1. TeiI dieser Ausftlhrunqen zusarunen-
fassend sei folgendes festgestellt:

1. Die Zustimmung oder Annahme der Synoden
der östlichen Gliedkirchen z! der
"Rahmenvereinbarung" ist nach Auffas-
sung der EKD verfahrensrechtlich nicht
erforderlich.

2. Die Synoden der östlichen Gliedkirchen
sind gut beraten, zum jetzigen Zeit-
punkt und beim augenblicklichen Diskus-
sionsstand keine Zustimmungs- bzw. An-
nahmeerklärung zu der
"Rahmenvereinbarung" abzugeben, um ihre
Rechtsposition für den eigentlichen
Entscheidungszeitpunkt nach Ablauf der
"Zwischenlösung" nicht zu schwächen.

3. Der Behauptung, ohne eine Annahme der
"Rahmenvereinbarung" könne Soldaten-
seelsorge nur außerhalb der Kasernento-
re stattfinden, ist zu widersprechen.
Nach dem Grundgesetz ist die Soldaten-
seelsorge der Kirche in der Kaserne vom
Staat zuzulassen. Die Zulassungspflicht
des Staates ist nicht auf den FaIl des
Bestehens einer bestimmten, andere Mög-
lichkeiten der Handhabung ausgrenzenden
"Rahmenvereinbarung" beschränkt. In
Art. 141 lileimarer Verfassung i.V.m.
Art. 140 Grundgesetz heißt es: "Soweit
das Bedilrfnis nach Gottesdienst und
Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern,
Strafanstalten oder sonstigen öffentli-
chen Anstalten besteht, sind die Reli-
glonsgesellschaften zur Vornahme reli-
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giöser Handlungen zuzulassen, wobei je-
der Zwang fernzuhalten ist."

2. Teil: Die Rechtaauffaaaung dcr ßirctren-
rechtlichen Inrtitutr der EKD und
einc darauf aufbaucnde Enridenrng

Von einer in den nächsten Monaten zu er-
wartenden "Inkraftsetzung" der "Rahmenver-
einbarung" durch Unterzeichnung durch die
Vertragspartner kann nur gesprochen wer-
den, wenn man sich der Rechtsauffassung
von Staat, Rat und Kirchenamt der EKD an-
schließt. Im folgenden soll - nit Verweis
auf die Rechtsauffassung des Kirchenrecht-
lichen InstituEs der EKD - gezeigt werden,
daß die Rechtsauffassung von Rat und Kir-
chenamt unzutreffend ist und daß deswegen
den Synoden der östlichen Gliedkirchen um

so mehr geraten werden muß, auf jede Zu-
stimmungs- oder Annahmeerklärung im Augen-
blick zu verzichten.

2.I Zu widersprechen ist der Auffassung,
daß die EKD bereits jetzt für das
Sa chgebiet Sol-datenseel s o rge,/Mi I i tä r-
seelsorge in den neuen Bundes.Ländern
nach Art. 10 Grundordnunq der EKD
(Go) zuständig sei.

In der Grundordnung der EKD (GO) wird ge-
regelt, wann eine Zuständigkeit der EKD
ftlr ej-n Sachgebiet gegeben ist und wie ei-
ne solche Zuständigkeit entsteht. Art. 10
GO, der diese Materie behandelt, weist un-
ter a) und b) zwei Alternativen auf und
hat folgenden 9Jortlaut:

"Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land kann gesetzliche Bestimmungen
tnit Wirkung für die Gliedkirchen er-
la s sen
a) filr Sachgebiete, die im Bereich

der Evangelischen Kirche in
Deutschland bereits einheitlich
geregelt hrareni

b) für andere Sachgebiete, wenn die
beteiligten Gliedkirchen danit
einverstanden sind. "

Die Grilnde, warum im Augenblick noch keine
Zuständigkeit der EKD filr das Sachgebiet
Soldatenseelsorge/Militärseelsorge in den
neuen Bundesländern vorliegt, benennt eine
"Gutachterliche Stellungnahme zur Verfah-
rensrechtslage hinsichtlich der kilnftigen
Gestaltung der Militärseelsorge", dle das
Kirchenrechtliche Institut der EKD auf
Bitten des Schaumburg-Lippischen Landes-

kirchenamtes unter dem Datum des
17. 10.1994 erarbeitet hat. FUr das Kir-
chenrechtliche Institut der EKD steht
fest, daß damals 195? bei Abschluß des Mi-
litärseelsorgevertrages t'mangels einer Re-
gelung ftlr das Geblet der DDR und elner
entsprechenden Zust.immung der betreffenden
Gliedkirchen jedenfalls nicht im Gesamtbe-
reich der EKD aus dem Sachgebiet
rMilitärseelsorge' eine Materie nach Art.
10 a) GO geworden igt".

Es wird in der "Gutachterllchen Stellung-
nahnerr auch geprtlft, ob es so etwas wLe
eine "konkludente Zustimmung" gibt da-
durch, daß die östlichen Gliedkirchen ln
die laufenden Diskussionen bzw. in Ten-
denzbeschlüsse eingebunden werden. Die
'fGutachterliche Stellungnahme" kommt zu
der Auffassung, in einem solchen FalI lie-
ge "keine konkludente Zustimmung gem. Art.
10 b) GO vor, aufgrund derer der Gegen-
stand ktlnftlg nach Art. 10 a) Go geregelt
werden könnte. Die nach Art. 10 b) GO er-
forderliche Zustimmung muß vielmehr aus-
drilcklich und in bezug auf ein konkret zur
Abstinmung vorllegendes Kirchengesetz er-
folgen. "

rrAus alledem folgt berelts, daß nur die
östlichen Gliedkirchen einer Neugestaltung
gem. Art. 10 b) GO zustimmen müssen". rrDie

Bertlcksichtigung der Besonderheit der Um-
stände ftlhrt zu dem Ergebnis, daß einer
Neugestaltung der Militärseelsorge die
östlichen Gliedkirchen der EKD nach Art.
10 b) GO zustimmen mi.lssen, während es sich
bei diesem Sachgebiet ftlr die westlichen
Gliedkirchen um eine Materie nach Art.
10 a) GO handelt".

Die "Gutachterliche StelJ-ungnahmerr ver-
weist darauf, daß die Ubertragung der Zu-
ständigkelt für ein Sachgebiet von
Gliedkirchen auf die EKD jeweils endgilltig
ist und auch dann fortbesteht, wenn die
EKD für dieses Sachgebiet tsiefgreifende
und grundsätzliche Anderungen vornimmt,
die zum Zeitpunkt der Übertragung noch
nicht in Sicht waren. "Andelnfalls könnten
Gliedkirchen jederzeit mit dem Hinwels auf
eine geänderte Sachlage die Regelungskom-
petenz an sich ziehen. Da eine Anderung
der rechtlichen Bestimmungen aber gerade
bei geänderten Sachlagen in Betracht
kommt, wäre die Regelungskompetenz der EKD

ftir einheitlich geregelte Sachgebiete ge-
fährdet. Art. 10 C'O liefe leer."
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Geht man also mit der "Gutachterlichen
Stellungnahme" des Kirchenrechtlichen In-
stltuts der EKD davon aus, daß dle EKD

noch kelne ZusLändigkeit für das Sachge-
biet der Soldatenseelsorge Ln den neuen
Bundesländern hat, so folgt daraus, daß
dle EKD in der Absicht steht, einen Ver-
trag mit dem staat einzugehen auf elnem
Gebiet, ftlr das sie keine Zuständigkeit
hat und ftlr das sie sich nach i-hren bishe-
rlgen Erklärungen auch keine "ausdrtlck-
Iiche" Zuständigkeit von den betroffenen
Gliedki.rchen geben lassen wiII. Ein sol-
cher Vertrag könnte mithin im Raum der
Kirche und insbesondere für die betroffe-
nen östlichen Gliedkirchen keine Rechts-
und Blndewirksamkeit entfalten.

2.2 Zu widersprechen ist der Auffassung,
daß es sich bei der "Rahmenver-
einbarung" nicht um einen Vertrag im
eigentlichen Sinne handele - und daß
deswegen das bel solchen Verträqen
qegebene Zustimmungserfordernis der
staatlichen und kirchlichen Gremlen
entfalle.

Bet der "Rahnenvereinbarungt' handelt es
slch um einen Anderungs- und Ergänzungs-
vertrag zum alten Mllitärseelsorgevertrag
von 1957 und deswegen um einen weiteren
Vertrag mlt den gleichen Eorm- und Zustim-
mungserfordernissen.

Dle Formerfordernisse eines Vertrages wer-
den durch die "Rahmenvereinbarung" voll
erftlllt. Die Anlehnung an den alten nili-
tärseelsorgevertrag in Präambel und in den
elnzelnen Bestimmungen zeigt die Absicht,
In dem glelchen Sachgebiet und nit der
gleichen Verbindlichkeit zu elner tlberein-
stlmnenden !{illenserklärung zu konunen. Die
Freundschaftsklausel ln Zlffer lL der
'Rahmenvereinbarung" hat den gleichen In-
halt wie dlejenlge des Mill-tärseelsorge-
vertragee. Dle vom Kirchenamt der EKD her-
ausgegebenen "Erläuterungen zur Rahmenver-
elnbarung" geben den Hlnweis - und bestä-
tlgen damlt ausdrtlckllch den Vertragscha-
rakter der t'Rahmenvereinbarung" - :

"Zl.ffer 11 enthäIt die in allen neueren
StaatskLrchenverträgen tlbllche Freund-
schaftsklausel".

Die Zustinmungserfordernisse ergeben sich
aus dem Rattfikationsverfahren des alten
MllItärseelsorgevertrages. Auf staatlicher
Selte wurde dem Mllitärseelsorgevertrag
durch ein elgenes Gesetz ("Gesetz tlber die

Mllitärseelsorge" vom 26, .IuIi 195?) vom
Bundestag zugestLrunt. Auf kirchllcher Sei-
te wurde der Mllitärseelsorgevertrag durch
das von der Synode der EKD beschlossene
"Kirchengesetz zur Regelung der evangeli-
schen Militärseelsorge in der Bundesrepu-
blik Deutschland" vom 8. März 1957 in
kirchliches Recht tlberftlhrt. Das Kirchen-
gesetz stand unter dem Vorbehalt der Zu-
stirunung der betroffenen Gliedkirchen, de-
ren Zustirunung im Laufe des Jahres 1957
eingeholt wurde (Hessen-Nassau erkl-ärte
selne Zustinrmung erst 1960). Mit der Zu-
stl-runung der westlichen Gliedkirchen ging
die Zuständigkeit fUr Soldatenseelsorge
von den westlichen Gliedkirchen auf die
EKD tlber, die fortan in eigener Zuständig-
keit mit bindender Wirkung ftlr diese
Gliedkirchen (bis leEzB nicht jedoch filr
die östlichen) handeln kann.

lilas auf staatlicher Seite das Zustimmungs-
erfordernLs zu einem Staat-Kirche-Vertrag
betrifft, so ist Art. 59 Abs. 2 SaEz 1

Grundgesetz analog heranzuziehen.

Artikel 59 Grundgesetz (GG) regelt die
völkerrechtliche Vertretung der Bundesre-
publik Deutschland (BRD). Parallel zu den
Beziehungen zwischen BRD und Heiligem
Stuhl sind auch die Beziehungen zwischen
BRD und EKD für das Sachgebiet Militär-
seelsorge in Anlehnung an das VöIkerrecht
ausgestaltet worden.

Art. 59 Abs. 2 Satz t hat folgenden !{ort-
laut:

"Verträge, welche die politischen Be-
ziehungen des Bundes regeln oder sich
auf Gegenstände der Bundesgesetzge-
bung beziehen, bedürfen der Zustim-
mung oder Mitwirkung der jewei.ls ftlr
die Bundesgesetzgebung zuständigen
Körperschaften in der Form eines Bun-
desgesetzes. rr

Die "Rahmenvereinbarung tlber die evangeli-
sche Seelsorge in der Bundeswehr in den
neuen Bundesländern" ist ein Vertrag, der
sich - in anal.oger Anwendung des Art. 59
GG - "auf Gegenstände der Bundesgesetzge-
bung" bezieht. Der Bundeshaushalt (ein Ge-
genstand der Bundesgesetzgebung) ist be-
troffen, weil der Vertrag filr den Bund in
den Bundeshaushalt einzustellende Perso-
nalkosten verursacht. Ebenso sind dien-
strechtllche, militärrechtliche und vöI-
kerrechtlLche Fragen des Bundes bertlhrt.
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Die "Rahmenvereinbarung" bedarf der Zu-
stimmung des Bundestages in Form eines
Bundesgesetzes, wenn sie Rechtswirksamkeit
entfalten soII. An dem Versuch des Staa-
tes, unter Umgehung des Parlamentes und
unter Mißachtung sej-ner Rechte, die
"Rahmenvereinbarung" in Kraft zu setzen,
sollte sich die Kirche nicht beteiligen.
Leider hat der Rat der EKD dem Staats auf
diesem Irrvreg durch den vorschnellen Un-
terzeichnungsbeschluß bereits seine Part-
nerschaft angeboten. Es ist. jetzt an den
östlichen Gliedkirchen, auf diesem Irrweg
innezuhalten und das Verfahren auf einen
geordneten, rechtsstaatlichen üIeg zurilck-
zuftlhren.

Die Motiv- und Interessenlage des Staates
wird in der nach der Herstellung der deut-
schen Einheit gegebenen Situation ver-
ständlich. Slie weiter oben ausgeftlhrt lst,
galt filr den kirchlichen Bereich der Mili-
tärseelsorgeverErag in den neuen Bundes-
ländern weder vor der deutschen Einheit,
noch gilt er jetzt danach dort. Was den
staatlichen Bereich betrifft, so Iiegen
die Dinge anders. Filr den staatlichen Be-
reich hat sich die Geltung des MiIitär-
seelsorgevertrages mit der deutschen Ein-
heit auf das Gebiet der ehemaligen DDR

ausgedehnt - und Iediglich die fehlende
Zustimmung der östfichen Gliedkirchen ist
der Grund daftlr, daß sich die in der Pra-
xis wirksam werdende Geltung des Militär-
seelsorgevertrages in den neuen Bundeslän-
dern bisher noch nicht im vollen Umfang
entfalten konnte. An dieser Stelle wird
deutlich, daß die Rechtskrej-se des Staates
und der Kirche nicht identisch sind und
gelegentlich zu verschiedenen Rechtsaussa-
gen filhren können. Das Kirchenrechtliche
Institut der EKD hat darauf ausdrtlcklich
hingewiesen: "Mit der Herstellung der
deutschen Einheit ist die $lirkung der von
der (aIten) Bundesrepublik abgeschlossenen
Verträge durch Art. 11 S. 1 Einigungsver-
trag bzw. nach dern Prinzip der beweglichen
Vertragsgrenzen auf das Gebiet der ehema-
ligen DDR ausgedehnt worden. Das gilt auch
für den Militärseelsorgevertrag. Damit er-
streckt sich staatlicherseits sein Gel-
tungsbereich auf den Gesamtbereich der
ebenfalls wledervereinigten EKD. Um auch
in dem neuen Gebiet in Kraft zu treten,
hätte es kirchlicherseits nur der Zustim-
mung der östlichen Gliedkirchen bedurfE"
(Gutachterliche Stellungnahme des Kirchen-
rechtlichen fnstituts der EKD Seite 9).

Die im staatlichen Rechtskreis geltende
Auffassung, die in der Kirche keine Gel-
tung hat und von der kirchlichen grund-
sätzlich abweicht, macht noch einmal dle
Motivlage deutlich, warum der Staat den
Vertragscharakter der "Rahmenvereinbarung,,
bestreitet. lfenn der Staat die
"Rahmenvereinbarungtt als einen dem MiIi-
tärseelsorgevertrag gleichwertigen rrVer-
trag" behandeln würde, wilrde er damit dle
Geltung des alten Militärseelsorgevertra-
9€ar der nach staatlicher Auffassung bls-
her im gesamten Bundesgebiet gllt., auf das
Gebiet der alten Bundesrepublik beschrän-
ken. Genau das soII unter allen Umständen
vermieden rirerden. Um den Anspruch auf Wen-
dung des Militärseelsorgevertrages ln den
neuen Bundesländern durch nlchts zu ge-
fährden oder einzuschränken, wlrd der
Bruch geltenden Rechtes und die Umgehung
des Parlamentes l-n Kauf genonunen. Anderer-
seits tritt jetzt an dieser SteIIe an den
Tag, daß der Staat mlt der "Rahmenver-
einbarung" keinen Millimeter seiner
Rechtsauffassung aufgegeben hat. Die
"Rahmenvereinbarung" steht in einer
Schief lage zuungunsten der Kirche. ltlenn
die t'Rahmenvereinbarung" ausläuft und das
Danach auszuhandeln ist, muß die Klrche
etwas vom Staat, aber nicht der Staat et-
was von der Kirche erreichen. Denn filr den
Staat ist das Danach geregelt, nicht je-
doch für die Kirche. Es täßt verwundern,
daß sich die Kirche auf eine solche
Schieflage elnlassen konnte.

Die staatliche Argumentation basiert auf
der Behauptung, bei der "Rahmenver-
einbarung" handele es sich nicht um einen
Vertrag im eigentlichen Sinne. Um diese
Behauptung zu widerlegen, soll auf ein Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichtes ver-
wiesen werden, dessen Ausfilhrungen zum Be-
griff völkerrechtlicher Verträge analog
filr die Bewertung von Staat-Kirche-
Verträgen herangezogen werden können. In
dem Urteil des Zweiten Senats des Bundes-
verfassungsgerichts vom 12. JuIi L994 - 2

BvE 3/92 - 2 BvE 5/93 - 2 BvE 7/93 - 2 BvE
8/93 - wird dargelegt, was als Vertrag ge-
näß Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG zu gelten
hat: "Unter vöIkerrechtlichen Verträgen
sind alle Übereinktlnfte zwlschen zwei oder
mehr Völkerrechtssubjektiven zu verstehen,
durch welche die zwischen ihnen bestehende
Rechtslage verändert werden soll. Auch
Ubereinkilnfte zur Anderung bestehender
Vert,räge gehören dazu. Unerheblich sind
die Form und der Regelungsgegenstand; eine
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feierliche und formalisiert. geschlossene
Absprache kann ebenso wie ein Notenwech-
sel, ein VerwaLtungsabkonwren oder elne
mtlndllche Absprache eine vertraglJ.che Ver-
e!.nbarung darstellen (vgl. Bernhardt, In:
HSIR VII, L992, S 174 Rdnr. 21. Es kommt
lnsbesondere nicht darauf äDr ob eine
Überelnkunft als Vertrag bezeichnet wird.
Auch Organ- oder sonstige Kollektivakte
lnternationaler Vertragsgemeins chaften
können zugleich inhaltsgleiche Verträge
der Mitgliedsstaaten darstellen, wenn sie
rnit entsprechendern Vlillen vorgenonmen wer-
den (BVerfGE 68, 1 (82) ). Entscheidend ist
die durch übereinstinunende !{illenserklä-
rungen erzielte Einigung zwischen Völker-
rechtssubjekten tlber bestimmte völker-
rechtliche Rechtsfolgen" (Seite 99 f. des
Urteilstextes).

Die Begriffsdefinl-tion des Bundesverfas-
sungsgerichtes zum Begriff Vertrag in Art
59 GG entkräftet alle Argumente, die vom
Staat und von der EKD vorgebracht werden,
um einsichtig zu machen, warum es sich bei
dern "Rahmenabkorunen" nicht um einen Ver-
trag im eigentlichen Sinne handeln soll.
I{eder kann das Argument Gewicht haben, das
t'Rahmenabkommen" werde bewußt nicht als
"Vertrag" bezelchnet, noch kann ftlr die
rechtllche Wertung Bedeutung haben, es
handele sich nur um eine zeitlich begrenz-
te "Zwlschenlösung" neben dem eigentlichen
Militärseelsorgevertrag. Daß lnit der
"Rahmenvereinbarung" elne tlbereinstirmnende
lfillenserklärung zwischen den belden
RechtssubJekten BRD und EKD über bestimmte
verbindliche Rechtsfolgen erzielt worden
ist und in Kraft gesetzt werden soll, muß
außer Frage stehen. Die Inkraftsetzung ei-
nes solchen Vertrages geht auf staatlicher
Selte Jedoch nur nlt Zustinunung des Bun-
destages in Form eines Bundesgesetzes.

lfas auf kirchlicher Se1te das Zustinunungs-
erfordernis zu einem Staat-Klrche-Vertrag
betrLfft, so ist auf Art. 26 Abs. 3 der
Grundordnung der Evanoelischen Kirche 1n
DeuEschland (Go) zu verweisen.

Art. 26 Abs. 3 cO hat folgenden Wortlaut:

"Kirchengesetze bedtlrfen einer zwei-
maligen Beratung und Beschlußfassung.
Sie werden der Synode, auch wenn sie
aus Lhrer Mitte elngebracht werden,
durch den Rat mlt seiner Stellungnah-
me und mit der Stellungnahme der Kir-
chenkonferenz vorgelegt. Klrchenge-

setze, welche die Grundordnung der
Evangelischen Kl-rche ln Deutschland
ändern oder die Bezlehungen zum Staat
oder zu außerdeutschen Kirchen zum
Gegenstand haben, bedtlrfen einer
Stimmenmehrheit von zweL Dritteln der
anwesenden Mitglieder und der Zustim-
mung der Kirchenkonferenz. "

Der von der Grundordnung der EKD vorgese-
hene Verfahrensablauf ftlr einen Staat-
Kirche-Vertrag sieht also vor, daß der
Vertrag durch ein Klrchengesetz in kirch-
liches Recht überftlhrt wird. Dabei ist
Art. 26 Abs. 3 cO zu beachten (zweimalige
Beratung, Beschlußfassung mit Zwei-
Drittel-Mehrheit, Zustinunung der Kirchen-
konferenz). Verträge und Kirchengesetze zu
einem Sachgebiet, ftlr das die EKD noch
keine Zuständigkeit hat, stehen unter dem
Vorbehalt der Zustimmung der betroffenen
Gliedkirchen. Dabei verlangt der Grundsatz
der "Einheitlichkeit", daß alle betroffe-
nen Gliedkirchen zustimmen milssen. lilenn
auch nur eine einzige Gliedkirche ihre Zu-
stinmrung verweigert, muß die gesamte
Rechtsmaterie für aIIe betroffenen
Gliedkirchen vorerst in deren Zuständig-
keLt verbleiben. Das weitere Verfahren be-
deutet dann, daß entweder der am Zustim-
mungserfordernis bisher gescheiterte Ver-
trag samt Kirchengesetz den Vorstellungen
der Gliedkirchen, die bisher ihre Zustim-
mung verweigert haben, soweit angepaßt
wird, daß die Zustirunung in einem zweiten
Anlauf erfolgen kann. Oder aber der Ver-
such, ein Sachgebiet aus der Zuständigkeit
der Gliedkirchen in die der EKD zu tlber-
ftlhren, muß als gescheitert gelten, so daß
sich nunmehr jede einzelne Gliedkj-rche filr
fragllches Sachgebiet um eine eigene Rege-
lung bemtlhen muß.

In jedem Fall sieht der in der GO der EKD

dargestellte Verfahrensablauf vor, daß die
betroffenen Gliedkirchen erst dann um ihre
Zustinunung angegangen werden, wenn Vertrag
und EKD-Kirchengesetz vorliegen. Dies ist
bei der zur Beratung anstehenden
"Rahmenvereinbarung" nicht der FaIl. Hier
werden die Gliedkirchen bereits jetzt um

eine Zustinunung gebeten, obwohl ein Kir-
chengesetz bisher nicht ausgearbeitet ist.
Die vorgezogene Zustimmungsbitte soll of-
fensichtllch dem Rat die Unterschrift un-
ter dle "Rahmenvereinbarung" psychologisch
erleLchtern. Nach alIem, hras bisher be-
kannt geworden ist, muß jedoch auch für
dle Zukunft fraglich bleiben, ob tlberhaupt
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jemals auf ein ordent,Iiches Kirchengesetz
zuE Überftlhrung der "Rahmenvereinbarung"
in kirchliches Recht zugegangen werden
soll. Ganz im Gegenteil gewinnt man bei
der Lektüre der vom Kirchenamt der EKD

herausgegebenen "Erläuterungen" den Ein-
druck, daß die EKD das 1957 beim Abschluß
des alEen Militärseelsorgevertrages erlas-
sene "Kirchengesetz zur Regelung der evan-
gelischen Militärseelsorge in der Bundes-
republik Deutschland" vom 8. März 195? als
ausreichende innerkirchliche Rechtsgrund-
lage für die Handhabung der "Rahmen-
vereinbarung" betrachtet wissen möchte. In
den "Erläuterungen zur Rahmenvereinbarung"
heißt es in diesem Sinne: "Der Militärbi-
schof wird ftir den Rat der EKD und die
Gliedkirchen die Leitung der Seelsorge in
der Bundeswehr in den neuen Bundesländern
wahrnehmen und sich für die organisatori-
schen Aufgaben des Evangelischen Kirchen-
amtes ftlr die Bundeswehr bedienen. Das
VerhäLtnis zwischen RaE der EKD, Gliedkir-
chen und Militärbischof ist im Kirchenge-
setz zuE Regelung der evangelischen Mili-
tärseelsorge in " der Bundesrepublik
Deutschland vom 8. März 195? geordnet."

Die "Erläuterungen" gehen davon aus, daß
das Kirchengesetz von 1957 nun auch in den
östlichen Gliedkirchen zur Anwendung kom-
men kann. Verschwiegen wird dabei, daß die
vom Rat der EKD erlassene und von Dibelius
unterschriebene "Verordnung tlber die In-
kraftsetzung des Kirchengesetzes zur Rege-
lung der evangelischen Militärseelsorge in
der Bundesrepublik Deutschland vom 8. März
1957" vom 4. Juli 1957 ausdrilckli-ch fest-
stellt, daß das Kirchengesetz vom 8. März
nur in dem Gebiet der alten Bundesrepublik
gilt.

Das Kirchengesetz vom 8. März 1957 basiert
auf dem alten Militärseelsorgevertrag und
enthält damit eine ganze Reihe von Bestim-
mungen, die die östlichen Gliedkirchen
nicht übernehmen wollen. Trotzdem soll ih-
nen dieses Kirchengesetz von der EKD unge-
fragt zugemutet werden. Ein weiterer Um-
stand kommt hinzu. Die "Rahmenver-
einbarung" wtlrde einen mit dem Kirchenge-
setz von 1957 noch nicht abgedeckten zu-
sätzlichen innerkirchlichen Klärungs- und
Regelungsbedarf erzeugen. Die "Erläute-
rungen" machen dazu folgende Aussage:
"Noch offene Einzelheiten der Übernahme
der Seelsorger und Seelsorgerinnen als
Kirchenbeamte auf ZeLt ln den Dienst der
EKD, des Dienst,es in der Seelsorge in der

Bundeswehr und der Rilckführung in den
Dienst der Jeweillgen Glledklrche wie sle
vor allem in diesen ErIäuterungen unter
Punkt 3.2 beschrieben slnd, werden im Fal-
le der Zustimmung der östlichen Gliedkir-
che in einer Vereinbarung zwischen dieser
Kirche und dem Kirchenamt der EKD geregelt
werden. t'

Man muß davon ausgehen, daß diese zusätz-
Iichen Vereinbarungen, die mit jeder öst-
lichen Gliedkirche einzeln abgeschlossen
werden sollen, voneinander abweichen wer-
den. Dies ist ein offensichtlicher Verstoß
gegen das Gebot der "Einheitlichkeit" ge-
mäß Art. 10 GO. Die geforderte "Einhelt-
Iichkelt" wäre gegeben, wenn tnan sich an
das von der GO vorgegebene Verfahren hal-
ten und die notwendigen Regelungen filr aI-
le östlichen Gliedkirchen gemeinsam in eln
ordentliches neues Klrchengesetz nelunen
wtlrde, so wie es auch 195? filr die westli-
chen Gliedklrchen geschehen ist. Mit der
Umgehung eines Klrchengesetzes j-n der Er-
füllung des Gebotes der "Einheitlichkeit"
möchte man sich eine Situatlon schaffen,
in der die östlichen Gliedkirchen der
"Rahmenvereinbarung" einzeln beitreten
können und der Nicht-Beitritt von einer
oder mehreren anderen östlichen Gliedkir-
chen kein Hinderungsgrund mehr filr den
VoIIzug der "Rahmenvereinbarung" darstsel-
len würde. Die Position der einzelnen
Gliedkirche soll durch den Versuch eines
solchen unrechtlichen und unredlichen Vor-
gehens geschwächt werden. Sind erst einmal
die ersten östlichen Gliedkirchen der
"Rahmenvereinbarung" beigetreten - so ver-
mutlich die überlegung -, werden die ande-
ren, die j-m Augenblick noch zögetn oder
gar eine ablehnende Haltung einnehmen, ir-
gendwann folgen.

3. Teil: Zuaarenfaarung und 9chlußfolgc-
rungcn

Mit dem Kompromiß von Halle hat sich die
Kirche eine konsensfähige Grundlage ftlr
eine "gteiterentwicklung der Soldatenseel-
sorge in der gesamten EKD" (Synode von
Friedrichshafen Nov. 1995) gegeben.

Der Staat hat sich bisher der Umsetzung
des Kompromisses von Halle auf dem lfeg ei-
ner Veränderung und Anpassung des Militär-
seelsorgevertrages verweigert... Bis zur
endgtlltigen Klärung der Möglichkeiten ei-
ner Neuordnung in der gesamten EKD soll
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die t'Rahmenvereinbarung" als "Zwlschen-
Iösung" dienen.

Gegen den Wunsch der Kirche lst die
"Rahmenvereinbarung" zeitlich befristet.
Die "Rahmenvereinbarung" erkennt nicht an,
daß es nach threm Ablauf die Grundsatzfra-
ge einer Neuordnung der Soldatenseelsorge
in der gesamten EKD zu klären gilt. Indem
sie nichts zum Klärungsbedarf nach ihrem
Ablauf sagt, geht sie davon aus, daß es
nach ihrem Ablauf nichts zu klären gibt
und die östlichen Gliedkirchen dem alten
MiIitärseelsorgevertrag beitreten werden.
Das ist die Position des Staates. Die Kir-
che dagegen möchte, daß die IRahmenver-
elnbarung" nach ihrem AbIauf verlängert
oder . durch eine Veränderung des Militär-
seelsorgevertrages überfJ.üssig gemacht
wlrd. Diese Position der Kirche ist an
keiner Stelle und nit keinem Wort mlt in
dle "Rahmenvereinbarung" eingeflossen. Da-
rnlt enthäIt die "Rahmenvereinbarung" eine
implizite Schieflage zuungunsten der Kir-
che, die von der Leitung der EKD mitzuver-
anworten ist.

Die elgentliche Entscheidung tlber eine
Neuordnung der Soldatenseelsorge in der
gesamten EKD wird nach Ablauf der
"Rahmenvereinbarung" fallen. Ftlr diese ei-
gentliche Entscheidung sollten slch die
östllchen Glledklrchen alle Entscheidungs-
rechte vorbehalten. Sie nehmen damit auch
elnen geschwJ.sterlichen Dienst ftlr die re-
formwilligen westlichen Gliedkirchen wahr,
die nicht mehr direkt in den Entschei-
dungsprozeß eingreifen können, weil sie
1957 lhre Zuständigkeit ftlr dieses Sachge-
blet an die EKD abgegeben haben.

Im Augenblick liegt die Zuständigkelt ftlr
das Sachgebiet Soldatenseelsorge in den
neuen Bundesländern alleine bel den östll-
chen Gliedkirchen. Nach der Grundordnung
der EKD haben Glledklrchen, sobald sle ih-
re Zuständigkelt ftlr ein Sachgeblet an die
EKD abgegeben haben, keinen direkten Ein-
fluß mehr auf dleses Sachgeblet. Fortan
können sie nur noch über die normalen EKD-
Gremlen (EKD-Synode, Kirchenkonferenz) an
der lfelterentwlcklung dl-eses Sachgebietes
mltwlrken. Deswegen komrnt alles darauf an,
daß dle östlichen Gliedkirchen ihre Zu-
ständlgkeit ftlr dte Soldatenseelsorge
nicht eher an die EKD abgeben, bevor sie
ihre substantl-ellen Interessen an einer
Neuordnung sichergestellt wissen.

Die "Rahmenvereinbarung" stellt keineswegs
sicher, daß nach ihrem Ablauf die östli-
chen Glj-edkirchen ln der Soldatenseelsorge
bei klrchlichen Dienstverhältnissen blei-
ben und daß westliche Gliedkirchen, soweit
sl-e es möchten, zu kl-rchlichen Dienstver-
häItnissen tlberwechseln können. Ganz im
Gegenteil versucht die "Rahmenverein-
barungtt schon jetzt Weichen zu stellen.
Dazu gehört u. a. das Thema Geld. Die
"ErIäuterungen" machen auf diesen Punkt
aufmerksam: "Aus Ziffer 7 Absatz 1 Satz 2
(der Rahmenvereinbarungt d. Verf. ) geht
hervor, daß es der kirchlichen Verhand-
lungsdelegation nicht gelungen ist, durch-
zusetzen, daß der Staat filr die in der
Seelsorge in der Bundeswehr tätigen Pfar-
rer auch Beiträge oder Zuschtlsse zu kirch-
lichen Versorgungseinrichtungen leistet.
Entsprechende Forderungen der kirchlichen
Seite wurden von den Vertretern des BMV9
(Bundesministerium der Verteidigung; d.
Verf. ) mit der Begrtlndung abgewehrt, daß
es - da die EKD nicht bereit sei, den vom
Staat gewollten Weg der Erstreckung des
MiIitärseelsorgevertrages auf das Gebiet
der neuen Länder zu gehen - eine
'politische Vorgabe' gebe, daß filr die
Kirche auf der !Habenseitet weniger her-
auskorunen milsse als bei der Übernahme des
MSV (MiIitärseelsorgevertragi d. Verf. ) . "
Die "Rahmenvereinbarung" enthäIt eine
Freundschaftsklausel. Man darf deswegen
wohl fragen, ob "Freunde" so miteinander
umgehen, daß sie ihre voneinander abwei-
chenden Meinungen nicht respektieren, son-
dern versuchen, tlber das Geld dem anderen,
solange er bei seiner anderen Meinung
bleibt, Nachteile zu verschaf fen. lilenn es
sich hier nicht um eine I'Freundschaft"
handeln wilrde, wilrde man eher von Versu-
chen der Beeinflussung sprechen, die An-
fängen einer Erpressung ähneln.

Die Zustimmung oder Annahme der Synoden
der östlichen Gliedkirchen zu der
"Rahmenvereinbarung" ist nach Auffassung
der EKD verfahrensrechtlich nicht erfor-
derlich. Die Synoden der östlichen
Gliedkirchen sind gut beraten, zum leEzL-
gen Zeitpunkt und beim augenblicklichen
Diskussionsstand keine Zustimmungs- bzw.
Annahmeerklärung zu der "Rahmenverein-
barung" abzugeben, um ihre Rechtsposition
für den eigentlichen Entscheidungszeit-
punkt nach Ablauf der "Zwischenlösung"
nicht zu schwächen. ALles sollte vernieden
werden, bras so aussehen könnte, als wtlrden
die östlichen Gliedkirchen schon jetzt ih-
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re Zuständigkeit ftlr die Soldatenseelsorge
in den neuen Bundesländern abgeben. Ebenso
sollten sich die östlichen Gliedkirchen
dagegen verwahren, daß sie unEer Verlet-
zung des Gebotes der "Einheitlichkeit" un-
tereinander bzw. gegen einander vereinzelt
werden sollen (für jede östliche Gliedkir-
che eine Extra-Vereinbarung mit der EKD

ist nicht akzeptabel). Eine enge Abstim-
mung der östlichen Gliedkirchen unterein-
ander, bevor endgtlltige, nicht mehr revi-
dierbare Entscheidungen fallen, empfiehlt
sich in jedem FaIl.

HiIf reich r^rä!e €s r wenn die Synoden der
östlichen Gliedkirchen formulieren würden,
wo sie 'bei der "Rahmenvereinbarung" soge-
nannte "Nachbesserungen" filr nötig halten.
Dies betrifft insbesondere die Frage, ob
das Danach nach Ablauf der "Zwischen-
Iösung", in der augenblicklichen Schiefla-
ge stsehenbleiben darf.

Hilfreich wäre €sr wenn die Synoden der
östlichen Gliedkirchen den Rat der EKD
bitten würden, von der Ausführung seines
Beschlusses, di-e ttRahmenvereinbarungt' zu
unterzeichnen, bis auf weiteres abzusehen
und vorerst einmal die Reaktion aller öst-
lichen Gliedkirchen abzuwarten. Vielleicht
ergibt sich bis dahin eine neue Betrach-
tungsweise.

Hilfreich wäre €sr wenn die Synoden der
östlichen Gliedkirchen beim Kirchenrecht-
lichen Institut der EKD ein neues GuEach-
ten zu dem gesamten Fragenkomplex der Ver-
fahrensfragen im staatlichen und kirchli-
chen Bereich sowie zu den Zustimmungser-
fordernissen anfordern würden. Es drängt
sich der Verdacht auf, daß mit der
"Rahmenvereinbarung" schwerwiegende Ver-
fahrensfehler verbunden sind und die öst-
lichen Gliedkirchen in ihren Rechten in
gravj-erender !{eise beschnitten werden sol-
Ien.

Erwägenswert filr die Synoden der östlichen
Gliedkirchen ist die Bitte an das Vertei-
digungsministeri-um, die bisherige, vom
Staat gewährte Arbeitsgrundlage ftlr die
Soldatenseelsorge in den neuen Bundeslän-
dern, die auf dem Briefwechsel zwischen
dem Sekretariat des damaligen Bundes der
Evangelischen Kirchen und dem Bundesmini-
ster der Verteidigung beruht, solange in
Geltung zu lassen, bis der Klärungsprozeß
ftlr alle östLichen Gliedkirchen zu einem
befriedigenden Ergebnis gekommen ist.

Ftlr die gesamte EKD muß es darum gehen,
den Kompromiß von HaIle umzusetzen bzw.
gegenilber dem Staat durchzusetzen. Der
Staats hat weder sachlich noch rechtlich -
insbesondere verfassungsrechtllch das Ver-
hältnis von Staat und Kirche betreffend -
ein Recht, die Umsetzung des Komprornieses
zu verweigern. Not.falls muß sich dle Kir-
che in der öffentlichkeit um Untersttltzung
ftlr ihr berechtigtes Anliegen bemtlhen. Nur
auf dem ltleg dieses Kompromisses, der nach
jahrelangen schwlerigen Diskussionen ge-
funden wurde, kann es zu der gewtlnschten
"lfeiterentwicklung der Soldatenseelsorge
in der gesamten EKD|' (Beschluß der Synode
von Friedrichshafen Nov. 1995) kommen. Der
Kompromiß eröffnet dle Chance, daß dle
Soldatenseelsorge in Ost und Vfest eine in-
nerkirchllche Akzeptanz erfährt und auf
diesem Hintergrund der Dienst der Kirche
unter den Soldaten aIs "Gottes kräftiger
Anspruch auf unser ganzes Leben" (Barmer
Theologische Erklärung These II) zum lfohl
und Heil der betroffenen Menschen getan
werden kann.
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Beechluß
der Kirche in
Thüringen

L2. Tagrung &r vIfI. Synodc dcr Evang.-
tuth. trirahc in 'ifhüringcn woD 2L.-21. llärz
1996

Die Synode hat beschlossen:

1. Die Synode der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Thtlringen bedauert, daß es
zwischenzeitlich nicht gelungen ist,
eine fur die gesamte EKD gtlltige neue
Regelung für die Seelsorge für Soldaten
zu erreichen.

Daher kann die Synode die vorgelegte
Rahmenvereinbarung nur als eine ZwL-
schenlösung auf dem lleg zu einer neu
geordneten Regelung der Seelsorge ftlr
Soldaten ansehen, die zur Ablösung des
Militärseelsorgevertrages im Jahr 2003
ftlhren soll .

Bei den noch ausstehenden Verhandlungen
mlt der EKD über die innerklrchliche
Umsetzung der Rahmenvereinbarung ist
sicherzustellen, daß eine geändert,e Re-
gelung nach dem ,rahr 2003 ftlr unsere
Landeskirche nur mlt Zustimmung unserer
Kirche in Kraft trl-tt.

2. Der Rahmenvereinbarung kann erst dann
aIs Zwischenlösung zugestimmt werden,
hrenn die notwendigen Bedingungen ftlr
dle praktische Regelung der Seelsorge
ftlr Soldaten gewährleistet ist. Gemein-
sam m1t den anderen östlichen Gliedkir-
chen lst zu regeln, daß:

- das Zusammenwirken zwischen EKD,
Glledkirche und Militärbischof ge-
klärt lst,

- das Vorschlagsrecht der Gliedkirchen
bei Berufungen von Soldatenseelsor-
gern festgeschrieben ist,

- die notwendige Zustimmung der
Gliedkirche bei Ernennungen von Sol-
datenseelsorgern von außerhalb zuge-
sichert ist,

- die Einführung der Soldatenseelsor-
ger durch die Landeskirche möglich
wird,

- dle Zustlnunung der östlichen
Gliedkirchen bei der Berufung des
Bevollmächtigten für die Evangeli-
sche Seelsorge in der Bundeswehr in
den neuen Bundesländern zugesichert
is t,

- die Vertretung des Militärbischofs
nicht durch den MiIitärgeneraldekan
in Bonn, sondern in den neuen Bun-
desl-ändern durch den "Bevollmächtig-
ten ftlr die Evangelische Seelsorge
in der Bundeswehr in den neuen Bun-
desländern" zugesagt ist,

- ein Beirat für die Soldatenseelsorge
in den östlichen Landeskirchen beru-
fen und mitarbeiten kann,

- zufriedenstellende Regelungen fttr
Pfarrer mit einem 50 8-Auftrag ge-
funden werden.

Die vereinbarten Regelungen sind durch
die Synode zu bestätigen.

Für die Anwendung der Rahmenvereinba-
rung stellt die Synode klar:
- AIle Entscheidungen des Mllitärbi-

schofs von grundlegender Bedeutung
ftlr die Soldatenseelsorge sind rnit
dem filr die östlichen Gliedkirchen
bestehenden Beirat abzustimmen.

- Die in ZLff. 3 der Rahmenvereinba-
rung aufgeftlhrten Pflichten der Sol-
datenseelsorger sind nur in den
Grenzen der Bindung an das Ordinati-
onsgeli.lbde und das Pf arrerdien-
strecht wirksam.

- Die Aufgabe der Pfarrer nach Ziff. 4

Abs. 2 der Rahmenvereinbarung sind
in enger Abstimmung nLit dem Beirat
fi.lr Soldatenseelsorge in den östli-
chen Gliedkirchen festzulegen.

Unbeschadet der hier beschriebenen Re-
gelung und ihrer praktischen Handhabung
der iieelsorge für Soldaten erneuert die
Synode den Auftrag ftlr eine Ablösung
des Militärseelsorgevertrages lm Sinne
der Entscheidungen der Synode der EKD

von 1993 in Osnabrilck und 1994 in HaIIe
sowie der östlichen GlLedkirchen.

3.

4.
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5. Der Landeskirchenrat
enger Abstimmung mit
chen Gliedkirchen zu

wird gebeten, in
den anderen östli-
verhandeln.

Beschluß
der Kirche in der
schlesischen Oberlausitz

Evangeliectre ßirche der schlegirchen Ober-
lauaitz - Beschluß der Slmode von
23. 03 . 1995

Die Provinzialsynode der Evangelischen
Kirche der schlesischen oberlausitz stimmt
trotz der Enttäuschung ilber das Nichter-
reichen der landeskirchlichen Beschltlsse
zum Modell B von L994 der zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Evange-
Iischen Kirche in Deutschland abgeschlos-
senen Rahmenvereinbarung über die evange-
Iische Seelsorge in der Bundeswehr in den
neuen Bundesländern zu und bittet den Rat
der EKD unter Beachtung besonders der Ab-
schnitte 3 und 4 der Erläuterungen des
Kirchenarntes um eine baldige innerkirchli-
che Vereinbarung.

BeschIuB
der Landeskirche
Sachsens

Gemä8 dea Gercinrarcn lntraga dct Sozial-
Ethiachen-Auaschuagea und der lIheologi-
achen Auagchugaes

Rahmenvereinbaruno tlber die ev. Seelsorcre
in der Bundeswehr in den neuen Bundeslän-
dern

Die Landessynode wolle beschließen:

Die Landessynode hat dle Rahmenvereinba-
rung tlber die evangelische Seelsorge in
der Bundeswehr in den neuen Bundesländern
zur Kenntnis genommen und nimmt zu ihr wie
folgt SteIlung:

1.
Die Regelung i.lber die Seelsorge an Solda-
ten in Ostdeutschland, die aufgrund eines
Briefwechsels zwischen dem ehemaligen Bund
der Ev. Ki-rchen in der DDR und dem Bundes-
verteidigungsmlnister erfolgt brar, läuft
aus. Aus diesem Grunde ist erneut AnIaß
filr eine Regelung dieses Dienstes der Klr-
che gegeben. Vorilberlegungen dazu hat es
in den letzten Jahren sowohl auf der Ebene
der EKD wie in der sächsischen Landessyn-
ode gegeben.

2.
Die 23. Sächsische Landessynode hat auf
der Frilhjahrstagung 1994 nit nur einer Ge-
genstimme in Antrag 222 festgestellt, daß
die Seelsorge an Soldaten ein "unver-
zichtbarer Dienst der Kirche" ist. Di.eser
Dienst hat "unter dem Maßstab voller in-
haltlicher Freiheit der Kirche in Verktln-
digung und SeeIsorge", aber notwendiger-
weise im "staatlichen Hoheitsbereich" zu
geschehen. Die Synode hat dafür plädiert,
"daß die ev. Sol-datenseelsorger im Bereich
der Standorte der Bundeswehr filr ihre Auf-
gabe praktisch in vergleichbarer !{eise
zur Verftlgung stehen wie die katholischen
Militärgeistlichen, damit für die Soldaten
die unterschiedliche Haltung der Kirchen
nicht zum Nachteil wird. "

3.
Im Bfick auf die im damaligen Stadium der
Diskussion vorliegenden Modelle A und B

hat die Synode damals mehrheitlich das Mo-
dell B ftlr sachgerecht gehalten, das im
Kern eine Anderung des Status der Solda-
tenseelsorger aIs Bundesbeamte befürwor-
tet. Allerdings hat sie zugleich betont,
daß die Gestalt der Seelsorge an Soldaten,
zu der auch die genannte Frage gehört,
"eher eine Frage pragmatischer Regelung
als ein Grundsatzproblem" ist.

4.
Die jetzt vorliegende "RahmenVereinbarung
ilber die ev. Seelsorge in der, Bundeswehr
in den neuen Bundesländern" eröffnet die
Möglichkeit, daß "die EKD zur Austlbung der
ev. Seelsorge in der Bundeswehr in den
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neuen Bundesländern Gelstliche zur Verftl-
gung" stellt, "die als Klrchenbeamte der
EKD mlt dieser Aufgabe hauptamtlich be-
traut slnd" (Art. 7 l2l|. Danit wird in
dieser Vereinbarung das entscheidende An-
llegen des damaligen Modells B aufgenom-
men. Hlnzuweisen ist auch darauf, daß in
der Rahmenvereinbarung nicht von
"Militärseelsorge" gesprochen wird, son-
dern von "Seelsorge in der Bundeswehr".
Die Landeskirchen, die der Rahmenvereinba-
rung zustimmen, treten nicht dem MiIitär-
seelsorgevertrag bei, der den Bundesbeam-
tenstatus der Soldatenseelsorger vorsieht.

5.
Die kirchliche Einbindung der in der Rah-
menvereinbarung vorgesehenen Seelsorge in
der Bundeswehr ist auch dadurch gewährlei-
stet, daß ihre Leitung dem Militärbischof
- der ebenfalls kein Bundesbeamter ist und
nicht dem Verteidigungsm5-nisterium unter-
steht - obliegt. Darüber hinaus wird die
klrchllche Leitung durch die Stellung ei-
nes "Bevollmächtigten für die ev. Seelsor-
ge in der Bundeswehr in den neuen Bundes-
ländern" aIs Kirchenbeamter sicherge-
stellt. Überdies sind weitere Schritte ei-
ner Umstrukturierung der Leit,ung der Seel-
srorge in der Bundeswehr mit dem Ziel stär-
kerer kirchlicher Bindung vorgesehen.
Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß
hauptamtliche Seelsorger und Seelsorge im
Nebenamt von den GLiedkirchen vorgeschla-
gen werden und daß der Lebenskundliche Un-
terricht einer kirchlichen Dienstanweisung
unterllegt. Es sollte angestrebt werden,
die personalen Seelsorgebereiche und eige-
nen Gemeinden ftlr Soldaten in nöglichst
engen Kontakt zu den jeweillgen Ortsge-
meLnden zu brlngen.
Dle in Artikel 10 der Vereinbarung benann-
te slcherheitspolitische Überprtlfung und
die entsprechende Verpflichtung entspricht
den Notwendigkelten einer Tätigkeit im
staatlLchen HoheLtsbereich und der danlt
gegebenen "unvermeidlichen Spannung", wie
sie lm Beschluß der Synode vom April 1994
ausdrtlcklich angesprochen worden Ist.

6.
Die in der Aussage von Artikel 3 der Ver-
einbarung erwähnte "Achtung vor der Ent-
scheldung der Soldaten zum ltlehrdienst mit
der lfaffe" bertlhrt nicht die persönlichen
frLedensethischen überzeugungen des Solda-
tenseelsorgers. Die Untersagung politi-
scher Betätigung des Seelsorgers im
Dienstbereich schließt weder eine politi-

sche Optlon des Seelsorgers noch eine ent-
sprechende Betätigung außerhalb des
Dienstbereiches aus.

7.
Die vorliegende Rahmenvereinbarung steIlt
eine Zwischenlösung bis zum Jahr 2003 dar.
Es besteht die von der EKD unmißverständ-
Iich ausgesprochene kirchliche Option, daß
diese Vereinbarung dann verlängert wird
oder daß der Militärseelsorgevertrag
selbst in Richtung der Rahmenvereinbarung
verändert wird.

8.
Die Fragen der Friedensethik bedürfen in
der kirchlichen öffentlichkeit weiterhin
der grtlndlichen Diskussion.

Aufgrund dieser Stellungnahme empfiehlt
die Landessynode der Kirchenleitung, der
Rahmenvereinbarung zuzustimmen und bittet
sie, diese Stellungnahme als interpretie-
rendes Votum der Landeskirche der EKD zu-
zuleiten.

Dresden, 23. l4ärz 1996

gez. Ktlttler, Vors. TA
gez. Schneider, Vors. SEA
Dr. Kllhn, Berichterstatter

Beschluß
der Landeskirche
MeckJ-enburgs

Errangcl i rch-Lutheri gche Landeski rche Meck -
lenburgr, XII . Landesaynode, 5. Tagrung,
2e . -9L. 3. 1996

Beschluß XII/5-5 zur Rahmenvereinbarung
ilber die evangelische Seelsorge in der
Bundeswehr in den neuen Bundesländern

Die Landessynode hat in den zurtlckliegen-
den Jahren, zuletzt auf ihrer Tagung im
Herbst 1994 die Übernahme des Militärseel-
sorgevertrages von 1957 für die Landeskir-
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che abgelehnt. Sie hat den Rat der EKD
seinerzeit gebeten, "auf der Grundlage von
ModeII B mit der Bundesregierung in Ver-
handlungen einzutreten". Diese Neuverhand-
Iungen konnten jedoch nicht auf der Grund-
lage von Modell B geftlhrt werden, weil die
BundesregS-erung uneingeschränkt am Mili-
tärseel-sorgevertrag festhalten wollte.

Die nur für die östlichen Kirchen vorgese-
hene Rahmenvereinbarung ist ein bis zum
Jahr 2003 zeitlich befristeter Kompromiß,
der nach dem !{illen der staatlichen Seite
zum Militärseelsorgevertrag von 1975 hin-
führen soII. Damit soll der Streit in Kir-
che und Gesellschaft um eine Neuregelung
der Militärseelsorge ln Deutschland been-
det werden. Obwohl die Rahmenvereinbarung
den Beamtenstatus in Ostdeutschland anders
ordnet und damit den Forderungen der ost-
deutschen Landeskirchen entspricht, ist in
den anderen Passagen die feste Einbindung
in die militärischen Strukturen unilberseh-
bar. Die Rahmenvereinbarung orientiert
sich im wesentli-chen an dem Militärseel-
sorgevertrag und nicht an der Übergangsre-
gelung für die Landeskirchen der neuen
Länder.

Die Landessynode gibt ihrer Enttäuschung
darüber Ausdruck, daß der KIärungsprozeß
zur Neuordnung der Seelsorge an Soldaten
in Deutschland damit unterbrochen worden
ist.

Die vorliegende Vereinbarung berilcksich-
tigt auch nicht die bisherigen grundsätz-
Iichen Verabredungen zux seelsorgerlichen
Begleitung von SoLdaten in den östlichen
Gliedkirchen der EKD und die vön ihren
Synoden getroffenen Entscheidungen.

Unsere Landeskirche ist weiterhin zur
Seelsorge an Soldaten bereit und sieht sie
als wichtiges Arbeitsfeld an.

Aus den vorliegenden Gründen kann die Syn-
ode erst dieser Vereinbarung zustimmen,
wenn die "innerkirchliche Vereinbarung
über die Seelsorge in der Bundeswehr in
den neuen Bundesländern" zwischen den öst-
Iichen Gliedkirchen und der EKD zu einem
einvernehmlichen Abschluß gekommen ist.

Rampe, am 31. März 1996

Der Präses der Synode der Evang. -Luth.
Landeskirche Mecklenburgs

Beschlu8
der Pomnerschen
Evang. Kirche

Porerachc Evangclirchc Xirchc
Dcr Präacr der Lrndeatyno&

BcachluÄ dcr Lrndcrrlmodc von 31.03.1996

D1e Synode stinunt der Rahmenverelnbarung
über die evangelische Seelsorge ln der
Bundeswehr in den neuen Bundesländern zu.

Präses Prof. Dr. Zobel

BeschluB
der Landeskirche
Anhalts

Landeaaynode der Evangeliachen Landeakir-
che Anhalta, 5. Tagrung - 20. Iegialaturpe-
riodc, 18.-2O.1.1996

Drucksache 34/2O

Die Landessynode wolle beschließen:

Die Landessynode der Evangelischen Landes-
kirche Anhalts bekräftigt die Überzeugung,
daß die Seelsorge an Soldaten ein unver-
zichtbarer Dienst der Kirche ist.

Die Landessynode nimmt zur Kenntnis, daß
der Rat der EKD mit dem Bundesministerium
ftlr Verteidigung eine "Rahmenvereinbarung
tlber die evangelische Seelsorge in der
Bundeswehr in den neuen Bundesländern" ge-
mäß dem Auftrag der EKD-Synoden in Halle
1994 und Fri.edrichshafen 1995 ausgehandelt
hat und zu gegebener Zeit unEerzelchnen
wird.
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Dle Landessynode begrüßt, daß rrtit der
I'Rahmenvereinbarung" im kirchlichen Dienst
stehende Pfarrerinnen und Pfarrer als
hauptamtliche evangelische Seelsorger in
der Bundeswehr tätig seLn können.

Am 8. Oktober L994 hatte die Landessynode
beschlossen, daß die Rahmenbedingungen ftlr
die Seelsorge an den Soldaten im Bereich
der gesamten EKD "im Sinne des Modells B

geändert werden" sollten.

Dle Landessynode nimmt mit Bedauern zur
Kenntnis, daß die mit der "Rahmenverein-
barung" getroffenen Regelungen auf die
östlichen Gliedkirchen beschränkt bleibön.
Mit der EKD-Synode in Friedrichshafen 1995
erwartet sie eine Förderung der
"Bemühungen um die Weiterentwicklung der
Soldatenseelsorge in der gesamten EKD" (Ds

r/sl ,

Die Landessynode spricht dle Erwartung
aus, daß die nun abzuschließenden Verein-
barungen zwischen der EKD und den östli-
chen Gliedkirchen

- das Zusammenwirken von EKD, Gliedkirchen
und Mtlitärblschof sowie die landes-
klrchllche Mitverantwortung ftlr die
Seelsorge ln der Bundeswehr regeln,

- das Verständnls von Artikel 3 der
"Rahmenvereinbarung" im Sinne der Be-
stlnunungen des Pfarrerdienstrechtes und
des Kirchenbeamtengesetzes festschrei-
ben,

- dle nebenamtliche Soldatenseelsorge
nicht nur als "besonderen FaIl"
("Rahmenvereinbarung" 1,5), sondern als
in den ostdeutschen Gliedkirchen ilbllche
Praxis mlt entsprechenden vertraglichen
Regelungen vorsehen,

- dle Mögtlchkeit ftlr Teilzeltbeschäfti-
gungen (2. B. 50 $-Stellen) vorsehen,

- dte Nlchtgeltung des MiliEärseelsorge-
vertrages und des Kirchengesetzes zur
Regelung der Evangelischen Militärseel-
sorge vom 8.3.1957 für die östlichen
Glledkirchen berilcksichtigen,

- dle Erstellung der Dienstanweisungen filr
die jeweiligen Soldatenseelsorger im
Einvernehmen mit den Landeskirchen vor-
sehen,

- el.n möglichst enges Zusarunenhtirken von
Ortsgemeinden, Kirchenkreisen und Solda-
tenseelsorgeln anstreben,

- das Einvernehmen bei der Bestellung des
rrBevollmächtigten ftlr die Seelsorge in
der Bundeswehr Ln den östlichen Bundes-
Iändern" rLit den östlichen Gliedkirchen
vorsehen und

- die Tätigkeit des schon konstituierten
Konventee der evangelischen Seelsorger
in der Bundeswehr der östlichen Bundes-
länder und sein Zusammenwirken mit dem
Militärbischof festlegen.

Die Landessynode der Evangelischen Landes-
kirche Anhalts gibt der Hoffnung Ausdruck,
daß die anstehenden Vereinbarungen und Re-
gelungen eine Hilfe sein werden, das Evan-
gelium vom Anbruch des Gottesrej.ches in
Jesus Christus im Rahmen der evangelischen
Seelsorge in der Bundeswehr möglichst un-
nißverständlich und gemeindebezogen zu be-
zeugen.

Die Kirchenleitung wird beauftragt, die
bereits vom Rat der EKD beschlossene
"Rahmenvereinbarung über die evangelische
Seelsorge in der Bundeswehr in den neuen
Bundesländern zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Evangelischen Kirche
in Deutschland" anzunehmen und die zu ih-
rer Umsetzung nötigen Regelungen mit der
EKD in möglichst enger Abstimmung mit den
anderen östlichen Gliedkirchen zu verein-
baren,

Die Kirchenleitung

Beschluß
der Kirche in
BerIin-Brandenburg

Landesrlmode der Errangeliachen Kirctre in
Berlin-Brandenburg vom 2. bia 5. llai 1995

Drucksache 147
zu Drucksachen 46 und 47

Vorlage des Tagungsausschusses Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
betr. Rahmenvereinbarung für die Seelsorge
an Soldaten in der Bundeswehr in den neuen
Bundesländern
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1.

2.

Die Landessynode möge beschließen:

Die Landessynode der Evangelischen Kir-
che in Berlin Brandenburg bekräftigt,
daß die Seelsorge an Soldaten Bestand-
teil des kirchlichen Auftrages ist.

Sie beauftragE die Kirchenleitung, rnit
der Evangelischen Kirche in Deutschland
Verhandl,ungen über eine innerkirchliche
Vereinbarung zu filhren, die dlese SeeI-
sorge weiterhin ermöglicht. Diese Ver-
handlungen haben in enger Abstlmmung
mit den östlichen Gliedkirchen der EKD

zu erfolgen. Das Ergebnis ist der Lan-
dessynode bei ihrer nächsten Tagung zur
Beschlußfassung vorzulegen.

Mit Bezug auf ihre frilheren Beschltlsse
drtlckt die Landessynode ihre Enttäu-
schung tlber die vorgelegte Rahmenver-
einbarung zwischen dem Bundesministeri-
um der Verteidigung und der EKD ilber
die evangelische Seelsorge in der Bun-
deswehr i.n den neuen Bundesländern aus.
Insbesondere bedauert sie, daß die Rah-
menvereinbarung eine Sonderregelung aI-
lein für den Bereich der neuen Bundes-
länder darstellt. Sie hält an ihrem
Ziel fest, den Militärseelsorgevertrag
von 1957 durch eine grundsätzlich neue
Regelung abzulösen.

Die Rahmenvereinbarung ist filr die Lan-
dessynode nur hinnehmbar, wenn durch
eine innerkirchliche Vereinbarung not-
wendige Festlegungen erfolgen. Die Zu-
stimmung zu der innerkirchlichen Ver-
einbarung setzt voraus, daß der vorge-
legte Entwurf in folgenden Bereichen
ergänzt. bzw. verändert wird:

- Ubernahme der bereits jetzt neben-
amtlich mit der SeeJ.sorge an Solda-
ten beauftragten Pfarrer.

- Ubernahme des von der Kirchenleitung
berufenen hauptamtlichen Seelsorgers
an Soldaten.

- Kirchliche Zuständigkeit fi.lr die in-
haltliche Ausgestaltung des von den
Pfarrerinnen und Pfarrern zu lei-
stenden lebenskundlichen Unter-
richts.

- KlarsEellung, daß ftlr ordj.nierte
Seelsorgerj-nnen und Seelsorger kelne
über die ordinationsverpflichEung
und das Pfarrerdienstrecht hinausge-
henden Bes.chränkungen in der ttahr-

nehmung ihres Verktlndigungsauftrages
und ihrer seelsorgerlichen Verant-
wortung bestehen.

- Delegierungen von Zuständigkeiten
des Militärbischofs an den Bevoll-
mächtigten filr die evangelische
Seelsorge ln der Bundeswehr in den
neuen Bundesländern.

- Aufgabenbeschreibung für den Bevoll-
mächtigten.

- BesEellung des Bevollmächtlgten lm
Einvernehrnen mit allen östllchen
Gliedkirchen.

Die Landessynode bindet ihre Zustimmung
zur Unterzeichnung der Vereinbarung na-
mens der Evangellschen Kirche in Ber-
Iin-Brandenburg an das Zustandekommen
einer solchen innerkirchlichen Verein-
barung.

Kommt eine solche innerkirchliche Ver-
einbarung nicht zustande, so ist auch
die Rahmenverelnbarung nicht hlnnehm-
bar.

5. Die Landessynode erwartet von der EKD

weiterführende Verhandlungen, die es
ermöglichen, daß bis zum ,fahre 2003 ei-
ne gemeinsame Regelung in Kraft tritt.
Sie darf nicht in einer Ausweitung des
Geltungsbereiches des Militärseelsorge-
vertrages von 195? bestehen; sie soII
die Erfahrungen der östlichen und west-
Iichen Landeskirchen aufnehmen.,Iede
Regelung der Seelsorge an Soldaten für
den Bereich unserer Landeskirche bedarf
der Zustimmung der Landessynode.

6. Die Kirchenleitung wird beauftragt, der
Landessynode Regelungen zur Einbindung
der Seelsorge an Soldaten in unserer
Landeskirche in Konvente und synodale
Strukturen vorzulegen.

KIunb
Einbringer: Syn. Zimmermann

Beschluß: Von der Landessynode am 5. Mai
1996 bei 44 Gegenstimmen und 10 Stimment-
haltungen beschlossen.

3.

4.
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Beschlu8
der Kirchenleitung der
Kirchenprovinz Sachsen

Bceahlul der ßirchenleitung der tvangeli-
tchen ßirchc der llirchenprowinz Sachacn
zur Sccleorge in der Bundeewehr in dcn
öetlichen Gliedlrirchen

Von 11. Mai 1995

1. Die Kirchenleitung hat den Text einer
I'Rahmenvereinbarung über dle evangeli-
sche Seelsroge in der Bundeswehr in den
neuen Bundesländern" zur Kenntnis ge-
nommen. Sie anerkennt, daß der Rat der
EKD rnit der Aushandlung der Rahmenver-
elnbarung Beschli.lsse der Synode der EKD

in HaIle 1994 und in Friedrichshafen
1995 umgesetzt und deren Vorgaben weit-
gehend erftlllt hat. Die Kirchenleitung
bedauert aber, daß der Rat der EKD der
Rahmenvereinbarung förmlich zugestimmt
hat, ohne zuvor die davon betroffenen
Gliedkirchen ausdrtlcklich zu hören.

2. Die Kirchenleitung begrtlßt, daß die
Rahmenverelnbarung es zumindest vorläu-
fig ermöglicht, daß lm kirchllchen
Dienst stehende Pfarrex/innen hauptamt-
lich Seelsorge in der Bundeswehr wahr-
nehmen können. Sie akzeptlert die Be-
zeichnung "evangellsche Seelsorge in
der Bundesnehr". Die Klrchenleltung be-
dauert, daß in der Rahmenvereinbarung
beldes ausdrücklich auf die östlLchen
Gliedklrchen beschränkt bleibt. Mit der
Synode der EKD in Friedrichshafen er-
wartet die Kirchenleitung eine l{eiter-
entwJ.cklung und Veränderung der MiIi-
tärseelsorge, die eine gemeinsame Rege-
lung ftlr ganz Deutschland ermöglicht.

3. Im Hlnblick auf die besondere Situation
der Seelsorge in der Bundeswehr in den
östllchen Gliedklrchen weist die Kir-
chenlet-tung auf folgende Problempunkte
hin und bittet den Rat der EKD um eine
befriedlgende KIärung, Sgf. in ergän-
zenden Kontakten zur Bundesregierung:

Die Kirchenleitung bedauert die
Aufnahme von Artikel 3 in die Rah-
menvereinbarung. Sie versteht die
dort gernachten Aussagen im Rahmen
der geltenden Bestimmungen des
Kirchenbeamtengesetzes und des
Pfarrerdienstrechts und sieht kei-
ne Veranlassung ftlr eine gesonder-
te Verpflichtung der Seelsorger in
der Bundeswehr. Die Kirchenleitung
erinnert an den Beschluß der Syn-
ode der Kirchenprovinz Sachsen vom
31.10.1993 mit seinen Aussagen zur
Freiheit der Soldatenseelsorge und
hebt hervor, daß die Achtung vor
der Gewissensentscheidung der Sol-
daten und das Eintreten filr be-
stirunte friedensethische Positio-
nen einander nicht ausschließen.

Es entspricht nicht der faktischen
Situation und den Erfahrungen nit
der Seelsorge an Soldaten in unse-
rer Kirche, wenn die RV die haupt-
amtliche lfahrnehmung der Seelsorge
in der Bundeswehr zur Regel macht.
Die Kirchenleitung hält es für er-
forderlich, daß Möglichkeiten ftlr
Teilzeitbeauftragungen lz. B.
50 t-Stellen) geschaffen werden,
bei denen nach den Grundsätzen filr
hauptamtliche !{ahrnehmung (2, B.
im Blick au.f, Vergtltung, Pfarrhel-
fer, Ausstattung mit Hilfsmitteln)
verfahren wird.

Die Kirchenleitung hält zusätzlich
zur Aufgabenbeschreibung nach Ar-
tikel 4 (21 RV eine Regelung zur
Ertellung des Lebenskundlichen Un-
terrichts durch dle Seelsorger in
der Bundeswehr ftlr erforderlich.
t{enn die Ertellung des Lebenskund-
Iichen Unterrichts als Angebot filr
alle Soldaten in die Dienstanwei-
sung gemäß Artikel 4 l2l RV aufge-
nommen werden soll, muß das bei
der Aufstellung des StelJ-enplans
ftlr die Seelsorge in der Bundes-
wehr ausreichend berilcksichtigt
werden.

Die Kirchenleitung häIt es nicht
filr angemessen, daß die Kostener-
stattung durch den Bund Versor-
gungsleistungen generell aus-
schließt. Mindestens sollten Ver-
sorgungsansprtlche, die in Austlbung
des Dienstes gemäß Aufgabenbe-

3.1

3.2

3.3

3.4

- Verantwortung 18/96 S. 406 -



Synodenbeschlüsse

schreibung nach Artikel 4 (21 ent-
stehen, vom Bund übernommen r.ter-
den.

Die Kirchenleitung erinnert daran, daß
neben dem MSV auch das Kirchengesetz
zur Regelung der evangelischen Militär-
seelsorge vom 8. März 1957 ftlr die Ev.
K1rche der Kirchenprovinz Sachsen nicht
in Geltung steht. Das Verhältnis und
die Zusammenarbeit zwischen EKD,
Gliedkirche und dem Militärbischof im
Blick auf die Seelsorge in der Bundes-
wehr muß deshalb in einer Vereinbarung
umfassend so beschrieben werden, daß
ein Rilckgriff auf den MSV oder das,Kir-
chengesetz nicht erforderlich ist.

Der vom Kirchenamt vorgelegte Entwurf
ftlr eine solche Vereinbarung ( Fassung
vom 19.4.1996) bedarf einer Überarbei-
tung oder kIärenden Interpretation im
Blick auf folgende Punkte:

- die bleibende Mitveranthtortung der
Landeskirche filr die Seelsorge in
der Bundeswehr in i-hrem Bereich (zu
s 1),

- die Bindung des Militärblschofs an
die Eignungsentscheidung der Landes-
kirche, insbesondere im Hinblick auf
die Bestimmungen in Artikel 3 RV,
und das Verfahren in strittigen Fäl-
len(zuS2(211,

- das Zusammenwirken von Ortsgemeinden
und Bundeswehrseelsorgernf ein-
schließlich des Verfahrens bei Amts-
handlungen, Gottesdiensten, Kirch-
buchfilhrung und anderen gemeindebe-
zogenen Diensten (zu S 4),

- Besoldung der Soldatenseelsorger
nach den Bestimmungen der jeweiligen
Landeskirche (zu S 6 (1) )'

- eine Regelung der Finanzierung, die
nicht einseitig zu Lasten der östli-
chen Gliedkirchen geht (zu SS 6 l2l
und 13),

- die nebenamtliche Ausilbung der SeeI-
sorge in der Bundeswehr auf der
Grundlage einer Beauftragung durch
die und Vereinbarung mit der Landes-
kirche (zu S 10) '

- das Einvernehrnen mit allen Kirchen,
die die Seelsorge in der Bundeswehr
gemäß der RV wahrnehmen, bei der Be-
rufung des Bevollmächtigten für die

Seelsorge in der Bundeswehr in den
östlichen Bundesländern (zu S 11),

- eine Regelung ftlr den Beirat ftir die
Seelsorge in der Bundeswehr, die die
Beteiligung aller öst.lichen
Gliedkirchen und eigenständige Ent-
scheidungen ftlr den Bereich der RV

ermöglicht (zu S 12),

- die Mitwirkung der Landeskirche bei
der Eestlegung des Stellenplans ftlr
die Seelsorge in der Bundeswehr in
ihrem Bereich,

- das Einvernehmen mit der Landesklr-
che bei der Erstellung der Dienstan-
weisung für die Seelsorger in der
Bundeswehr in ihrem Bereich,

- Verfahren bei Rüstzeiten, Ausland-
, seinsätzen und anderen besonderen
Formen des Dienstes,

- die Durchftlhrung des Lebenskundli-
chen Unterrichts durch die Seelsor-
ger in der Bundeswehr,

- der gemeinsame Wille zur Weiterent-
wicklung der Seelsorge in der Bun-
deswehr in gar:z Deutschland auf dem
W"g, der nit den jetzigen Vereinba-
rungen begonnen wird.

Die Kirchenleitung bittet die EKD, bei
der Durchfilhrung der RV zu prtlfen,

- ob eine Eryreiterung der blsherigen
Verwaltung des Sonderhaushaltes
Evangelische t'tilitärseelsorge tat-
sächlich nötig ist oder die Perso-
nalverwaltung nicht in den vorhande-
nen Strukturen des Kirchenamtes der
EKD zu leisten ist,

- ob im Bereich der RV oder generell
die BezeJ.chnung ftlr den Ieitenden
Geistlichen der Bundeswehrseelsorge
lauten kann "Bischof für die SeeI-
sorge in der Bundeswehr", SSf. mlt
dem Zusatz " (Militärbischof) ",

- welche weiteren Schritte ftlr eine
Vleiterentwicklung der Seelsorge in
der Bundeswehr in der ganzen EKD

schon jetzt gegangen werden können
entsprechend den Beschlüssen der
Synode der EKD.

Die Kirchenleitung gibt ihre Zustirunung
zum Abschluß einer Verelnbarung mit der
EKD zur Durchführung der Rahmenverein-
barung unter dem Vorbehalt, daß die

6.

I

l
t

7.
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Dieser Antrag wurde abgelehnt.
folgende PressemitteiJ-ung :

Synode der Kirchenprovinz der vorgese-
henen Regelung nicht widerspricht.

Magdeburg, den 1L.5.1996
gez. Dr. Demke

Die Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung,
auf die sich Vert,reter der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) und des Bun-
desverteidigungsministeriums im Februar
geeinigt hatten, soll Mitte Juni erfolgen.
Von den tlbrigen sieben Landessynoden hat-
ten drei ihre Zustimmung zur Unterzeich-
nung davon abhängig gemacht, daß bestimmte
innerkirchliche Regelungen filr die Auswahl
der Seelsorger und ihre Arbeitsbedingungen
getroffen werden.

In den Beratungen der Naumburger Synode
war verschiedentlich beklagt worden, daß
die Rahmenvereinbarung eine zu große Nähe
zum Militärseelsorgevertrag von 1957 habe
und von der Bundesregj.erung als Zwischen-
schritt zur Übernahme des Vertrages ver-
standen werde. lfiederholt erinnert wurde
außerdem an das große friedensethische En-
gagement der ostdeutschen Kirchen zu DDR-

Zeiten, dem die angestrebten Regelungen
für die Soldatenseelsorge widerspreche.

Kritik an der Neuregelung hatte auch die
Magdeburger Kirchenleitung in ihrer Stel-
lungnahme geäußert und bedauert, daß der
EKD-Rat der Vereinbarung förmlich zuge-
stimmt habe, "ohne zuvor die davon betrof-
fenen Gliedkirchen ausdrtlcklich zu hören".
Beklagt hat,te die Kirchenleitung zudem die
Beschränkung der Vereinbarung auf die ost-
deutschen Kirchen. Nöti9 bleibe die !{ei-
terentwicklung und Veränderung der Miti-
tärseelsorge, die eine gemeinsame Regelung
für Ost- und Westdeutschland ermögIicht.
l2ooL/09.06.1996)

Siehe die

epd-Meldung
vom
09.06.1996

Ernngeli echcr Prcraedicnr t/
Landcedientt Ort

9ynode wotiert gegen Vereinbarung nit Bun-
deawehr äber Soldenaeelaorge

Letzte der acht ostdeutschen Landeskirchen
versagt jn ltlaumburg ihre Zustimmung

Naumburg (epd). Die umstrittene Vereinba-
rung zwischen der evangelischen Kirche und
dem Verteidigungsministerium über die Re-
gelung der Seelsorge für Soldaten der Bun-
deswehr ist erstmals in einer der acht
ostdeutschen Landessynoden auf Ablehnung
gestoßen. Bei den Beratungen der Synode
der evangelischen Kirchenprovinz Sachsen
am Samstag abend in Naumburg verfehlte ein
entsprechender Antrag, mit dem der Magde-
burger Kirchenleitung grünes Licht für die
Zustimmung zum Vertrag gegeben werden
sollte, nur knapp die erforderliche Mehr-
heit.

Bei zahlreichen Enthaltungen sprachen sich
23 Synodale für und ebensoviele Synodale
gegen den Antrag aus, der damit nicht die
nötige Mehrheit hatte. Damit muß sich die
Magdeburger Kirchenleitung noch einmal mit
der Materie befassen und dabei auch kIä-
ren, in welcher lteise sich die Synode noch
einmal mit dem Thema auseinandersetzen
soll .
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Besch1uß
der Kirche der
Kirchenprovinz Sachsen

5. Tagrung der XII. Synode der Evangeli-
gchen Kirche der ßirchenprovinz Saehsen
wom 07. bis 09. iluni 1996 in Naumburg

Drucksache-Nr. 25/96

Beachlu8

Seelaorge in der Bundeawehr in den neuen
Bundesländern

Die Synode bittet die Kirchenleitung, die
Verhandlungen tlber die innerkirchliche
Vereinbarung mit der EKD tlber die Seelsor-
ge in der Bundeswehr in den neuen Bundes-
ländern entsprechend dem Beschluß der Kir-
chenleitung vom L1.5.96, Ziff.5 und 6
(siehe Drs. 2/961 so rechtzeitig zu Ende
zu ftlhren, daß sie der Herbsttagung der
Synode vorgelegt werden kann.

Die Synode behält sich die abschließende
Entscheidung vor.

Diesem Antrag wurde zugestimmt. Siehe die
folgende Pressemitteilung.

epd-Meldung
vom
09.06. 1996

tvangeliacher PregeeÄi enat,/
Landcadienst oat

Kirchenprowinz Sachaen: Soldatenaeelaorge
blci-bt auf dcr lageaordnung

Landessynode wiTL jm Herbst erneut tlöer
Vereinbarung mit der EI(D beraten

Naumburg (epd). Dle Synode der evangelJ.-
schen Kirchenprovinz Sachsen hat nach ih-
rem ablehnenden Votum zvr umstrittenen
Neuregelung der Soldatenseelsorge in Ost-
deutschland die Magdeburger Kirchenleitung
beauftragt, die Verhandlungen über eine
Vereinbarung rLit der Evangelischen Klrche
in Deutschland (EKD) fortzusetzen. Ange-
strebt werde jetzt eine einvernehmliche
Regelung bis zum Herbst dieses ,Jahres, die
dann die Grundlage filr eine erneute Bera-
tung sein soII, erklärten die rund 70 Syn-
odalen am Sonntag in Naumburg. Zuvor hatte
sich die Klrchenleitung in einer Sonder-
sitzung darauf verständigt, daß die Ver-
einbarung mit der EKD nicht nur von ihr
allej-n, sondern auch durch das Kirchenpar-
l-ament verabschiedet werden soll.

Zu den Fragen, die zuvor mit der EKD ge-
klärt werden soIIen, gehört nach Ansicht
der Kirchenleitung die Mitverantwortung
der ostdeutschen Landeskirchen für dle
Soldatenseelsorge, ihre Mitsprache bel der
Entscheidung tlber die Berufung und den
Einsatz von Seelsorgern, die Regelung bei
Rtlstzeiten und Auslandseinsätzen sowie die
Durchfilhrung des lebenskundlichen Unter-
richts. Geregelt werden mtlsse zudern die
Finanzierung der .Arbeit, die nicht einsei-
tig zu Lasten der ostdeutschen Kirchen ge-
hen dilrfe. Außerdem bleibe die Aufgabe, zu
einer gemeinsamen Regelung ftir die Kirchen
in Ost- und Westdeutschland zu kommen.

Am Vorabend hatte das Kirchenparlament ei-
nen Antrag überraschend abgelehnt, mit dem
der Kirchenleitung grtlnes Licht für die
Unterzeichnung elner Vereinbarung mit der
EKD gegeben werden sollte. Kritiker bemän-
gelten an dem Verfahren, daß der EKD-Rat
der Rahmenvereinbarung ftlr die Soldaten-
seelsorge mit der Bundeswehr ohne Rtlck-
sprache mit den betroffenen Kirchen zuge-
stimmt hatte und daß ftlr die Vereinbarung
mit der EKD nlcht einmal der endgtlltige
Text vorliege. l2OO5/09.06.1996)
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idea Nr. Zt/gS vom 12. iluni

Rahmenvereinbarung äber evangelieche Soldabeneeelaorge oet, unt,erzeictrnet

Nach langem Ringen: BKD-RaEsvoraiEzender und Verteidignrngeminiet,er stinunen zu

B o n n / w i e e b a d e n (idea) - Nach langem Ringen ist, am 12. .luni in
Bonn eine Rahmenvereinbarung über die evangelieche Soldatenseelgorge in den
neuen Bundesländern geechlogsen worden. Das DokumenE wurde von Verteidigungs-
miniet,er Volker Rühe (CDU) eowie dem RaEsvoreit.zenden der EKD, Landesbischof
Klaue EngelhardE. (Karleruhe), und dem PräeidenEen dee EKD-Kirchenamt,es, Otto
von Campenhausen (Hannover), unterzeichneE. Mib der bie Ende dee Jahres 2003
befrist,eten Vereinbarung wird ein vorläufiger Schlußetrich unt.er eine rund
eeche ilahre anhalt,ende geeamtdeuEEche Debat,te in der EKD gezogen, die das
VerhälEnls von SE,aaE und Kirche berütrrE. Im Prozeß der Wiedervereinigung
hat,ten die achts Landeskirchen in der ehemaligen DDR eine lbernahme des 195?
1n der Bundesrepublik geschloseenen Militärseeleorgevert,ragtea vresten zu gro-
ßer Staatsnähe abgelehnt. SEein des AnsEoßea war wor allem der Beamt,enstatus
der Militärpfarrer. Einer Vertragsänderung widerseE,zte sich die Bundesregie-
rungJ, da sich der MilitäreeelsorgeverErag bewährt. habe. Ferner müsse eine
möglichet einheitsliche Regelung gewährleietset, sein; die kaE.holische Kirche
halEe auch in Oat.deut,schland am WesE-Modell f eet.

Der Bund zahlts den qrößben Teil der Personal- und MaEerialkoaEen
Die jet,zt unterzeichnete Vereinbarung siehE vor, daß die evangeliechen Solda-
tenseeleorger in den neuen Bundesländern nicht, a1s StsaaEsbeamEe, sondern als
KirchenbediensEete t.ätig werden. Die Personalkosl-en werden oture Versorgungs-
ant.eile vom Bund ersEaEEet, der auch Pfarrhelfer bezahlt und maEerielle Un-
E.erst.üEzung gewährt, etwa DiensE,wagen. Die acht, bis zehn haupts- und bis zu
20 nebenamt.llchen oatsdeuEschen Soldatenseeleorger werden im Einvernehmen mits
dem Verteidigungsminieterium bestellE; die Leitung haE der Evangelische Mili-
tärbischof . fn einer MiE.E,eilung dee Vert,eidigungsministeriums heißt, es, mic
dieser Übereinkunft, solle "die bisher unbefriedigende SiEuation'r der Seelsor-
ge für evangelische Soldatsen in Ost,deutsachland verbeesert, werden. Sie sei
dadurch entstanden, daß die öetlichen Landeekirchen derzeiE. nicht. bereit.
seien, den MiIit,ärseelsorgevert,rag zu übernehmen.

Enqelhardt: Soldat.enseelsorqe in Ost und WeEts wird zu einem canzen
Der RaLsvorsitszende erklärtse, die kirchliche Bindung der Seelsorge in der
Bundeswehr sei durch die Vereinbarung "sichLbar verdeuElichE" worden. E.s

herrschten künftig die gleichen Arbeitsbedingungen in West und Ost. Engel-
hardE ging auch auf die weit.er besEehenden Vorbehaltse in einigen osE-Landes-
kirchen ein. So machen Berlin-Brandenburg und die Kirchenprovinz Sachsen
thre endgülEige Zustimmung von einer innerkirchlichen Ausführungsvereinba-
rung abhängig. Wenn das innerkirchliche MiLeinander abschließend geregelt
sei, könne die Soldatenseelsorge in OeE und Weet 'rzu einem Ganzenl werden,
hofft, EngelhardE.

Nach Ansicht, dee Evangelischen Militärbiechofs, HartmuE Löwe (Bonn), besteht
der Haupt,vorteil in der Recht.ssicherheiE für die SoldaEenseelsorge in den
neuen Bundesländern. Er isE zuversichtlich, daß das innerkirchliche MiLeinan-
der bald geregelE isE.

Dies eehen Kritiker des MiliEäreeelsorgeverErages andere. So hatEe der DieL-
rich-Bonhoeffer-Verein (wiesbaden) den Rat der EKD aufgeforderts, die Rahmen-
vereinbarung noch nicht zu unEerachreiben. Der Vereinsvorsitszende, Pfarrer
KarI Martin (Wieebaden), verwies in einem gchreiben an den RaEsvorsitzenden
darauf, daß nur vier öst,Iiche Landeekirchen (Sachsen, Schleeische Oberlau-
eiEz, Pommern und Anhatg) uneingeschränkt zugeetimmts häEten. Dieee Kirchen
hätsEen deutlich wenLger Mlt,glleder ala dLe anderen (Thrlrlngen, Mecklenburg,
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idea Nr. 7L/96 vom 12. ,funi

Berlin-Brandenburg und Kirchenprovinz sachsen), die - wie die slmode der
Kirchenprovinz Anfang .funi in Naumburg - ihr endgültigea ira von der inner-
kirchlichen Zusat,zverelnbarung abhängig machen. Martin aagte auf Anfrage von
idea, er bedauere die jetzige Unterzeichnrrng, da sie das Vertrauen und die
Zusämmenarbeit in der EKD belast,e. Formal sei die EKD noch gar nicht zustän-
dig für die Regelung der Soldatsenseelsorge in den neuen Bundesländern. Dazu
sei ein'tZusEimmungsgeseEztr nöt.ig. Die letzte Chance sei aber noeh nicht
vertan, wenn die EKD jetzts noch ein eolches cesetz in die Wege Ieit,e.

(7t/s51a1
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Unterschrieben
Vereinbarung zur
Bundeswehr-Seelsorge

Bonn (epd). Die Rahmenverein-
barung, mit der dic evangclischc
Seelsorge in dcr Bundeswehr in Ost-
deutschland abweichcnd vom Mili-
tärseelsorgevertrag geregelt wird,
ist am 12. Juni ratifiziert worden.
Auf der Bonner Hardthöhc unter-
zcichnctcn für die Bundesrcgierung

Vcrtcidigungsminislcr Volkcr Riihe
(CDU) sowie Landesbischo[ Klaus
Engelhardt und Kirchenamtspräsi-
dent Otto von Campenhausen fiir
die Evangelischc..Kirchc in Dcutsch-
land (EKD) die Ubereinkun[t.

Nach der lris zurn Jahr 2ü)3 be-
[ristcten Zwischenlösung können -

abweichend vom alten Bundesgebiet
- künftig in Ostdeutsclrland haupt-
amtliclre Pfarrcr, die nicht Slaatsbe-
anrte siml, dic Scelsorge in der
Bundeswehr wahrnehmen. Die ost-
deutschen Landeskirchen halten eirre
Übcrnahnre des M ilitärscelsorgevcr-
tragcs von 1957 abgelehnl, wonach
Militärpfarrer Bundesbeamte sind,
Die Pcrsonalkosten werden ohne
Versorgungsanteilc vom Bund er-
stattet. Zudern unterstützt der Bund
die bis zu 15 Seelsorger personell
und nralcriell durch Plarrhelfcr und
Dicnstwagcn. Verteidigungsnrinistcr
Rühc bczcichncte dic Vereinbarung
als eine ,,solide Grundlagc" für die
Seelsorge an evangelischen Soldaten
und deren Familien in den neucn
Läntlcrn.

Überall in Deutschland soll nach
scinen Worten evangelischen
Christen in der Bundeswehr

,,Betreuung, Nähe und Hilfe" der
Kirche möglich sein.,,Und diese
Fürsorge soll auch im Osten die
gleiche Kralt und Güte haben, die
den S<lldaten in dcn altcn Bundes-
ländcrn durch den Militärscelsorgc-
vertrag scit übcr 30 Jahren schon
zukommt", fügtc er hinzu.

Für die Bundeswehr ist Rühe zu-
folge die Militärseelsorge uncrsctz-
lich. Im Alltagsdicnst, bei Ubungen
untl im E,insatz, wo tlie Soldaten mit
Not und Gcl-ahr konlrontiert scicn,
benötigten sie rlen Beistand der
Militärseelsorgc, so dcr Vertcidi-
gungsminister. In dcn neuen ljn-
dern werde das Bcwußtscin noch
wciter wachsen, daß tlie 

"bewährleForm" der N{ilitärseelsorge ein

llöchstmaß an Freiheit gewähre.
Dcr EKD-Ratsvorsitzende Engel-
hardt würdigte die Rahmenvereinba-
rung als weiteren Schritt auf dem
Weg,,eincs guten par(nerschaftli-
chen Miteinandcrs" von Kirche und
Staat. Er hob hervor, dic Soldaten-
seelsorge werde damit gemäß den
Wünschen des Leitungsgremiums
der EKD organisiert: .Die kirchli-
che Bindung der Seelsorge in der
Bundeswehr ist sichtbar verdeutlicht
worden." Zuglcich unterslrich er, in
Ost und Wcst hcrrschten - wie von
den Soldaten gewünscht - künftig
die gleichen Arbeitsbetling,ung,en,
Dies gelte auch im Vergleich zur
katholischen M ilitärseelsorge.

Weiter wies Engelhardt darauf
hin, daß einigc östliche Landeskir-
chen der Rahrnenvcrcinbarung be-
reits'zugestimml, anderc die Billi-
gung' mit Vorbchalten in Aussicht
gestellt hätten. ,,Manches ist dabci
nicht einfach", räumle er ein. Wenn
jedoch die notwendige innerkirchli-
che Vereinbarung ereicht sei, könne
die gcgenwärtige Soldalenscelsorge
in die vcreinbarte Slruktur überführt
werden. Der Spitzenrepräsenlant
der evangclischen Kirche erinnerte
an die langen innerkirchlichen Aus-
einandersetzungcn über die Militär-
seelsorge und verlrat die Ansicht,
dabci hätten sich urrlcrschiedliche
Standpunkte angcnähert.

Kritisch zu tlcr Vcrcirrbarung äu-
ßcrte sich die Grünen-Bundestagsab-
gcordnetc Christa Nickels. Sie bc-
zcichncte es als ,,Schande", dal] mit
,,massivcm Druck" versucht werde,
dcn ostdeutschcn Kirchen dcn
..überholtcn wcstdcutschen Militär-
seclsorgcverlrag" aufzuzwingen.
Ostdeutschen,,Rcformchristen" sag-
tc dic Politikcrin [Jnterstülz.ung zu
für dcrcn llaltung gcgcn cinc ,,un-
dcmokratische Verquickung von
Kirche und Staat in dcr Militärscel-
sorge".
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VorschJ.ag
für eine
innerkirchliche Vereinbarung

Vorachlag dea Ratea der EKD für eine in-
ncrkirchliche Vereinbarung über die 3ee1-
rorgc in der Bundeawehr in den neuen Bun-
dcaländcrn

Zwischen

der Evangelischen Kirche Anhalts,
06844 Dessau
vertreten durch die Kirchenleitung,
diese vertreten durch

der Evangelischen Kirche in Berlin-
Brandenburg, 10L79 Berlin
vertreten durch die Kirchenleitung,
diese vertreten durch

der Ev. -Luth. Landeskirche Mecklenburg,
1.9055 Schwerin
vertreten durch die Kirchenleitung,
diese vertreten durch

der Pommerschen Evangelischen Kirche,
L7489 Greifswald
vertreten durch die Kirchenleitung,
diese vertreten durch

der Ev. Kirche der Kirchenprovinz Sachsen,
39104 Magdeburg
vertreten durch die KirchenleiEung,
diese vertreten durch

der Ev.-Luth, Landeskirche Sachsens,
01069 Dresden
vertreten durch die Kirchenleitung,
diese vertreten durch

der Ev. Kirche der schlesischen Oberlau-
sitz, 02827 GörLitz
vertreten durch die Kirchenleitung,
diese vertreten durch

der Ev. -Luth. Kirche in Thüringen,
99817 Eisenach
vertreten durch die Kirchenleitung,
diese vertreten durch

im folgenden "Landeskirche" genannt -

und

der Evangelischen Kj-rche in Deutschland,
- im folgenden "EKD" genannt -
vertreten durch den Rat,
dieser vertreten durch den Vorsitzenden
des Rates und den Präsidenten des Kirchen-
amtes

wird auf Grund des Artikels 13 der
Grundordnung der EKD folgende Vereinbarung
geschlossen:

S 1 - Gegenatand des Vertrages

(1) Die evangelische Seelsorge in der Bun-
deswehr bildet einen Teil der den Landes-
kirchen obliegenden allgemeinen Seelsorge.

(21 Der Dienst der Seelsorge in der Bun-
deswehr ist innerhalb des Bereiches der
Landeskirche an deren Bekenntnis gebunden.

(3) Die EKD sorgt im Auftrag der Landes-
kirchen nach Maßgabe der nachfolgenden Be-
stimmungen auf der Grundlage der Rahmen-
vereinbarung der BundesrepubLik Deutsch-
land und der EKD vom 1,2. Juni 1996 für die
Wahrnehmung der Seelsorge in der Bundes-
wehr im Bereich der Landeskirche.

S 2 - Benennung von Pfarrern und Pfarre-
rinnen

(1) Die Landeski-rche benennt der EKD die
zur ltahrnehmung der Seelsorge in der Bun-
deswehr benötigten Pfarrerinnen und Pfar-
rer. Sie sollen mindestens drei Jahre im
Dienste der Landeskirche gestanden haben.

(21 Auf Grund der Benennung der Landeskir-
che entscheidet der Militärbischof im Sin-
ne von Nummer 5, Satz 1 der Rahmenverein-
barung nach Fühlungnahme mit der Landes-
kirche über die Eignung einer Seelsorgerin
oder eines Seelsorgers j.n der Bundeswehr.

(3) Benennt die Landeskirche keine oder
nicht in ausrei.chender Zahl Pfarrerinnen
oder Pfarrer, kann der Militärbischof mit
Zustimmung der Landeskirche Pfarrerinnen
oder Pfarrer aus anderen Gliedkirchen der
EKD vorschlagen.

(4) Über Umfang und Ort des Dienstauftra-
ges verständigt sich der MiIitärbischof
mit der Landeskirche.
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Innerkirchliche Vereinbarung

S 3 - Erprobungszeit und älcernahne

(1) Die Pfarrerinnen oder Pfarrer werden
zunächst für die Dauer von drei Monaten
von der Landeskirche freigestellt, um sie
probewei-se in den Dienst der Seelsorge in
der Bundeswehr einzustellen.

l2l Die Pfarrerinnen oder Pfarrer verblei-
ben während der Erprobungszei-! im Dienst-
verhäItnis zur Landeskirche und erhalten
ihre Dienstbezüge wie bisher.

(3) Die Dienstbezüge und die Beihilfen,
die die Landeskirche während der Erpro-
bungszeit an die Pfarrerinnen oder Pfärrer
zahlt, werden von der EKD erstattet.

(4) Nach erfolgter Erprobungszeit werden
die Pfarrer oder Pfarrerinnen durch den
Rat der EKD in ein KirchenbeamtenverhäIt-
nis auf Zeit bei der EKD - gegebenenfalls
auch im eingeschränkten DienstverhäItnis
berufen.

S a - Folgen durch die äbernahme durch die
EXD

(1) Wird eine Pfarrerin oder ein Pfarrer
von der Landeskirche freigestellt und in
ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit bei
der EKD berufen, endet das öffentlich-
rechtliche Dienstverhältnis zur Landeski-r-
che nicht.

(21 Die Pfarrerinnen und Pfarrer bleiben
an ihr Ordinationsgelübde, das Bekenntnis
und die Ordnungen der Landeskirche gebun-
den. Die Zj-ffer 3 der Rahmenvereinbarung
wird verstanden im Sinne der S 45 des Kir-
chenbeamtenge s et zes der EKD vom
12. November 1993 (Abl. EKD S. 517).

(3) Die EKD sorgt dafür, daß die Gemein-
schaft zwischen den Pfarrerinnen und Pfar-
rern, die den Dienst in der Seelsorge in
der Bundeswehr wahrnehmen, und der Landes-
kirche und ihren Gemeinden aufrechterhal-
ten werden kann.

(4) Die Landeskirche wird nach Maßgabe ih-
res Rechtes regeln, auf welche Weise der
Dienst der Seelsorge j-n der Bundeswehr in
Konvente und synodalen Strukturen unbe-
schadet der Bestinunung in S 11 Abs. 3 ein-
gebunden wird.

S 5 - Einführung in den Dienat

(1) Die Einführung der Pfarrerinnen und
Pfarrer in den Dienst der Seelsorge in der
Bundeswehr erfolgt im Auftrag des Rates
der EKD durch den Militärbischof. Die Lan-
deskirche soll bei der Einftihrung mitwir-
ken.

(21 Die Landeskirche kann sich vorbehal-
ten, daß eine von ihr beauftragte Amtsper-
son die Einführung vornimmt. Der Militär-
bischof wirkt in diesem Falle mit.

S 6 - Beaoldung und Vereorgrung

(1) Der Anspruch der Pfarrerinnen und
Pfarrer, die aIs Kirchenbeamte auf Zeit
der EKD in der Seelsorge in der Bundeswehr
tätig sind, auf ZahJ-ung der Dienstbezüge
und etwaiger Fürsorgeleistungen, insbeson-
dere Beihilfen, richtet sich gegen die
EKD. Abweichend von den bisherigen beso-
lungsrechtlichen Regelungen der EKD rich-
tet sich ihr Grundgehalt nach den Grundge-
haltssätzen für die Pfarrerinnen und Pfar-
rer der Evangelischen Kirche in BerIin-
Brandenburg (frilhere Ostregion) .

l2l Die Landeskirche verpflichtet sich,
bisher erworbene Versorgungsanwartschaften
aufrechtzuerhalten. Die EKD erstattet der
Landeskirche die dieser entstehenden Ver-
sorgungsbeiträge. in Höhe von 35 I der
Bruttobeztlge. Die Erstattung wird vorge-
no[unen aus Mitteln der Kirchensteuern der
Soldaten, die im Bereich der östlichen
Gliedkirchen der EKD stationiert sind.

S 7 - Wiederverwendung im landeekirchli-
chen Dienst

(1) Die Landeskirche kann die Freistellung
einer Pfarrerin oder eines Pfarrers wider-
rufen, wenn deren Verwendung im Dienst der
Landeskirche aus wichtigen Gründen geboten
erscheint. Der Widerruf kann auch erfol-
9eD, wenn die Landeskirche mit dem Rat der
EKD darin übereinstirnmt, daß wichtige
Grtinde gegen die weitere Verwendung der
Pfarrerin oder des Pfarrers im Dienst der
Seelsorge in der Bundeswehr sprechen.

(21 Die Landeskirche verpflichtet sich,
den Widerruf der Freistellung erst dann
wirksam werden zu lassen, wenn der Rat Ge-
legenheit gehabt hatte, sich entsprechend
der Nummer 6 der Rahmenvereinbarunq mit
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dem Bundesminister der Verteidigung über
die vorzeitj,ge Abberufung zu verständigen.

S 8 - Veraetzung in den Ruhestand gregen
Dienctunfähigkeit

VJird aufgrund der Vorschrj-ften in den S 19
bis 2I des Kirchenbeamtengesetzes der EKD
vom 5. November 1987 (AbI. EKD S. 438),
zuletzt geändert am L2. November 1993
(Abf. EKD S. 517), festgestellt, daß Pfar-
rerinen oder Pfarrer, die für den Dienst
der Seelsorge in der Bundeswehr verwendet
werden, dienstunfähig und deshalb durch
die EKD in den Ruhestand zu versetzen
sind, ist die Landeskirche unverzüglich
tlber diesen Sachverhalt zu informieren.
Die Landeskirche ihrerseits hat zu prüfen,
ob es ihr möglich ist, die jeweilige Frei-
stellung zum Dienst der Seelsorge in der
Bundeswehr vor Ablauf des Kirchenbeamten-
verhäItnisses auf Zeit bei der EKD zu wi-
derrufen.

S 9 - Lehrbeanatandung

Der Vorwurf, daß eine Pfarrerin oder ein
Pfarrer, die Di-enst in der Seelsorge in
der Bundeswehr tun, in der Verkündigung
oder Lehre vom Bekenntnis ihrer Kirche ab-
gewichen sind, wird von der Landeskirche
nach den bei ihr geltenden Bestimmungen
tiberprüf t.

S 10 - Nebenamtliche Seelaolge an SoLdaten

Die Landeskirche benennt geei-gnete Pfarre-
rinnen und Pfarrer zur nebenamtl-ichen Aus-
tlbung der Seelsorge an SoLdaten in der
Bundeswehr. Mit Zustimmung des MiIitärbi-
schofs kann die benannte Person einen Ver-
trag über die Ausübung des Nebenamtes mj-t
der Bundesrepublik Deutschland schließen.

S 11 - Bewollmächtigter für die evangeli-
rche 9eelaorge in der Bundeewehr in den
neuen Bundesländern

(1) Der Rat beruft auf VorschJ-ag des MiIi-
tärbischofs ej-nen Bevollmächtigten für die
evangelische Seelsorge in der Bundeswehr
in den neuen Bundesländern. Dafür steLlt
er das Einvernehmen mit den Mitgliedern
der Kirchenkonferenz aus den östlichen
Gliedkirchen der EKD her.

(21 Im Geltungsberei-ch dieser Vereinbarung
erfolgt die Vertretung des Militärbischofs
durch den BevolImächtigten für die evange-

Iische Seelsorge in der Bundeswehr in den
neuen Bundesl-ändern.

(3) Unter dem Vorsitz des Bevollmächtigten
für die evangelische Seelsorge in der Bun-
deswehr in den neuen Bundesl-ändern wird
der Konvent der Seelsorgerinnen und Seel_-
sorger in der Bundeswehr gebiJ_det.

S 12 - Beirat

(1) Die EKD ändert die Ordnung für den
Beirat für die evangelische MiIitärsee1-
sorge vom 16. Januar I91 4 (AbI. EKD
S. 410) dergestalt, daß aus dem Bereich
der östlichen Landeskirchen, die die Rah-
menvereinbarung anwenden, eine Mitarbeit
von zusätzlichen Beiratsmitgliedern ermög-
Iicht wird. Sie verpflichtet sich zu-
gleich, dieser Erweiterung des Beirates
auch in seiner Bezeichnung Rechnung zu
tragen.

12l Die bisherige Arbeitsgemeinschaft der
Beauftragten der östlichen Gliedki.rchen
der EKD für die Seelsorge an Soldaten
bleibt bestehen. Sie unterstüt.zt den Bei-
rat, den Mil-itärbischof und den Rat der
EKD in besonderen Angelegenheiten der
Seelsorge in der Bundeswehr in den neuen
Bundesländern. Sie schlägt dem Rat der EKD
die Mitglieder des Beirates aus den östl-i-
chen Gliedkirchen der EKD vor.

S 13 - Kirchensteuern der Soldaten

Die Kirchensteuern der im Bereich der Lan-
deski-rche stationierten SoLdaten werden
nach Maßgabe des Haushaltsplanes der EKD
für den Bedarf der Seelsorge in der Bun-
deswehr verwendet. Diese MitteI werden
durch den Sonderhaushalt Evangelische Mi-
litärseelsorge verwaltet. Verbleibende
Mittel werden anteilig an die Landeskir-
chen ausgezahlt.

S 1{ - Schlu8vorechrift

(1) Die EKD wird sich für eine Weiterent-
wicklung der Seelsorge an Soldaten ent-
sprechend ihren BeschIüssen von Osnabrück
1993 und Halle 1994 einsetzen und wird ei-
ne einheitli-che Regelung anstreben.

(2) Eine Anderung der Rahmenvereinbarung
braucht die Zustimmung der Landeskirche.

(3) Anderungen und Ergänzungen dieser Ver-
einbarung bedürfen der Schrift.form.

18/96 s. 4L4 -- Verantl^tortung
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S 15 - Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt für jede der be-
teiligten Landeskirchen jeweils gesondert
am Tage der Unterzeichnung durch die Ver-
tragspartner in Kraft. Die Vertragspartner
werden sich spätestens nach einem Zeitraum
von vier Jahren hinsichtlich einer Über-
prüfung dieser Regelungen verständigen.

Unterschriften, Datum

An1age zu

,rlnnerkirchl . Vereinbarungt'

AnIage zu "Innerkirchliche Vereinbarung
über die Seelsorge in der Bundeswehr"
(Muster )

Vertrag

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch den Bundesminister ftir
Verteidigung,
dieser vertreten durch den Leiter des
Evangelischen Kirchenamtes für die Bundes-
wehr

uno
Frau Pfarrerin / Herrn Pfarrer
wird folgender Vertrag geschlossen:

(r)

Die vorgenannte Pfarrerin / der vorgenann-
te Pfarrer nimmt mit Zustimmung seiner
Landeskirche als Seelsorgerin / al-s Seel-
sorger in der Bundeswehr im Nebenamt die
SeeJ-sorge filr den Seelsorgebereich am

Standort

wahr.

Sie / ex verpflichtet sich, die nebenamt-
liche Seelsorge in der Bundeswehr nach
Weisung des Evangelischen MiIitärbischofs
und in Bindung an seine Landeskirche ent-
sprechend den Regelungen ftlr die hauptamt-
lichen Seelsorgerinnen und Seelsorger in
der Bundeswehr auszuüben.

(II)

Die nebenamtliche Seelsorge in der Bundes-
wehr umfaßt:

(1) Gottesdienstei
(21 kirchliche Amtshandlungen (u.a. Tau-
fen, Trauungen, Beerdigungen) ;
(3) kirchlichen Unterricht (u. a. Konfir-
mandenunterricht ) ;
(4) regelmäßige Krankenbesuche in Truppen-
krankenstuben, Lazaretten und Familien;

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger in der
Bundeswehr im Nebenamt sollen außerdem re-
Iigiöse Arbeitskreise einrichten, regelmä-
ßig Sprechstunden abhalten und bei der Be-
treuung der Soldatj-nnen und Soldaten in
der Freizeit innerhalb und außerhalb der
Truppenunterkünfte mitwirken.

(Über die Möglichkeit der Erteilung Le-
benskundlichen Unterrichts wird eine ge-
sonderte Vereinbarung getroffen. )

Berliner Superintendent

EKD-Beauftragter
für Soldatenseelsorge

Berlin (epd). Der Berliner Su-
perintendent Werner Krätschell (56)
soll Beauftragter der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) filr
die Seelsorge an Soldaten in Ost-
deutschland werden. Das verlautete
am 23. September von kirchlicher
Seite in der Bundeshauptstadt. Vor-
aussetzung für die Amtsübernahme
ist allerdings die Zustimmung der
Berlin-brandenburgischen Kirche zu
den Vereinbarungen über die Solda-
tenseelsorge. Die Landessynode hat-
le Anfang Mai beschlossen, darüber
auf der Herbsttagung im November
zu entscheiden, wenn die endgültige
Fassung der innerkirchlichen Ver-
einbarung über die Seelsorge an
Soldaten vorliegt.

Krätschell studierte in Berlin und
Naumburg an der Saale Theologie.
Von 1969 an war er Pfarrer dcr
Kirclrcrtgcurcirulc von llerlin-lluch-
lnl't. 1979 wrrrrlc cr z.tun Supcrin-
lendenten des Kirchenkrcises Pan-
kow berufen, zu dem 23 Gemeinden
im Norden Berlins gehören. 1962
halte er nach Einfrihrung der Wehr-
pflicht in der DDR dcn Wehrdienst
verweigert.

epd-Wochenspiegel 40/1 996
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Innerkirchliche Vereinbarung
Dietrich-Bonhoeffer-Verein zur Förderung christlicher Verantworlung in Bundeswehr, Kirche und Gesellschaft e.V.

l)r. Kar I Mart i rr, Pfarrcr
Vorsi Lzcrrrlcr rles rlbv
Wicsbadcrr, 11 . Okt. 96

An rl ic
Syrrotlal irrrrcrr urrtl Syrrorla I cn
der öst li clrcrr (ll iedl<i rclren rler !,1 Kl)

Evangel i sclre l,andeskirclre Anhtr l Es
Evangel j sche Kirche in Berlin-llrandenburg
Evangel i sch-[,u therische Land esk j rche Meckl enbu rgs
'Pomnrersche Evangelisclre Kirche
livangel i sclre Ki rche rler Kj rchenprovinz Sachsen
llvange I i sclr-l,u Iherische l,and eskirche Sachsens
Evangelj sche Kj rche der sch.l esischen Oberlausitz
Evangelisch-l,utherische Kirche in Tlrüringen

Soldatenseelsorge
hier: Beratung einer innerkirchlichen Vereinbarung

Selrr geehrte Damen unrl llerren,
.l.iebe Schwestern und Briider.

in den östlichen Gliedkirchen wird derzelE der Text einer
"fnnerkichliclren Vereinbarung über die Seelsorge in der
Bundeswelrr i.n den neuen Rundesländerntt beraten. In
Berlin-Brandenburg lst dies mjt der Besetzung rler Stel1e
ei.nes "Bevollnrächtigten [ür die evangelische Seelsorge
in der Ilundeswehr in den neuen Uunrlesländern" verbunden
(elrd-l^Jochcnspi ege1. 40 / I 996 ) .

Der'l'ext der Jnnerkirclrliclren Vereinbarung wurde vorn
Vorsi tzenden des Rates der EKD mi t Schrei ben vom 8. Ju.l .i

1996 an alle Gliedkirchen verschickt. Das Schreiben des
RaEsvorsiEzenden und der Text der Innerkirchlichen
Vereinbarung sind voll dem KirchenamL der EKD in
llannover in tler Reihe "EKD-IrrIorrnationen" unter dern TiteI
''MILITÄRSF-,EI,SORGE III _ VON DIiR SEEI,SORGI AN SOI DATIiN
(OST) ZUR SEELSORGE IN DER BUNDESWEHR IN DEN NEUEN
BUNDESLÄNDERN" veröffentlicht worden.

Es ist bedauerlich, daß si,ch bei der Innerkirchlichen
Vereinbarung wiederlrolt, was schon bei der
Rahmenvereinbarung zu erheblicher Kritil< geführt hatte'
Der Rahmenvereinbarung hatbe der Rat der EKD förmlich
zugestinrmt, "ohne zuvor di e davon betroffenen Gliedkirchen
ausdrücklich zu hören" (Beschluß der Kirchenleitung der
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Saclrsen vom I 1 .

dietrich
bonhoeffer

Konlaktadresse des dbv:
Dr. Karl Marlin, Am Heienberg 4

65 193 Wiesbaden-Sonnenberg
Tel.:06'11 I5421 79' Fax:9 54 59 1l

Bankverbindungen:
Sparkasse Speyer
BLZ 547 500 10
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Poslbank Hannover
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Anerkannl vom
Finanzamt Wiesbaden I
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Mai 1996). Bei der Innerkirchlichen Verei nbarung wird
in ähnlicher la/eise den Berabungen der Synoden vorgegri Ff en.
Die [Imsetzung der Innerkirchlichen Vereinbarung beginnt,
noch bevor die Synoden eine Gelegenheit zur Kenntnisnahme
und Stellungnahme wahrnehmen konnten. "Tn der Pommerschen
Evangelischen Kirche wirrl am 01.10.1996 der erst:e
Seelsorger in der Bundeswehr nach den neuen Regelungen
seinen Dienst antreten. lrl eitere entsprechende
Dienstverhältnisse sind in Vorbereitungrr (MTLITi\RSEELS0RGE
III, a.a.0., Seite 8).

Der Ratsvorsitzende teilt den G1 iedkirchen i n seinem
Schreiben vom 8. Jul j 1996 mit, daß es sj,ch be i dem
Text der Innerkirchlichen Vereinbarung uln eitte
"abschließende" Fassung handelt. Der Rat habe rl ie
Hoffnung, daß tteine Anderung des nun vorgelegEen
Vorschlages vermieden" werden könne. Mit dem vorliegetrden
Schreiben möchte Sie der Dietriclr-Bonhoef Fer-Verein auf
einige kritische Punkte aufmerksam machen. Nach unserem
Eindruck ist ein Text, der in slch schlüssig ist und der
die-von den Synoden einiger ösElichen G1:iedkirclren
formulierten Bedingungen für eine Zustimmung auch nur
annähernd erfü11t, nicht ohne Anderungen an der
gegenwärtigen Fassung erreichbar.

Die folgenden Anmerkungen beginnen mit dem Hinweis, dall
die Innerkirchliche Vereinbarung in S I Abs. (l) die
Zusländigkeiten von landeskirchen und EKI) in erIeuli.clrer
Weise deutlich macht. Die sich anschließenden lcritischen
Punkte werden jeweils so benannt, daß der gegenr,,ärtigen
Textformulierung ein Anderung,svorschlag und eine Begrti ndrrng
angefügt werden.

Zu S 1 Abs. (1)
Text: Di.e evange1 j sche Seel sorge irr <l er llrrnrl eswclrr lr i lrlr. I ci rrerr

Teil der den Landeskirchen obliegenden allgenreirren
Seelsorge.

BewerEungr Es ist erl'reu1ich, daß in der j.nnerkirclrlichen Vereinbarung
mit S 1 Abs. (1) die originäre ZuständigkeiL rler
Landeskirchen für die Seel,sorge in der Buncleswehr als Teil.
des allßemeinen SeelsorgeauIbrages austl riickl ich erwälrrrt
wird und damit die Rol le der RKD a.l s "Au ItraBnelrmer der
jeweiligen Landeskirche" für dieses Gebier deutl ich gemachI
ist.

Anderungsvorschlag: keiner.

Zu S 2 Abs. (2)
TexE: Auf Grurrrl rl er llcnerr rrung tl cr Lirnrl esl<irr: lr<'etttsr'lrcirl ct rl cr

Militärbi.schof im Sinne von Nurnmer 5, Sztl'.2 I der
Rahmenvereinbarung nach Füh.l ungnahme mi t der l,andeski r:clrcr
über die Eignung einer See.l sorgerin oder eines Seelsorgers
in der Bundeswehr.

- Verantwortung 18/96 S. 4L7 -
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Arrtf erungsvorschlag: I)em l. Sat,z von S 2 Alis. (2) sol lte ein 2. SaLz hinzugef ügt
werrl err: Eine eLwaige Ablehnung einer Seelsorgerin oder
eines Seelsorgers hat der Militärbischof gegenüber der
Landeskirche schrifrlich zu begründen.

Ilegründutrg: Die Ablelrrrung eirrer von der I,aurleskirclre offiziell benannterr
Pfarrerin orler eines Pfarrers rlurch rlerr Militärbischof
ist ein sehr ernster Vorgang. Deswegen sollten die Gründe
für die Ablehnung offengelegt werden. Die Zuständigkeit
und die Verant-wortlichkeit der Gliedkirche ($ 1 Abs. (1))
erfordern dies.

Zu S 3 Abs. (4)
Text: Nach erFo.l gter l'irprobrrngszeit wertl err die Pfzrrrerinnen

oder Pfarrer durch den RaE der EKD in ein
Kirchenbeamtenverhä1tnis auf ZeiL bei der EKD
- gegebenenfalls auch im eingeschränkten
Dienstverhä1tnis - berufen.

Anderung,svorschlag: Nach erfolgter Erprobungszeit werclen die Pfarrerinnen oder
Pfarrer durch den Rat der EKD in ein
Kirchenbeamtenverhäl tnis auf Zei.t, befristet bis zum 31.
Dezeober 2O03, bei der EKD - gegebenen Ia11 s auch im
eingeschränkcen Dienstverhä1tnis - berufen.

Begründung: Die Rahmenvereinbarung isE bls zun 31 . Dezember 2003
bef ristet.

Zu S 4 Abs. (2)
Text: Die Pfarrcrinncn und PIarrer bleiben an ilrr

Ordinationsgelül-rde, das BekennLrris und die Ordnungen der
Landeskirche gebunden. Die Ziffer 3 der Rahmenvereinbarung
wird verstantlen im Sinne des S 45 des Kirchenbeamtengesetzes
der EKD vom I2. November 1993 (AB1. EKD S. 517).

Arrderutrgsvorschl ag: Satz I urrrl 2 von S 4 Abs. (2) sol I tcn durch eincn Satz
3 ergänzt werderr:
Die EKD wird dieses Verständnis von Ziffer 3 der
Rahmenvereinbarung dem staatlichen Vert,ragspartner
offiziell mitteilen.

Begründung: Erst wenn dieses Versrändnis dem staatl ichen Vertragspartner
offizieil nritgeteilt ist, kann es ihm gegenüber
Rechtswirksamkei r enIf a] [en.

Zu S 5 Abs. (l) und (2)
Text: (l) l)ie Eirrführung der Pfarrerinnen und Pfarrer in den

Dienst der Seelsorge in der Bundeswehr erfolgt im Auftrag
des Rates der EKD durch den Militärbischof. Die Landeskirche
so11 bei der Einführung mitwirken.
(2) Die I-andeskirche kann sich vorbehalten, daß eine von
ihr beauftragte Amtsperson die Einführung vorrtimmt. Der
Militäbischof wi rkt in diesem F'a11e miE.

Anderungsvorsclrlag: Di-e Einführung der Pfarrerinnen und Pfarrer in den Dienst
d er Seelsorge in der Bundeswehr erfolgt durch eine von
der Landeskirche beauftragte AmEsperson. Der Militärbischof

- Verantwortung 18/96 S. 418 -
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Regründung:

Zu S 6 Abs. (l)
Text:

AnderunBsvorschl ag:

Regründung:

-4

wirkt bei der Einführung nit.
Die Iandeskirche ist der eigetrtljclre AtrItrtrggc:ller (S I

Abs. ( 1 ) ). Mit Zustimmung zur Rahmenvereinbarung und zur
innerkirchlichen Vereinbarung geht die gliedkirchliche
Regelungskompetenz [ür diesen Bereich nicht ganz an di e

EKD über (Artikel 10 c der Grunrlordnung der l'lKI)). Dies
ist dem Dierri ch-BonhoeIfer-Verein von der RKD mi t Schrei ben
vom 15. Oktober 1996 A,z.z 4202/2.223 offiziell mitgeteilt
worden.

Der Anspruch der Pfarrerjnnen und Pfarrer, die als
Kirchenbeamte auf ZeiL der EKI) jtr der Seelsorge in der
Bundeswehr tätig sind, au[.Zalrlrtrrg der Dienstbezi.i ge und
etwaiger Fürsorgeleistungen, insllesondere Bei.hi,1fen, richEet
sich gegen die EKD. Abweiclrend von den bisherigen
besoldungsrechtlichen Regelungen der EKD richEet sich ihr
Grundgehalt nach den Grundgehaltssätzen fiir die Pfarrerinnen
und Pfarrer der Evangel ischen Kirche i,n Berl in-Rrandenburg
(f rühere 0stregion).
Der Anspruch der Pfarrerinnen und Pfarrer, die als
Kirchenbeamte auf ZeiL der EKI) in der Seetsorge in der
Bundeswehr tätig sind, auf Zahl ung der Dienstbezüge und
etwaiger Fürsorgeleistungen, i nsbesondere Beihi l fen, ri chtet
sich gegen die EKD. Abwei chend von den bisher igen
besoldungsrechtlichen Regelungen der EKD richtet sich ihr
Grundgehalt nach den Grundgehaltssätzen für die Pfarrerinnen
und PFarrer der jeweiligen Landeskirche.
Die von der EKD vorgelegte Formulierung von S 6 Abs. ( 1 )
Satz 2 ist so gemeint, daß sich das Grundgehal t der Pfarrer-
Innen a1ler östlichen Gliedkirchen na'ch den
Grundgehal tssätzen in Berl i n-ßrandenburg ( frühere OsEregi on )
richteL.. Eine solche Vereinheiclichung, für d'ie es keine
sachliche Notwendiglceit gibt, schwächE den Zusamtnenhang
zwischen tlen Soldatenseetsorgerlnttetr uttrl ilrrer -ieweiIigen
Landeskirche. Auch das Argument, die Versetzung von
Soldatenseelsorgerfnnen innerltalb der neuen Bundesländer
werde so erleichtert, kann niclrt gelten, da dje
Innerkirchli che Vereinbarung bis zum 3l . Dezember 2OO3
befristet ist (siehe Anderungsvorschlag trnd Begrii ndung
zu S l4 Abs. (3)) untl in rlieser ZeiL kautn VcrsetzrrnS,en
infrage kommen werden. Das gegerlteilige ArgtlnlettlL isL
richtig, nämlich daß bei der Bemessung an dert Gelra.ltssätzen
der jeweiligen I-andeskirche di c Rückf Ührung i rt delr
unmittelbar landeskirclrlichen Dienst erleicltEert wird.

Die Lerndeskirchc vcrpf liclrF-et sir:lt, lrislrer €'rworltetle
Versorgungsanwa r tscharI terr attI reclrl-ztterlt:t I t ett. I) ic EKI)
erstaEtet der I andeskirche <l ie rl ieser etltstelrenrl ett
Versorgungsbeiträge in llölre von j5 7" der ßrutEobezii ge.
Die Erstartung wird vorg,enommen atts MiEtellr der

zuS
Text

6 Abs (2)

- Verantwortung 18196 S. 4I9 -
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Anderungsvorsc1r I arg
Begründung:

'Lu S lo
TexE:

r\

KirclreusLeuerrr dcr Soldat.en, tl ie im llereich der östlichen
Gliedkirchen der EKD sEaIiorriert sind.
Salcz 2 und SaLz 3 von S O Abs. (2) ersatzl.os streichen.
Die KirclreusteuermitLel rler Soldaten sollEen bei der
l,anrl esk irche verblei ben um kTarz.usteIlen, dafJ nicht
vorzeiLig die Finarrzstruktur des alEen
Mi 1i t;i rseel sorgever trag<-s übernommen w.i,rd , Si eJre
Anderungsvorschlag und Begründung zu S 13. [denn die Kirchen-
steuermittel der Soldaten bei den Landeskirchen verbleiben,
können dj e Versorgungsbeiträge von den Landeskirchen selbst
getragen werden.

I)ie landeskirche benennt geeignete Pfarrerinnen und Pfarrer
zur nebenamtlichen Ausübung der Seelsorge an Soldaten in
der Bundewehr. Mit ZusLimmung, des Militärbischofs kann
die benannte Person einen Vertrag über die Ausübung des
Nebenamtes mi t der Bundesrepublik DeuEschland schl ießen.
Die Larrdeskirche benennt geeignete Pfarrerinneu und Pfarrer
zur nebenamtl ichen Ausiibung der Seel sorge an Sol daten in
der Ilunrleswehr. Eine etwaige Ablehnung einer Pfarrerin
oder eines Pfarrers hat der Militärbischof gegenüber der
Landeskirche schriftlich z! begründen. Mit Zustimmung des
Militärbi schofs kann die benannte Person einen Vertrag
über die Ausübung des Nebenamtes mit der Evangelischen
Kirche in Deutschland schließen.
Zt SaEz 2 des Anderung,svorschlages sjetre oben den
Anrlerung,svorschLag urrrl clie llegrünclurrg zD S 2 Abs. (2).
Zu Satz 3 des Änderungsvorsclrlages: Ein Vertrag der
NebenamIlichen miL der l]undesrepublik I)eutschland, wie
er aIs An l age I der Innerkichlichen Vereinbarung beigefügc
ist, würil e den Grundintentionen der Rahmenvereinbarung
widersprechen, die nur innerkichliclre Dienstverhältnisse
vorsi elrt. Der Vertrarg j n der Form rl er Anlage 1 kommt einem
verdeckIcn Djerrstverhailtnis mit dcnr SLaat g.leich. lienn
man bederrkt, daß die Nebenamtlichen einen Großtei1 des
SeelsorSepersonals ausmachen werden, i st eine solche
verdeckte Uberführung in staatliche DiensIverhäItnisse
umso weniger hinnehmbar.

Daß mit denr Srichworr "verdeckEe Uber[ührung in staatl iche
Dienstverhältnissett nichr an der Sache vorbei interpretiert
wird, sondern die Intentionen der EKD richtig wiedergegeben
werden, mag ein Zitat- aus den EKD-o f.fiziell en "Er1äuterungen
zur Rahmenvereinbarung" vom 23.2.I996 ( ! ) belegen. DorE
heißt es zu den Nebenamtlichen und dem für sie vorgesehenen
Vertrag mit dem SEaat: "Nebenamtliche Geistliche werden
in Zukunft wie im Westen nach den Zusatzregelungen zum
Militärseelsorgevertrag behandelt werden. Grundlage ihrer
Tätigkeit wird der Abschluß eines zi-vilrechtlichen Vertrages
zwischen der Bundesrepqblik Deutschland und dem Seelsorger
im Nebenamt sein (Mustervertrag siehe Anlage ) . " Von einem

A n d e r u n g, s v o r s c h 1 a g :

Begründung:
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Zu S 13
Text:

Anderungsvorschlag:

Begründ ung :

-6

solchen Vertrag der Nebenarnrtlichen mit dem Sraat ist in
der Rahmenvereinbarung nlrgendwo die Rede. Es ist
unzulässig, daß die EKD bei den Nebenamtlichen den
Militärseelsorgevertrag und seine ZusaLzregelungen zur
Anwendung bringen möchte.

Ein weiteres kommt hinzu: Im Vertragmuster gernäß Anlage
I der innerkirchlichen Vereinbarung wi rd der StaaE gegen-
über den Nebenamtlichen durch das Ev. Kirchenamt für die
Bundeswehr vertreten. Dies widerspricht Ziffer l0 der
Rahmenvereinbarung, wonach das Evangelische Kirchenamt
für die Bundeswehr nur verantassende Funktionen der
Überprüfung und Belehrung, der Verpflichtung und der
Unterrichrung hat. Um der (lleichbelrandlung der Ilaupt-
und Nebenamtlichen wil,len soltte - wenn überhaupt - nur
die Möglichkeit eines Vertrages der Nebenamt l ichen mit
der EKD vorgesehen werden. Ziffer 10 der Rahmenvereinbarung
so1lte so umgesetzt werden, daß di e Funkrionen des
Evangelischen Kirchenamtes ftir die Bundeswehr ni.cht unter
der Hand eine Auswei tung erfahren .

Die Kirchensteuern der im Bereiclr der I and eskirche
stationierten Soldaten werden nach Maßgabe des
Ilaushalrsplanes der EKD fiir den Bedarf der Seelsorge in
der Bundeswehr verwend et . Di ese Mi btel werden durch den
Sonderhaushalt F,vangelische Mi I i tärsee1 sorge verwal tet.
Verbleibende Mirfel werden anteilig an die Larrdeskirchen
ausgezahlt.
Die Kirchensteuern der im Bereich der Landeskirche
stationierten Soldaten werden der Landeskirche zugeführt,
die diese Mittel vorrangig für die Aufrechterhaltung der
Versorgungsanwartschaften (S 6 Abs. (2)) veruendet.
Indem die Landeskirche die FinanzhoheiL behält, wirtl
deutlich, dall immer noch bei ihr die eigentl iche
Zuständigkeit liegr und daß nicht vorzeitig die
Finanzstruktur des alten Militärseelsorgevertrages
übernommen wird. Auch unter dem Gesichtpunkt, daß
vö11ig offen ist, wie es nach Ablauf der Rahmenverei nbarung
weitergeht, sollten die Landeskirchen nichE vorsclrnell
die Kirchensteuern der SoldaEen aus der lland geben. Die
innerkirchliche Vereinbarung (Änderungsvorsclrlag, zu S l4
Ah". (3)) und die Dienstverhättnisse bei der EKD
(Anderungsvorschlag zu S 3 Abs. (4)) sind zei!lich
bef ristet. Die Landeskirche muß sich f ür rl en Fall, daß
bei Ablauf cler Ralrmenvereinl-rarung tlie Frage einer entl-
gültigen Regelung noch nicht geklärc isL, ilrre llandlungs
fähigkeit erhalten. Die endgü1,tige Regelung der Fjnanz-
fragen so11te in die endgü1tige (i esamtregelung eingebunden
werden. In der Zwischenzei.t können a'l le evt-l n()twendigen
Finanzleistungen auch so verci nbart werden, daß si ch dj e
östl ichen G1j edki rclten au f denr Ilm'l agenweg daran bet"ei 1i gen .
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Zu S l4 Abs. (l)
Text: Die liKD wjrd sich tür eirre lrlciterent\,/ick.lung tler Seelsorge

an SoldaEen enEsprechend ihren Beschlüssen von Osnabrück
I993 und tlalle 1994 einsetzen und wird eine einheitliche

ii'derunssvorsclrl ag: B;:"1[;tr?:;':;i"3i^. nei rerenrwicklung der seelsorse an
SoldaEen enEsprechend ihren Beschlüssen von Osnabrück 1993
und Halle 1994 zugehen. Sie wird es anstreben, eine in
diesen Sinne einheitliche Regelung in neuen Verhandlungen
mit dem Staat, zu erreichen.

Begründung: Die bisherige Formulierung nimmt die EKD nur in eine
Absichts-, nichr aber in eine Ergebnispflicht. Daß die
Beschlüsse von 0snabrück und Ila1le umgesetzt werden, soll Ee
verbindlich festgelegt werden. Wieweit dies zusammen mit
dem Staat mög1ich ist, werden die neuen Verhandtungen
zeigen. Jedenfalls sind neue Verhandlungen nötig. Der
Begriff I'einheitliche Regelung" bekommt den Zusat z "in
diesem Sinnett, damit zweifelsfrei. klargestellt i.st, daß
die "einlreiEliche Regelung" nicht. darin bestehen kann, daß
der Geltungsbereich des a1ten, unveränderten Militärseelsor-
gevertrages in die neuen Bundesländer ausgeh,eitet wird.

Zu S 14 Abs. (2)
Text: Eine Antlerung der Rahmenvereinbarung braucht die Zustimmung

der Landeskirche.
Änderungsvorschlag: Eine Änderung der Rahmenvereinbarung braucht die Zustimmung

al1er Landeskirchen, die auf der Grundlage der
Rahnenvereinbarung diese Vereinbarung abgeschlossen haben.

Begründung: Der Grundsatz der Einheitlichkeit, zu dem die EKD
verpflichteC ist und der im Bereich der östlichen
Gliedkirchen durchgehalten werden sollte, verlangt es,
daß sich die Crundlage dieser Vereinbarung für die
Landeskirchen, die ihr beigetreten sind, nur gemeinsam
ändern kann.

Zu S 14 Abs. (3)
Text: Anderungen uncl Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen

der Schriftform.
AnderunS,svorschlag: Diese Vereinbarung endet. an 31. Dezember 2003. Änderungen

und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
Begründung: Da die Rahmenvereinbarung, die Grundlage dieser Verelnbarung

ist, bis zum 31. Dezember 2003 befristet ist, kann sich
auch die Geltungsdauer dieser Vereinbarung nur bis zrm
31. Dezember 2003 erstrecken. Eine Verlängerung dieser
Vereinbarung i st mög1ich. Sie wäre a1s eine Form der
Vertragsänderung aufzufassen und durchzuführen. Es ist
jedoch sinnvo11, daraus einen eigenen RechtsakE zv machen
und nichE von der Annahme auszugehen, daß slch mit einer
Verlängerung der Rahmenvereinbarung diese innerkirchliche
Vereinbarung automatisch verlängern würde. Denn es können
Lagen eintreten, wo man seine ZusEimmung zv einer Verlän-
gerung der Rahmenvereinbarung von einer Bereitschaft der

- Verantwortung 18/96 S. 422 -



Innerkirchl iche Vereinbarung

R_

EKD zur Anderung dieser Vereinbarung abhängig nrachen möchte.

Zr S 15
Text: Diese Vereinbarung trjtt für jede der betei ligten

Landeskirchen jeweils gesorrdert am Tage rl er ll nterzeichnung
durch die VertragsparLner in Kra{'t. Die Vertragspartner
werden sich spätestens nach einem Zeitraum von vier Jahren
hinsichtlich einer Uberprüfung dieser Regelungen
verständ igen .

Anderungsvorschlag: Diese Verordnung tritt in Kraft, wenn die Landeskirchen
in den neuen Bundesländern sie unterzeichnet haben bzv.
gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
schriftlich erklärt haben, daß sie der Vereinbarung nicht
beitreten wo11en. Den genauen Zei.tpunkt für das
Inkrafttreten bestimnt der'Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland durch Verordnung.

Begründung: Der Versuch der EKD, mit den östlichen Gliedkirche einzelne,
voneinander vö11ig unabhängige Verträge abzuschl ießen,
widerspricht dem ALrfErag der IKD, Für Ej,nheit und
Einheitlichkeit unter den Gliedkj rchen zu sorgen. Auf di esen
Auftrag ist in S 14 Abs. (1) dj.eser innerkirchliclren
Vereinbarung eigens Bezug genommen. Die Verhandlungsposi ti on
der einzelnen Gliedkirche gegenüber der EKD wird geschwächt,
wenn sie sich von den anderen Gliedkirchen isol ieren 1äßt.
Der Änderungsvorschlag ziel t darauf ab, daß al I e
Gliedkirchen die gleiche Vereinbarung unterzej chenen. Erst
wenn a1le Gliedkirchen in den Prozeß der Vertrag,sgestaltung
eingebunden b,aren, ihre Vorstellungen eirrbr.ingen konnten
und sich, soweiE sie es möchten, zur.[.] nLerzeichnung
entschlossen haben, kann diese Vereinbarung in Kraft treten.

Resümee

Der vorliegende Entwurf einer irrrrerl<jrclrliclren Vereinbarrrng berlzrrf noch
an einigen Stellen einer K1ärung.

Ein gewichtiger Punkt kommt hinzu. Die Synode Berlin-Bran<lenbtrrg hatte
in ihrem Beschl,uß vom Mai 1996 gefordert, daß vor Zustimmung zt der
innerkirchlichen Vereinbarung die "Aufgabenbeschreibung für <l en
BevollmächtigLen" erfolgen sollre. Das ist bislrer njclrt gesclrclrcrr. Die
gemäß Ziffer 2 der Rahmenvereinbarung für den IJevollrnäclrtlgIen zu
erstellende Dienstanweisung sol1re unverzügl jch erarbeiIet unrl als Antage
der innerkirchlichen Vereinbarung beigefügt werden, damir sje rl en
östlichen Gliedkirchen be'i. ihrer endgültigen Meinungsbi lrlung vorliegL.

Für Ihre synodalen Beratungen wünschen wjr Thnen alles [ltrte.
Mit geschwisterlichen GriifJen

lb- W ,Un{^

Dr. Karl Martin
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Ostdeutsche Landeskirchen beschließen Sparhaushalte
Minus zehn Prozent ftir 1997198 in Berlin-Brandenhurg

[]crlin/Frankfurt a,M. (cpd).
Einschncidende I laushaltskiirzungen
hallcu anr Woclrcncrrdc dic Syrxxlcn
von nrchrcrcn osldculsclrcn Lan-
dcskirclren hcschlosscn. Spitz-enrei-
tcr bci den Sparbcschlüssen ist die
Bcrlin-brandenburgische Landeskir-
chc, dercn Etat für die bcidcn
nächstcn Jahre unr rund zehn Pro-
zcnl gckürzt wurde. Zur Deckung
von llaushaltslöchcrn müssen meh-
rcrc l-andeskirchen auf Rücklagen
zurückgrcit'cn oder Kredite aufneh-
rren, daruntcr die sächsische. Als
If rsaclrc der Iiinanzmisere wurden
sinkcrrde Einnahmen aus Kirchen-
stcuern sowie gcringcre Zuschüsse
der Evangelischc Kirche in
Dculschland (EKD) genannt.

Dic Bcrlin-brandenburgischc
Synodc beschloß eincn Doppclhaus-
haft ftir 1997198 in Höhc von 1,56
Milliardcn Mark. Er ficl gcgcniilrcr
dern laufenden llaushalt 1995/96 um
160 Millioneu Mark nicdriger aus.
Darnil ve rbrrnden sind graviere4de
Kürzungen bcirn Pcrsonal und in
zahlreichen Arbeitsfeldern wie Ver-
waltung, Krankenhaus- und Gefäng-
nisseelsorge, Jugcndarbcit, Kirchen-
bau uud Pulllizistik. Dic Synode
vcrlügte zutlcnr eine gencrelle Sper-
rc bci Stellenbcsctzungen.

Dic sächsische Landeskirche
nrull nach Angabcn von Pressespre-
chcr Matthias Oelkc bis zurn Jahr
20ü) jährlich zwischen 25 Millionen
und 30 Millionen Mark cinsparen.
Der Haushalt ftir 1997 in llöhe von
316,5 Millioncn Mark sei bereits
gegenüber 1996 um 7,4 Prozent
niedriger ausgefallen, erklärte Oel-
kc. Um ihn auszuglcichen, sci erst-
mals die Aulhahme eines Kredits
nolwendig, der I 1,5 Millionen
Mark belrag,eu soll. Zudem müßlen
14,4 Millionen Mark aus Rücklagen
cntnonrmen werdcn. Gespart wer-
den soll vor allenr bei Personal und
Bauvorhaben.

..Strukturcllc Einschnitte" auf-
grund cines l{aushaltsdefizits von
10,7 Millionen Mark in diesem Jahr
fortlcrtc vor dcr thüringischcn Syn-
ode der kirchliche Finanzdezernent
Reinhard M. Walter. ,,Konsequen-
tes Sparcn in allen Bcreichen" sei
ang,esagl. Wcitere Kredilaufnahmen

seien nicht mehr möglich. Das
llaushaltsloch ist Walter zufolgc vor
allcrn woge rr runtl 6,7 Millioncn
Mindereinahmen an Kirchensleuern
enlslandcn. Bischof Roland lloff-
mann kündigte an, daß Pfarrstellen
schneller als geplant und nicht erst
bis 1999 abgebaul werdcn.

In der Kirchenprovinz Sachsen
hat rler llaushalt 1997 einen Um-
lhng von rund 173 Millionen Mark,
zehn Millionen weniger als in die-
sem Jahr. Das Kirchensteuerauf-
kommen vcrringerte sich 1996 um
clf Millionen auf 60 Millionen
Mark. Für 1997 würden nur noch
50 Millionen Mark erwarlel, hieß
es. Die EKD-Zuwendung, die 1996
noch -56 Millionen Mark betrug,
wertls sich 1997 lediglich auf 52
M illionen belaufen. Finanzdezerncnt
l'homas Begrich zufolge müssen zur
Dcckrrng dcs l997cr-llaushalts 24,5
Millionen Mark aus den Rücklagen
von insgesamt 65 Millionen Mark
entnommen werden.

Auch die mecklenburgische Kir-
che muß zur Finanzierung ihres
lf aushalt 199'l (83,7 Millionen
Mark) auf 3,17 Millioncn Rückla-
gen zuriickgrcifen. Die Kirchcnge-
meirrdcn sollen hier 1997 nur noch
sieben statt 7,5 Prozcnt des Kir-
chenslcucraulkommens e rhallen.
Dicse Maßnalrme war auf der Syn-
odc besonrlers umstrillen. Um Ar-
bcitsplätze zu erhalten, sollen zu-
dem die Bezüge der Pasloren 1997
von 80 auf 73 Prozent des Westni-
vcaus gesenkt werden. Die anhalti-
sclrc Landeskirche beschlol| nach
einem Rückgang der Kirchensteu-
ereinnahmen 1996 um 15 Prozent
ebenfalls einen Sparhaushalt. Auch
sie nruß zur Deckung der Ausgabcn
die Rücklagen angreifen.

Zustinunung

Neuregelung der
Soldatenseelsorge

Berlin (epd). Einer eigenständi-
gen Regclung der Soldatenseelsorge
in Ostdeutschland steht nichts mehr
im Wege. Die Synoden von Berlin-
Brandenburg und der Kirchenpro-
vinz Sachsen, die ihre Zustimmung

zut Rahmenvereinbarung von in-
nerkirchlichen Rcgelungen abhängig
gcrnaclrt hatlcn, sliltrrlrlen anl 11 .

November einer Neuordnung der
Soldatenseelsorge zu. Auch das
mecklenburgische und das thüringi-
sche Kirchenparlament billigten die
Neuregclung. Dic übrigen vier Lan-
dessynoden hatten bereits bei ihren
Frühjahrstagungen der Rahmenver-
einbarung zugeslimmt oder ihrcn
Kirchenleitungen freigestellt, die
Vereinbarung zu unterzeichncn.

Wie in Berlin-Brantlenburg
sprach sich auch die Synode der
Kirchcnprovinz Sachsen tlalür nus,
spätcstens zun Ahlauf dcr jctzigcn
Regelung den Militärseelsorgever-
lrag, von 1957 auch irn Weslen zrr

ändern.
Die Bsrlin-brandenburgiscltc

Kirche wird nun mit dem Berlincr
Supcrinlcndcnlen Werncr Kriitsclrcll
den EKD-Bcvollmächtiglcn lür tlic
Soldatenseelsorge in Ostdeutschland
mit Dienstsilz in Potsdam stellen.
Von den 235 Synodalen hallen in
Berlin 25 gegen die Vcreinbarung
gestimmt, l5 Synodale enthicltcn
sich der Stinrme.

,, I nncrkirclrlichc Regclutrgcn"
Auch das Kirchenparlanrent dcr

Evaugclischen Kirchcngrrovinz Sach-
sen verabschiedete nrit groller
Mchrheit die,,innerkirchlichen Rc-
gelungen", die die Rahmenvere in-
barung in die Praxis unrselzerr sol-
len. In der Vereinbarung wird l'est-
gelegt, daß Soldatcnseelsorger in
Ostdeutschland bci dcr Kirclre an-
gestellt bleiben und nicht wie irn
Westen Staalsbeamtc werden.

Mit der knappcn Mehrheit von
nur ciner Slirnnrc slinltntc das
mecklenburgische Kirchenparlamcnt
der Rahmenvereinbarung für dic
Seelsorge an Soklaten in Ostdcutsch-
land zu. Nach crneutcr kontroverscr
Debalte votierlen 22 Synodale lür
die Vereinbarung, 2l slimrnten da-
g,eg,en. Fünf Kirchcnparlantcntarier
enthielten sich der Slirnme . Die
thüringischc Synotlc hattc rlcr Rah-
nrenvereinbarung zur Militärseel-
sorge und der innerkirchlichen Re-
gelung bereits am 14. November
beigepflichtet.

471 1 996 epd-Wochenspiegel
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EKD-Synode
Beschluß derEKDSynode vom 7.11.1996 in Borkum anr

Seelsorge an Soldaten

r Synode und des Rates der EKD um einc
oldatenseelsorge lm Bereich der öetlichen
J dem Rat der EKD zu der am 12. Junl 1996
nben.

Die Synodo teilt die Erwartung des Rates der EKD, daß es vor Auslaufen der Rahmenver-
einbarung, die eine Zwischenlösung darstellt, zu Verhandlungen zwlschen den Vereinba-
rungsPartnem über die Weiterenh,vicklung der Soldatenseelsorge in der gesamten EKD
kommt, wie dies berelts in dem Beschluß der Synode in Friedrichshafen vom 9. November
1995 zum Ausdruck kommt.

Die Synode bittet den Rat, alle geeigneten Schritte zu untemehmen, um die baldige Ver-
wirklichung der Rahmenveroinbarung zu erreichen.

Kornuntar von El(D-Syrwdalen Helnut Kcrn:

Daß es dem Rat der EKD n (auch

der EKHN) geäußerten un MiliUir-
seelsorgeveruages gegentl e Be-
dauern und Enttäuschung arsgelöst-

Es ging beim Bestreben auf Anderung um eine dem Ver-
kündigungs- und Seelsorgeauftrag dör eelsorge, die die
darin Tätigen eindeutig als allein ihre sorger ausweisen
sollte. Es ging um eine Seelsorge an Soldaten, in der exemplarisch deutlich wilrde - wie man 1934 in
Barmcn erklärte - dal] die Kirche "die Gesralt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung.nicht ihrem Belieben
oder dem Wechsel der jeweils henschenden weltanschaulichen und politischen Uberzeugung tlber-
lassen" dürfe.

Dic Bundcsregicrung - so meine ich feststellen zu milssen - versteht die Sotdatenseelsorge im beste-
hcnden Veruag letztlich als seelsorgerische Betreuung des einzelnen Soldaten in persönlichen Notsi-
tuauoncn. Ftir eine 59 verstandene Seelsorge wird natürlich volle Freiheit und alleinige Bindung an
d Cenau dies beschreibt nun auch die Rahmen-
v ndesllindern. Denn die Möglichkeit, den Sol-
d eidungen und Situationen auch vom Evange-
li gt, indem Pfarrer "sich innerhalb dierutlicher
Unterktinfte und Anlagen nicht zugunsten oder zuungunslen einer bestimmten politischen Richtung
bctätigen" dürfcn. Dies bcdeurct im Klartext, daß das Evangelium nur im Sinne des ersten Teils der
2. These der Barmer Erklärung als persönlicher Zuspruch der Sündenvergebung verstanden, aber -
wic dieselbc These zugleich betont - als "Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes [-€ben" ausge-
blendet wird, weil dies natürlich konkrete Stellungnahmen auch zu politischen Entscheidungen ein-
schließt.

Die EKD hat mit der - um der ostdeubchen Gliedkirchen willen nonvendigen - Unterzeichnung der
Rahmenvereinbarung faktisch erneut anerkennen müssen, daß nicht die Kirche, sondern der Staat die
Gestalt dcr Soldatenseelsorge bestimmt, daß er festlcgt, worin sie besteht und worin nicht und daß
sogar eine erneute Trennung zwischen Ost und West innerhalb der EI(D festgeschrieben wurde.
Auch an dicsem Beispiel wurdc wieder einmal deutlich, daß letztlich nicht die Kirche, sondern der
Suat entscheidet, wieweit der Einfluß der Kirche und ihrer Boschaft auf das Leben in GeseUschaft
und Staat reichen darf und wo er unerwtinscht ist.

Die verein2W von dgen ng hat
t2
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Zeitpunkt auch die ostdeuschen Gliedkirchen dem Militärseelsorgevertrag von 1957 beiueren. Die
EKD erwartet hingegen, daß aufgrund der in dieser Tnitin den ostdeutschen Gliedkirchen gesammel-
ten Erfahrungen erneut tiber eine Weiterentwicklung der Soldatenseelsorge mit dem Ziel ihrer Neuge-
staltung in der gesamrcn EKD verhandelt wird. Dieser Envartung sollte auch die EKHN noch einmal
betont Ausdruck verleihen.

Derzeit ist noch umstntten, ob die Rahmenvereinbarung den Rang eines eigenen Vertrages habe und
somit noch von Bundestag und EKD-Synode ratifizien werden muß. Sollte dies der Fall sein, wtirde
dies der Rahmenvereinbanrng mehr Gewicht verleihen und die Aussichten auf eine Neugestaltung der
Soldatenseelsorge in der gesamten EKD bei den im Jahre 2003 anstehenden Verhandlungen erhöhen.

Zttsätzliche Anmerkung

zum Verhältnis Kirche/Gesellschaft/Staat (im Rückblick auf 1.2 |ahre EKD-Synode,
nicht nur aufgrund der Erfahrungen mit dem Versuch einer Neugestaltung der
evangelischen Militärseelsorge)

Ich sehe uns in der Kirche hauptsäcNich darum bemüht, primär eine für religiöse
und allgemein anerkannte soziale Bedürfnisse sorgende Kirche zu sein, die damit
den dominierenden Erwartungen von Staat und Gesellschaft gegenüber der Kirche
entspricht. Wir lassen jedoch nicht genügend deutlich werden, daß für uns die über
die genannten Bedürfnisse hinausgehenden Fragen der Gerechtigkeit, des Friedens
und der Bewahrung der Schöpfung nicht nur anzurnahnende politische oder wirt-
schaftliche Ermessensfragen sind, sondern Fragen, in denen sich unser Bekenntnis
zu Gott, dem Schöpfer, Versöhner und Anwalt der Schwachen bewähren will. Es
reicht nicht aus, jene dem Menschen dienenden Ziele in und außerhalb der Kirche
grundsätzlich zu bejahen und zu fordern. Wir müssen solche Forderungen auch in
aktuellen Situationen konkretisieren und einlösen, statt sie im Ernstfall doch wie-
der politischen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten und Interessen unterzuord-
nen. Wenn wir als Kirche - wie häufig zu beobachten - in solchen Fällen einen
gebotenen Einspruch zurückziehen, notwendige Forderungen und Mahnungen
einschränken oder abschwächen, werden wir an Gott und Mitmenschen schuldig.

Kirchliche Verlautbarungen zu gesellschaftspolitischen Aufgaben und Problemen
scheinen allzu oft von der Frage "Was können wir uns zu sagen leisten, ohne An-
stoß und Arger zu erregen?" geleitet zu sein. So nötig und wichtig es ist, zwischen
der biblischen Botschaft und den Menschen, die ihr entfremdet sind, Brücken zu
bauen, damit ihnen diese Botschaft in ihrem Alltag begegnen kann, so darf sich ihr
Inhalt nicht nur an den an sie herangetragenen Erwartungen orientieren, sondern
zunächst am Hören auf das, was die Botschaft uns für die Gestaltung unseres Per-
sönlichen und öffentlichen Lebens heute sagen will, ohne danach zu fragen, ob dies
auf Zustimmung oder Protest stößt.

Diese Maxime bestimmt ja auch den Grundartikel unserer EKHN. Grund genug,
sich gerade dies anläßlich der Feier ihres S0-jährigen Bestehens im lahr 1997 neu
bewußt zu machen und im Blick auf. diese Grundlage der Kirche zu betonen:
"Evangelisch aus gutem Grund"!
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Ratifi zierungsstreit

[oß dlch nlcht vom Bösen überwlnden,
sondern überwlnde dos Böse mlf Gulem.

Poulus im Briel on die Römer Kopltel 12, Vers 2l

Beuge dlch nlchl der Gewolt,
sondern überwlnde dle Gewoll durch Güte und Gewoltfreiheil.

Hercusfotderung on uns in der Gegenwort

idea Nr. 6L/96 vom 20. Mai

Soldatenseeleorge: BundegtagebesetrLuß zu Rahmenvereinbarung nLcht nötsig

BKD-spreeher widersprichE Forderung von Bonhoeffer-Verein

H a n n o v e r / W i e e b a d e n (idea) - Bundestag und EKD-Synode müssen
nicht über dle trRahmenvereLnbarungrr zur evangelischen Mllitärgeeleorge in
den neuen Bundesländern abstimmen. Die UnEerschrifEen des EKD-Ratevorsitzen-
den und dee Verteidigungsministers genügt.en, versicherte der stellvert.reben-
de EI(D-Presseoprecher, Hannes Sehoeb (Hannover), auf Anfrage von idea, Ej.rre
BeschlußfaEsung wäre nur dann nöt.ig, wenn der Militärseelsorgevertrag selbst
verändert würde. Außerdem weist Schoeb darauf hin, daß die EKD-Synode 1994
in llal1e/Saale ulrd 1995 in Friedrichshafen den Rat, der EKD auedrücklich dar-
in besEärkt habe, die Rahmenvereinbarung mit, der Bundesregierung au6zr.rhan-
deln und abzuechließen. Sieben der acht EKD-Mitgliedskirchen in den neuen
Bundesländern der Rahmenvereinbarung inzwLschen zugesE,immE,. EIn Vot.um der
Klrchenprovlnz Sachsen sEeht noch aus. Einzelne Landeseynoden häEten ledig-
Iich zueäLzliche innerkLrchliche Abeprachen gefordert. Die EKD-Synode werde
bei ihrer nächsEen ZusammenkunfE im November auf der Nordeeeinsel Borkum
über die Rahmenvereinbarung unBerrichtets.

;';Schoeb wies die Auffassung des Diebrich-Bonhoeffer-Vereina (Wieebaden) zu-
'rück, wonach die Rahmenvereinbarung der Zustimmung von Bundestag und EKD-Syn-
ode bedürfe. wie der verein mitteilte, sel ein von ihm in Auft,rag gegebenes
Rechtsgutachl-en zu diesem Ergebnis gekommen. Er fordert. den Rat. der EKI) auf,
die Rahmenvereinbarung ni.cht, wie geplant., demnächets zu unt.erachreiben, Bon-
dern den Reformprozeß zur Neuordnung der Soldatenseeleorge fortzugetzen. Die
Rahmenvereinbarung sei eine "unbefriedigende tbergangelösung". Sle sieht
vor, daß evangelische SoldaEenseelsorger in den neuen BundesLändern nichE
als Sbaa!sbeamEe, sondern ale Kirchenbedienetete tät.ig sein können. Naclr der
Wiedervereinigung hatt,en die öet.Iichen Landeskirehen den 1957 mit, der Bundes-
regierung geschlossenen Militärseeleorgevertrage abgelehnt, well sle den
BeamEenstaEue als Ausdruck zu großer St.aaE,enähe ansahen. Nach lanqem inner-
kir:chlichen Hin und Her hat.te der Rat der EKD dann die zunäehst bis zum,Iahr
2OO3 befristet,e Rahmenvereinbarung mit. der Bundeeregierung ausgehandelt,.

(6L/e6/5)

- Verantwortunq 78/96 S. 42'l -
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Bonhoeffer-Verein:
Mit Soldatenseelsorge
befassen

Wiesbadcn (cpd). Dcr Dictrich-
Ilonlrocl'lbr-Verein lrat an den 8un-
destag und die Synode dcr Evangeli-
schcn Kirche in Derrtschland (EKD)
appclliert, sich mit der ,,Rahmen-
vereinbanrng" über dic Soldaten-
seelsorgc in dcn neuen l-ändcrn zu
bcfassen. Dic zeitlich bis zum Jahr
2003 befristcte Regelung sci ein
Versuch, dic Wünsche in Ost und
West nach eincr Rcfrlrm dcr Solda-
tcnseclsorgc,,auszrrbrcmscn", hcillt
es in eincr am 19. Mai in Wicsba-

dcn veröffcntlichten Erklärung. Die
östlichen Landeskirchen solltcn an

den Militärseelsorgevertrag, von
1957 ,,herangeführt" werden, so

daß ilrncn nach Ablauf der Raltrncn-
vereinbarung nichts andercs als des-

sen Übernahme bleibe, kritisiert der

Bonhocffe r-Vercin. l-aut cine m

Rechtsgutachlen sei die Vereinba-
rung ein Staat-Kirche-Vertrag und

bcdürle <lcr Zuslinrrnung von Bun-
destag und EKD-Synode. Nach dcr
im März zwischcn Bundesvertei-
dungsministerium und EKD verein-
barten Rcgclung könncn in Osl-
deutschland künftig Pfarrer im Kir-
chendienst abweichend vom alten
Bundesgebiet als hattplamtliche Sol-
datenscelsorger in dcr Bundcswehr
tätig werden.

21 l'l 996 epd-Wochenspiegel
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Militär-Seelsorge

Votum des Bundestags und
der EDK-Synode verlangt

zba BERLIN, 16. Juni. Der Berliner
SPD-Bundeetagsabgeordnebe Thomas
Iftüger und der Dietrich-Bonhoeffer-Ver-
ein zur Förderung christlicher Verantwor-
tung in der Bundegwehr haben die eilige
Unterzeichnung der Rahmenvereinba-
nrng zur Militäraeelsorge kritisiert, Das
Papier war jilnget, von Bundeevertcidi-
gungsminieter Volker Rühe (CDU) und
dem EKD-Ratsvorsitzenden der Evangeli-
achen Kirche in Deutechland, IOaue En-
gelhardt, unterachrieben worden.

An:olgo

Die Bundesregierung habe damit die
oetdeutschen Landeskirchen, die den Mi-
litärseelsorgevertrag von 1957 nicht über-
nehmen wollen, oüber den Tiech gezogen",
sagte Krüger. Er will prüfen lassen, ob
der Bundestag der Vereinbarung zustim-
men müsse. Sollte sich herausstellen, daß
das Parlament umgangen worden sei,
,,gehört dem Kanzler ordentlich was auf
die Finger geklopft".

Auch der Bonhoeffer-Verein fordert,
daß Bundestag und EKD-Synode über den
Seeleorgevertrag abstimmen. Die kirchli-

Anrclge

che Unterschrift sei echon zuvor 
"be-echlossene Sache" geweoen. Vier der acht

Ostkirchon hätten bieher nicht zugo-
stimmt, die Kirchenprovinz Sacheen leh-
ne die Vereinbarung ganz ab. Der Rat sei
nichü mehr Sachwalter oetdeutscher Kir-
chenintereseen und habe Vertrauen ver-
epielt,

Schwierig sei der Verdacht zu entkräf-
ten, die Kirche mühe vor eich allem um
daa Vertrauen dea Staaüea, sagte der Vor-
sitzende dee Bonhoeffer-Vereins, Karl
Martin.

428 -
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PODIUM

von Thomas
Krüger

Mitolied des
Deutschen Eundes-

Jn unserer Demokra-
I tie gtlt: Die gelstlge
Iund geistliche Nah-
rung holt man sich
nicht bel staatllchen In-
stanzen. Statt auf den
Kanzler und den Stadt-

Foto: Glaser

rat setzen wir auf Poeten, Pfarrer und Priester. Freilich le
nach €igener Fasson, um mlt Friedrich dem Großen zu
sprechen.

Weitgehend unkommentlert wurde letzte Woche zwl-
schen der Bundesregierung und der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) dle ,,Rahmenverelnbarung" ftir
die Mlllltärseelsorge ln Ostdeutschland unterzetchnet.
Dlese sieht vor, daß bis zum Jahre 2003 die Milttärseel-
sorge ln den neuen Bundesländern abweichend vom alt-
bundesdeutschen Milltärseelsorgevertrag von 1957 auch
von hauptamtlichen Pfarrern, dle ntcht Staatsbeamte
sind, wahrgenommen werden kann. Das, was auf den
ersten Blick als elne tragfähtge Lösung erscheint, ent-
puppt slch bei genauerem Hinsehen als Farce und birgt
elne Menge polltische Sprengstoff .

Die EKD und lnsbesondere dle östlichen Landeskir-
chen slnd von der Bundesregierung mit der ,,Rahmen-
vereinbarung" über den Tisch gezogen worden, Der An-
spruch der östlichen. Landesklrchen nach der Wende
war eindeutig: Keine Ubernahme des west-deutschen Ml-
litärseelsorgevertrages von 1957. Die Kardinalfrage war
und ist, ob die Militärseelsorger staatliche und klrchltche
Beamte sein sollen. Seit Adolf Hltler wlrd ln Deutschland
der ersten Variante der Vorzug gegeben. Die alte Bundes-
republik hat das 1957 festgeschrieben. Die Seelsorge an
Soldaten wurde von den Ost-Kirchen nlcht in lrage ge-
stellt, nur der rechtllche Rahmen. Nach heute geltender
Auffassung sind die Militärgelstlichen letztlich dem staat-
lichen Dienstrecht unterworfen und damit in letzter Kon-
sequenz nicht mehr frei in ihrer Verktindigung. Es ist
absurd, in staatlichen Diensten zu stehen, aber in der
Erftillung der eigentlichen Aufgabe weisungsunabhängtg
zu seln. Man kann nicht Diener zweler Herren sein.

Durch die entschlossene Haltung der Ost-Kirchen wur-
de eine lnnerkirchliche Diskussion ausgelöst, die 1993 in
dem sogenannten ,,Kompromiß von llalle" mündete.
Dle gesamtdeutsche EKD-Synode faßte einen elndeutigen
Beschluß: Alle Gliedkirchen, in Ost und West, sollten
selber darüber befinden können, ob sie am Vertrag von
1957 festhalten oder dle Loslösung det Militärgeistlichen
aus der Institution Bundeswehr anstreben wollten. Der

Militär und
Seelsorge
Bundeskanzler lehnte in Gesprächen mit der Klrche lede
Verhandlung über eine Reform des Militärseelorgever-
trages von 1957 ab und bot eine Zwlschenlösung ftir dle
östlichen Landeskirchen an - eben die letzte Woche un-
terschrlebene,,Rahmenverelnbarung". Kohl erklärte, daß
die Regierung uneingeschränkt am Vertrag von 1957
festhalten wolle, da ,,sich dleser als Grundlage einer op-
timalen seelsorgerlschen Betreuung bewährt habe." Das
verdeutlicht, daß dle ,,Rahmenverelnbarung" nur dazu
dienen soll, die vor allem durch die östllchen Landesklr-
chen bedingte Reformdlskusslon zum Erliegen zu brln-
gen, Wleder einmal zelgt slch, was dle Reglerung lm Ost-
West-Verhältnis von Reformen hält. Nlchts. Der Westen
wird unkrltisch auf den Osten geplättet. Die Chance
aber, die deutsche Elnhelt als Neubestlmmung und Kor-
rektur der eigenen Geschlchte zum Anlaß zu nehmen,
wlrd mit der Geste der Besltzstandswahrung vom Tlsch
gewlscht.

Gerade an der kann slch
eine spannungsg Reglerung
und Kirche entfa ltärseelsor-
ger nämlich immer Instrument staatllcher Gewalt. Er
leistet 1. mllitärische Erzlehungsarbelt, damlt 2. elnen
Beltrag zur Stablllslerung der Moral der Truppe, lst 3. lm
Fall der Krltik, wle lmmer wleder geschehen, dem staatll-
chen Dlenstrecht untenrorfen und wlrd 4. von der offl-
zlellen Polltlk sogar aufgefordert, den Soldaten den
chrlstllchen Glauben entsprechend zu erläutern. Dte Klr-
che darf nlcht zu elner konformen Staatsklrche verküm-
mern. Das steht schon selt Welmar ln der deutschen
Verfassung und lst elne demokratlsche Errungenschaft.
Gerade auch ftir den konfesslonslosen Tell der Gesell-
schaft,

Für Arger lm Bundestag könnte das Thema der ,,Rah-
menvereinbaraung" schon sehr bald sorgen: Eln vom
Dietrich-Bonhoeffer-Vereln ln Auftrag gegebenes Rechts-
gutachten kommt zu dem Schluß, daß ftir dle Ratlflzle-
rung der ,,Rahmenverelnbarung sowohl dle Zustlmmung
des Bundestages als auch der EKD-Synode nötlg gewe$en
wäre. Was slnd elgentllch dle demokratlschen Instanzen
wert, wenn sie von den Apparaten der Macht und der
Besitzstandswahrung umgangen werden? lm Dschungel
verfahrensrechtlicher Trlcks werden wlrkllche Neuorlen-
tierungen hln zu elner Instltutlonellen Trennung von
Staat und Klrche offenbar zynlsch kaltgestellt. Aber Vor-
sicht für dle Regierenden lst geboten. Dle Klrche lm Osten
Deutschlands hat elnen langen Atem. Das hat schon der
SED das Splel verdorben.

- Verantwortung 18/96 S. 429 -
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Soldatenseelsorge
Rahmenvereinbarung
mußte nicht in Bundestag

Bonn (epd). Die Rahmenverein-
barung ilbe r die Soldatenseelsorge
in Ostdeutschland bedurfte nichr der
Zustimmung durch das Parlamenl.
Zu diesem Ergebnis kommt eine
Expe rtise des Wissenschaftlichen
Diensles des Bundestages, die epd
vorliegt. Darin heißt es, das Parla-
menl milßte sich nur dann mit der
Vereinbarung bcfassen, wenn diese
den Bereich der evangelischen Mili-
tärseelsorge völlig neu regeln woll-
te: "Gerade dies ist nicht der Fall."

Das Gutachten widerspricht da-
mit der Auffassung des Dietrich-
Bonhocffer-Vereins, wonach die
Vereinbarung durch den Bundestag
und Synode der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) zu billi-
gen sci. In der bis Ende 2003 befri-
stelen Rahmenvereinbarung, die
Mittc Juni durch die Bundesregie-
rung und die EKD ratifiziert wurde,
ist geregelt, daß abweichend vom
Militärseelsorgeve rtrag in Ost-
deutschland die mit der Seelsorge an
Soldaten beauftragten hauptamtli-
chen Pfarrer im Dicnstverhältnis der
EKD stehen und die Personalkosten
vorn Bund gelragen werdcn. Die
Mililärseelsorge in den alten Bun-
desländern wird dem Gutachten zu-
folge durch diese Regelung nichr
berührt. Die Rahmcnvcrcinbarung
wolle den Slaat-Kirche-Vertrag von
1957 weder ,,aufheben oder erset-
zen".

Vielmehr handele es sich um ei-
ne ,,erweiternde übergangsrege-
lung". Zudem wird darauf verwie-
sen, daß nicht ftir alle Staat-Kirche-
Vereinbarungen die Form eines
Vertrages notwendig sei. Als Bei-
spiel wird die Vereinbarung zwi-
schen Bund und EKD zur Seelsorgc
beim Bundesgrenzschutz genannt.
Eine weitere Parallele sei die Ver-
einbarung zwischen dcm Verteidi-
gungsminister und dem katholischen
Militärbischof über den Einsarz von
Pasloralreferenten, wenn nicht ge-
ntlgend Militärgeistliche zur Verfti-
gung stehen.

Wie das Gutachten überdies
darlegl, werde auch dem Anspruch
des Parlaments auf Beteiligung ent-
sprochen. Die parlame ntarische
Kontrolle sei etwa dadurch gegeben,
daß die notwendigen Bundesmittel
durch den Haushallsausschuß ge-
nehmigt werden müßten.

Frankfurter Rundschau

AUS DEM INLAND
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Streit um Militärseelsorge
Kritiker sehen Defizite im demokratischen Verfahren

Von Katharina Sperber

FRANKFURTA.M., 5. Juli. Die Rah-
menvereinbarung über die Militärseelsor-
ge in Ostdeutschland sorgt nun auch in
Bonn für Arger. Für den SPD-Abgeordne-
üen Thomas Krüger 

"verhärtet 
eich zuse-

hends der Verdacht", daß der Bundestag
der Regelung zuetimmen müsse. Im Juni
hatten Bundeeregierung und der Rat der
Evangelischen Kirche in Deutechland
(EKD) die Vereinbarung ratifiziert. Gere-
gelt wird darin, daß abweichend vom Mili-
tärseelsorgevertrag von 1957 Militärpfar-
rer in Oetdeutschland nicht Staatebeamt€
auf Zeit eind, sondern in einem kirchli-
chen Dienetverhältnis stehen. Die Pereo-
nalkosten übernimmt der Bund.

Bei der Vereinbarung handele es eich

"ganz 
offensichtlich nicht ,nur' um eine

Erweiterung des Militärseelsorgevertra-
ges", rügte Kri,iger. Er kündigte an, daß
seine Fraktion die Zuetimmungspflichtig-
keit des Bundeetages prüfen werde. Denn
im neuen Regelwerk würden 

"substantiel-le andere Wege beechritten" als in der Mi-
litärseelsorge bisher; zum Beispiel werde
das kirchliche Dienetverhältnis eben
nicht,neben" das Beamtenverhältnis,

,Bondern an seine Stelle gesetzt". Krüger
widersprach mit eeiner Einschätzung dem
Wiseenschaftlichen Dienst des Bundesta-
ges, der in einem Gutachtcn eine Zu-
stimmungpllicht des Parlamente nicht
hatte erkennen können. Der Dietrich-
Bonhoefrer-Verein, der eich der "christli-chen Verantwortung in Bundeswehr, Kir-
che und Gesellschaft" verschrieben hat,
nannte die Expertise des Wiasenschaft-
lichen Dienstee "ein tpndenziösee Gefäl-
ligkeitsgutachten". Bundeeverfassungs-
richter a. D. Helmut Simon habe im Auf-
trag des Vereine das Papier analyeiert
und sei zu dem Schluß gekommen, daß
das Gutachten einem,wissenschaftlichen
Anspruch nicht im geringsten" genüge.

Der Verwaltungsrechtler Otto Jäckel
hatte schon im Mai das Gutachten als
nmangelhaltu bewertet. Er verwies auf Ar-
tikelS9 Grundgesetz, demzufolge Verträ-
ge wie die Vereinbarung, die die Bundes-
gesetzgebung berührten, der Zustimmung
des Bundestages bedürften. Es sei nicht
einzusehen, so der Verein, ,was es einer
Vereinbarung, die durch und durch in
Ordnung sein soll, schaden könnte, wenn
eie den zustdndigen Parlamenten zur Zu-
stimmung vorgelegt wird".



Ratifizierungsstreit

Soldatenseelsorge
Zustimmungspflicht soll
geprüft werden

Berlin (epd). Die Bundestags-
fraktion der SPD will nach Angaben
des Abgeordncten Thomas Krüger
prüfen lassen, ob die Rahmenver-
einbarung über die Soldatenseelsor-
ge in Ostdeutschland vom Bundestag
beraten werden muß. Der Verdacht,
daß das Parlament zustimmungs-
pflichtig sei,,,erhärtet sich zuse-
hends", erklärte der Politiker am 5.
Juli in der Bundeshauptstadt.

Bei der Rahmenvereinbarung
handele es sich offcnsichtlich nicht
nur um eine Erweiterung des Mili-
tärseelsorgevertrag,es von 1957, so

Krüger. Vielmehr würden vor allem
in der Frage der Dienstverhältnisse
,,substantiell andere Wege beschrit-
ten". Dabei träten die kirchlichen
Dienstverhältnisse an die Stelle des
staatl ichen Beamtenstatus.

Ein Gutachten des Wissen-
schaftlichen Dienstes des Bundesta-
ges war dagegen zu dem Ergebnis
gckommen, daß für die Gültigkeit
der Rahmcnvereinbarung die Zu-
stimmung des Parlamentes nicht er-
fordcrlich sei. Dcr Bundestag müsse
sich nur mit der Vereinbarung be-
fassen. wenn diese den Bcreich der
evangelischen Militärscelsorge völ-
lig neu regle. Dies sei jcdoch nicht
der Fall.

Der Wiesbadener Dictrich-
Bonhoeffer-Verein hatte diesc Ex-
pertise als,,tendentiöses Gel?illig-
keitsgutachten" bez.eichnct und eine
Erörterung der Rahmcnvereinba-
rung durch den Bundestag gcfor-
dcrt.

Der Versuch des Staates und
kirchenleitcnder Grcmien in der
Evangclischen Kirclrc in Dcutsch-
land (EKD), die Rahmenvereinba-
runS am Bundestag und der EKD-
Synode,,vorbeizuschlcuscn", wach-
se sich zu einem Skandal aus, er-
klärte der Verein.

epd-Wochenspiegel 28/1 996

Beralungen
Soldatenseelsorge im
Bundestagsausschuß

Bonn (epd). Int Bundestag wird
sich ein Ausschuß mit der Struktur
und dem Aufbau der evangclischen
Soldatenseclsorgc in dcn ncuen

[,ändern befasscn. Wic der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dieter llei-
slennann am 9. Oktober gcgeni.iber

epd in Bonn sagte, soll der Unter-
ausschuß ,.Streitkräfte in den neucn
Ländern" voraussichtlich am 6. No-
vember darüber beraten. Das Gre-
mium wolle ein einheitliches Ver-
fahren fiir die evangclischc und ka-
tholische Militärseclsorge in den
neuen Ländern erreichen.

Stcllungnahnre errvarlct
Laut Heistermann, der Vorsit-

zender dieses Unterausschusses des
Vcrteidigungsausschusses ist, crwfl r-
tet das Gremium bis Anfnng No-
vember eine Stellungnahme der
Bundesregicrung, wie sie dic Rth-
menvereinbarung zwischen der
Evangelischen Kirche in Dculsch-
land (EKD) und dcr Regierung iiber
die Soldalenseelsorge bewcrlet.
Dem Vernehnrcn nach lrestehcn
zwischen einz.elncn Ressorts derzcit
abweichende Rechtsaulfassungen
darübcr, ob dic Rahrncnvcrcirrba-
rung der Zustinrmung tltrrch den
Bundestag bedarf.

Mit der irn Juni ratifizicrtcn und
bis zuru Jalrr 2003 bcl'rislctcn Vcr-
einbarung wird geregelt, dall inr
Unterschied zum Militlirseelsorge-
vcrlrag von 1957 an osldculschen
Bundeswehrstandorten nicht Mili-
tärpfarrcr als Slaatsbeamte auf Zeit,
sondern in einem kirchlichen
Dicnslvcrhältnis stehende P[arrer
die Seelsrlrge wahrnchrncn. Die ost-
deutschen Kirchen hatten nach der
Vereinigung die Übernahmc des
Staat-Kirche-Verlrages wcgcn r,v
großer,,Staatsnähe" abgelehnt.

Anlaß lür die Beratungen ist
Hcislcrmann z.u[olge eine Eingabe
dcs,, Dietrich-Bonlroeffcr-Vcrcins".
nach dcssen Auffassung dic Ralr-
mcnvereinllarung der Zustilnmung
durch den Bundcstag und der llKD-
Synode bedarf. Dabci stütz.t sich dcr
Vcrein auf ein Gutachten des Ver-
waltungsrechtlcrs Olto Jiickcl sowie
aul' Stellungnahmcn rlcs [riihcren
Verfassungsrichters llelmut Simon.
Unterstützt wurdc die Fordcrung
dcs Vcrcins auclr durch dcn osltlcrrt-
sclrcn Sl)D-Bundcstagsabgeor(lnctcn
'l'ltontas Krüger.

Dcr Urrtcrausschuß hal Sprcclrcr
dcs ßotthoc[[cr-Ve rcirrs, dcr scil
längercnr auf eirrc Reform dcr Mili-
tärseelsorge drängt, ?.u cincr
.interncrr Anh(irurrg" cingclarlcn.
llcistennann stclltc jcdoch klar,

- Verantwortung 18/96 S. 431 -
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maßgcblichcr Cesprächsparlner sei
dic EKD.
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Militärseelsorge
Streit um
,, Zustimmu ngsgesetz'(

Wieshaden (cpd). llin Ausschuß
dcs ßundeslags wird sich voraus-
sichtliclr am 7. Novembcr rnit dcn
Vereinbarungen über dic cvangeli-
sche Militärseelsorge in dcn ncuen
Ländern belassen. Wie der Dietrich-
Bonhoeffcr-Verein am 18. Oktober
in Wiesbaden mitteilte, soll unter
anderem dariiber entschicden wer-
den, ob ein Zustimmungsgesetz des
Bundestages zu dcr Rahmenverein-
barung zwischen Bundesrcgierung
ttrrtl l3vangclisclrcr Kirchc in
Deutschlantl (EKD) notwendig ist.

Nach Auffassung des Bonhoef-
fcr-Vcrcins, dcr sich nach seiner
Salzung lrir die Förderung christli-
chcr Verantworlung in Bundeswehr,
Kirche und Gesellschaft einsetzt,
muß dcr Bundeslag iiber die Rah-
menvereinbarung cntscheidcn. Da-
bei stützt sich cler Vercin auf cin
Gutachten.
' Auch der ehemalige Verfas-

sungsrichter llelmut Simon hatte
eine Stellungnahme vorgelegt. Ein
anderes Gulachten des wissen-
schaftlichen Dienstcs des Bundesta-
ges kommt nach Angaben des Ver-
eins dagegen zu dctn Schlull, daß
der Bundcstag dcr Rahmenvereinba-
rung nichl zuslimmcn muß.

Klrchliches l)ienstverhältnis
Mit der im Juni ratifizierten und

bis zum Jahr 2003 befrisleten Ver-
einbarung wird gercgelt, daß im
Untcrschied zum Militärseclsorge-
vertrag von 1957 an ostdeutschen
Bundeswehrstan(lorten nicht Mili-
lärpfarrcr als Slaatsbeamte auf Zeit,
sondern in einem kirchlichen
Dienstvcrhältnis stehende P[arrer
die Scelsorge wahrnchmen. Dic ost-
dcrrtschcn Kirchen hatten nach dcr
Vercinigung dic Ubcrnahlne dcs
Staat-Kirchc-Vcrlrages wcg,cn ?r
großer,,Staatsnähe" abgelehnt.
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Zustimntungspflicltt
Weiterhin Differenzen
bei Soldatenscelsorge

Bonn (epd). In dcr Bundcsrcgic-
rung bcstcht wcitcrhin keine Einig-
keit, ob der Bundcstag dcr Rahmcn-
vereinbarung übcr dic cvangelischc
Soldatenseels<lrge in den ncucn Län-
dern zustinrmcn nruß. Dies verlautc-
tc anr 7. Novcmber in Bonn aus
dcm Verteidigungsausschuß. An der
Beratung des Unlerausschusses
,,Strcitkräftc in dcn neuen l-iindcrn"
nahmcn Vertrcter des Bundesvcr-
teidigungsministeriurns und der
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) tcil. Nach tleren An-
sicht ist eine Ratifizierung der Staat-
Kirche-Vereinbarung, mit dcr die
Soldatenseelsorge in Ostdeutschland
geregelt wird, nicht cr[ordcrliclr.
Dagegen wird im Innenminislcrium
dic Ansicht vcrlrctcn, dcr Burrdcstag
müsse dic Rahrnertvcrcinbarung
durch cin Zuslimrnungsgcselz rati-
fizicren.

Wie es weiter hieß, dränglen dic
Ausschußmitgliedcr auf einc schncl-
le Einigung und sprachcn sich dafür
aus, die Vercinbarung möglichst
rasch umzusetzen. Das Grenrium
will sich nach einer Verständigung
innerhalb dcr Regierung crncut mit
der Militärseelsorge befassen. Die
im Juni untcrzeichnete Vercinba-
rung, die bis zum Jahr 2003 bcfri-
stet ist, sieht vor, daß in Ostdcutsch-
land die hauptanrtlichen Soldaten-
seelsorger als Kirchenbearntc der
EKD lätig sind. In den westlichen
Landeskirchen sind die Militärpfar-
rer Staalsbeamle auf Zeit.

Bei der EKD-Synodc auf Bor-
kum hattc Ratsmitglied Ruth l-cuze
klargcslellt, tlurch cin Ratifizic-
rungsverfahren werde sich anr Inhalt
der Vereinbarung nichts ändcrn.
Der Bundestag könne diesc nur an-

nehmen oder ablehnen, nicht jcdoch
sachlich verändcrn, erläuterte Lcuzc
vor dem Kirchenparlarncnt.

Gesetzesrang für Ost-Modell?
Bundestag befindet vielleicht doch über Militärseelsorge

Von Karl-Heinz Baum (Borkum)

,,Ich dachte, mlch tritt eln Pferd." Die
fllngpte Entwicklung beim klrchlichen
Douerthema Mllltärseelsorge hat das Mlt-
glled dcs Rats der Evangellschen Klrche
In Deutschland (EKD), Rulh Leuze, aus
der Fusung gebracht. Der Grund: Die
Rehmenvereinbarung über evangellsche
Seelsorge in der Bundeswehr in den
ncuen Ländern wlrd womöglich doch der
Eundestag bcschlleßen und lhr somil Ge-
selzeskraft verleihen.

Die Unterhandler von Staat und Kirche
hatten sich bei allen Absprachen bemüht,
unterhalb der Schwelle eines Gesetzes zu
bleiben. Kanzler Helmut Kohl (CDU) und
Verteidigungeminieter Volker Rühe
(CDU) hattcn der Kirche versichert, der
Bundestag brauche nicht zuzustimmen,
erinnerte lcuze die auf der Nordseeinsel
Borkum tagende Synode der EKD. Es war
die Bundesregierung, die den 195? ge-
echloseenen Vertrag nicht ändern wollte,
obwohl die ostdeutachen Landeskirchen
ihm weder damale noch nach dem Ende
der DDR beitreten wollten.

Wenn der Bundestag die Vereinbarung
demnächst doch beschließen eollte, wird
ee um eine bis zum Ende des Jahres 2003
geltende Zwischenlöeung gehen. Damit
wird eg in Deutschland weiterhin zwei Ar-
ten von Seelsorge für Soldaten geben -unterachieden in Ost und West.

Im Westen sind die Pfarrer Staatsbe-
amte, im Oaten dagegen bleiben sie im
kirchlichen Dienst. werden Kirchenbeam-
te in der EKD. Über die Soldateneeclsorge
Ost ftihrt der Militärbiechof die Dienst-
aufsicht und nicht wie im Westen der

Bundesverteidigungeminister. Auch der
Bevollmächtigte für die Bundeswehrseel-
sorge in den neuen Ländern wird ein Kir-
chenbeamter seiil.

Am Inhalt der Rahmenvereinbarung
ändert sich nichts, auch wenn sie Geset-
zeskraft erhält. Der Bundestag kann sie
nur insgeeamt annehmen oder ablehnen.
Doch die Bundesregierung legt die Ver-
einbarung bisher so aus, daß sich bis zum
Jahre 2003 eine Art Rutschbahn für die
Ostkirchen hin zum bisher von ihnen ab-
gelehnten Militärseelsorgevertrag ergibt.
Ein Gesetz, das dem Alternativ-Modell
Ost mehr Gewicht verleihen würde, könn-
te es aber auch in sieben Jahren der Kir-
che erleichtern, ihre Vorstellungen von
einer neuen, staatsferneren Art der Solda-
tenseelsorge gegenüber der Bundesregie-
rung durchzusetzen. ,,Sollte die Regierung
zum Jahre 2004 anders denken als jetzt
und bereit sein, ungeren Wünschen beizu-
treten, könnte das geschehen", sagte Leu-
ze,füg\e aber hinzu, zu solch kühner HofT-
nung bestehe kein Anlaß.

Der Synodale Mathias Sens aus der
Kirchenprovinz Sachsen sieht in der Son-
derregelung für den Osüen ,ein Stückchen
Experiment im Sinne der ganzen Kirche,
einen Vereuch, neue Wegb zu gehenu.
Propet Helmut Kern (Oeetrich-Winkel)
bedauerte die erneute Trennung Ost-West
in der EKD. Letztlich habe nicht die Kir-
che sondern der Staat mit seiner Weige-
rung zu neuen Verhandlungen die künfti-
ge Militärseelsorge in Deutschland be-
stimmt. Kern will schon jetzt für die Zeit
nach 2003 festechreiben, daß sich die Ver-
handlungspartner Staat und Kirche zu
einer Neuordnung der Militärseelsorge in
Ost und West bereit finden.

- Verantwortung 18/96 S. 432

epd-Wochenspiegel 46/1 996


